
VERORDNUNG (EU) 2024/1028 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 11. April 2024

über die Erhebung und den Austausch von Daten im Zusammenhang mit Dienstleistungen der 
kurzfristigen Vermietung von Unterkünften und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften werden von Gastgebern seit vielen Jahren als 
Ergänzung anderer Beherbergungsdienstleistungen wie Hotels, Hostels oder Frühstückspensionen erbracht. Im Zuge 
des Wachstums der Plattformwirtschaft nimmt der Umfang von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von 
Unterkünften EU-weit beträchtlich zu. Während Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften 
Gästen, Gastgebern und dem gesamten Tourismus-Ökosystem viele Möglichkeiten eröffnen, hat ihr schnelles 
Wachstum Bedenken hervorgerufen und Herausforderungen geschaffen, insbesondere bei lokalen Gemeinschaften 
und Behörden, etwa im Hinblick darauf, dass sie zu einem Rückgang der Verfügbarkeit langfristig zu vermietenden 
Wohnraums und zu einem Anstieg von Mieten und Immobilienpreisen beitragen. Im Mittelpunkt dieser Verordnung 
steht eine der größten Herausforderungen, nämlich der Mangel an verlässlichen Informationen über Dienstleistungen 
der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften, wie etwa die Identität von Gastgebern, der Ort, an dem diese 
Dienstleistungen erbracht werden, sowie deren Dauer. Dieser Mangel an solchen Informationen erschwert es den 
Behörden, die tatsächlichen Auswirkungen der Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften zu 
bewerten und angemessene politische Antworten zu entwickeln und durchzusetzen.

(2) Die Behörden auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene ergreifen zunehmend Maßnahmen zur Beschaffung von 
Informationen von Gastgebern und Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften, indem sie 
Registrierungssysteme und andere Transparenzanforderungen einführen, u. a. für Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften. Die rechtlichen Verpflichtungen hinsichtlich der Generierung und des 
Austausches von Daten unterscheiden sich jedoch in Bezug auf Umfang und Häufigkeit sowie auf die damit 
verbundenen Verfahren deutlich innerhalb der Mitgliedstaaten und von einem Mitgliedstaat zum anderen. Die 
überwiegende Mehrheit der Online-Plattformen, die die Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietung von Unterkünften vermitteln, bieten ihre Dienste grenzüberschreitend, und zwar im gesamten 
Binnenmarkt an. Aufgrund unterschiedlicher Transparenzanforderungen und Anforderungen an den Datenaustausch 
wird das volle Ausschöpfen des Potenzials von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften 
behindert und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigt. Um eine gerechte, unmissver-
ständliche und transparente Bereitstellung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften im 
Binnenmarkt als Teil eines ausgewogenen Tourismus-Ökosystems, das Plattformen Möglichkeiten eröffnet, in dem 
aber auch Ziele der Politik der öffentlichen Hand respektiert werden, zu erreichen, sollten einheitliche und gezielte 
Vorschriften auf Unionsebene festgelegt werden.

(3) Zu diesem Zweck sollten harmonisierte Vorschriften für die Generierung und den Austausch von Daten zu 
Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften festgelegt werden, damit der Zugang von Behörden 
zu Daten über die Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften sowie die 
Qualität dieser Daten verbessert werden; dies sollte es den Behörden wiederum ermöglichen, politische Maßnahmen 
zu diesen Dienstleistungen wirksam und verhältnismäßig zu konzipieren und umzusetzen.
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(4) Es sollten Vorschriften festgelegt werden, um die Transparenzanforderungen für die Erbringung von Dienstleistungen 
der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften über Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von 
Unterkünften in den Fällen zu harmonisieren, in denen die Mitgliedstaaten beschließen, diese Transparenzan-
forderungen einzuführen. Dementsprechend sollten harmonisierte Vorschriften für Registrierungssysteme und für 
Anforderungen an den Datenaustausch in Bezug auf Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von 
Unterkünften vorgesehen werden, wenn Mitgliedstaaten beschließen, solche Systeme oder Anforderungen 
einzuführen. Im Interesse einer wirksamen Harmonisierung und einer einheitlichen Anwendung dieser Vorschriften 
sollten die Mitgliedstaaten keine Rechtsvorschriften zum Zugang zu Daten von Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften außerhalb der in der vorliegenden Verordnung festgelegten konkreten 
Regelung erlassen können. So wird sichergestellt, dass die Mitgliedstaaten Anfragen für Datenaustausch nicht 
regulieren, ohne die erforderlichen Registrierungssysteme, Datenbanken und einheitlichen digitalen Zugangsstellen 
einzurichten, und dass sie einen verhältnismäßigen, datenschutzkonformen und sicheren Datenaustausch durch 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften innerhalb des Binnenmarkts ermöglichen. 
Diese Verordnung berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, Marktzugangsanforderungen im Zusam-
menhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften durch Gastgeber aufzustellen und 
beizubehalten, einschließlich Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen, Mindestqualitätsnormen oder zahlen-
mäßige Beschränkungen, sofern diese Anforderungen im Einklang mit den Bestimmungen des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union und der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (4) notwendig und verhältnismäßig sind, um Ziele des Allgemeininteresses zu schützen. Im Zusammenhang 
mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietungen von Unterkünften hat der Gerichtshof der Europäischen Union 
(Gerichtshof) die Bekämpfung des Mangels an Mietwohnungen als zwingenden Grund des Allgemeininteresses 
anerkannt, der die Annahme von nichtdiskriminierenden und im Hinblick auf das verfolgte Ziel verhältnismäßigen 
Maßnahmen rechtfertigt. Die Verfügbarkeit von verlässlichen Daten auf einheitlicher Grundlage sollte die 
Mitgliedstaaten beim Erarbeiten von Maßnahmen und Vorschriften im Einklang mit dem Unionsrecht unterstützen. 
Tatsächlich müssen die Mitgliedstaaten, wie in der Rechtsprechung des Gerichtshofs klargestellt, etwaige 
Marktzugangsbeschränkungen für Gastgeber auf der Grundlage von Daten und Beweisen rechtfertigen.

(5) Diese Verordnung soll nicht die Einhaltung von Zoll- oder Steuervorschriften sicherstellen und wirkt sich nicht auf 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bei Straftaten aus. Dementsprechend wirkt sie sich nicht auf die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten oder der Union in diesen Bereichen oder auf Instrumente des Unions- oder nationalen Rechts aus, 
die gemäß dieser Zuständigkeit für den Zugang, den Austausch und die Nutzung von Daten in diesen Bereichen 
erlassen wurden. Daher sollte die mögliche zukünftige Nutzung personenbezogener Daten, die gemäß dieser 
Verordnung verarbeitet wurden, zu Zwecken der Strafverfolgung oder für Steuer- oder Zollzwecke im Einklang mit 
Unions- und nationalem Recht stehen.

(6) Diese Verordnung sollte für Dienstleistungen gelten, die eine kurzfristige Vermietung von möblierten Unterkünften 
gegen Entgelt sowohl auf gewerblicher als auch auf nichtgewerblicher Grundlage darstellen und die nach nationalem 
Recht genauer definiert werden. In Anbetracht der unterschiedlichen Ansätze, die in den Mitgliedstaaten bestehen, 
können Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften beispielsweise ein Zimmer im Haupt- oder 
Zweitwohnsitz eines Gastgebers oder eine gesamte Wohnstätte an Land oder auf dem Wasser für eine begrenzte 
Anzahl an Tagen im Jahr oder eine oder mehrere vom Gastgeber als Investition erworbene Immobilien betreffen, die 
während eines Jahres auf Kurzzeitbasis in der Regel für weniger als ein Jahr vermietet werden. Die Bereitstellung 
möblierter Unterkünfte für eine dauerhaftere Nutzung, in der Regel für ein Jahr oder länger, sollte nicht als 
kurzfristige Vermietung betrachtet werden. Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften sollten 
nicht auf die Vermietung zu touristischen oder Freizeitzwecken beschränkt werden, sondern sollten auch 
Kurzaufenthalte zu anderen Zwecken, z. B. zu Geschäfts- oder Studienzwecken, einschließen.

(7) Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten nicht für Hotels oder andere ähnliche Touristenunter-
künfte einschließlich Ferienanlagen, Hotels mit Suiten oder Gästewohnungen, Hostels oder Motels gelten, da Daten 
für diese Arten von Unterkünften in der Regel verfügbar und gut dokumentiert sind. Unterkünfte auf 
Campingplätzen, wie Zelte, Wohnwagen oder Campingfahrzeuge, sollten ebenfalls nicht unter diese Vorschriften 
fallen, da sich solche Unterkünfte in der Regel in speziellen Bereichen wie Campingplätzen oder Wohnwagenparks 
befinden und keine Auswirkungen auf Wohngebäude haben, die mit denen von Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietung vergleichbar sind.

(8) Die in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften sollten für Online-Plattformen im Sinne des Artikels 3 
Buchstabe i der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) gelten, die es Gästen 
ermöglichen, Fernabsatzverträge mit Gastgebern über die Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietung von Unterkünften abzuschließen. Daher sollten Internetseiten oder andere elektronische Mittel der 
Verbindung zwischen Gastgebern und Gästen ohne weitere Rolle beim Abschluss direkter Transaktionen nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. Für Online-Plattformen, die die Erbringung von Dienstleistungen der 
kurzfristigen Vermietung von Unterkünften ohne Entgelt (beispielsweise Online-Plattformen für den Tausch von 
Wohnstätten) vermitteln, sollten diese Vorschriften nicht gelten, es sei denn, die besondere Art ihrer Ausgestaltung 
zieht ein Entgelt, einschließlich jeder Art wirtschaftlichen Ausgleichs, nach sich.
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(9) Durch die Registrierungsverfahren werden die zuständigen Behörden in die Lage versetzt, Informationen über 
Gastgeber und Einheiten im Zusammenhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften 
zu erheben. Mit der Registrierungsnummer, die eine eindeutige Kennung der vermieteten Einheit darstellt, sollte 
sichergestellt werden, dass die von den Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
erhobenen und übermittelten Daten den Gastgebern und den Einheiten korrekt zugeordnet werden können. Diese 
Registrierungsnummer für die Einheit sollte in ein öffentliches und leicht zugängliches Register aufgenommen 
werden und die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass diese Registrierungsnummer keine personenbezogenen 
Daten enthält. Die zuständigen Behörden in denjenigen Mitgliedstaaten, die Online-Plattformen für die kurzfristige 
Vermietung von Unterkünften dazu verpflichtet haben, Daten zu übermitteln, sollten daher Registrierungsverfahren 
für Gastgeber und ihre Einheiten einführen bzw. aufrechterhalten. Um Situationen zu vermeiden, in denen einer 
Einheit für ein Angebot mehr als eine Registrierungsnummer zugewiesen wird, sollte jede Einheit nur einem einzigen 
Registrierungsverfahren — auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene — in einem Mitgliedstaat unterliegen. Die 
im Rahmen dieser Verordnung festgelegten Registrierungspflichten sollten etwaige andere Informationspflichten 
nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht, die sich im Zusammenhang mit Besteuerung, Volkszählungen 
und statistischen Erhebungen ergeben, unberührt lassen.

(10) Damit die zuständigen Behörden die benötigten Informationen und Daten erhalten, ohne die Online-Plattformen für 
die kurzfristige Vermietung von Unterkünften und Gastgeber unverhältnismäßig zu belasten, muss ein gemeinsamer 
Ansatz für Registrierungsverfahren in den Mitgliedstaaten festgelegt werden, der auf Basisinformationen beschränkt 
ist, die die genaue Identifizierung der Einheit und des Gastgebers ermöglichen. Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass den Gastgebern und Einheiten nach Vorlage aller relevanten Informationen und 
Unterlagen eine Registrierungsnummer zugeteilt wird. Gastgeber sollten sich mit elektronischen Identifizierungs-
mitteln im Rahmen eines notifizierten elektronischen Identifizierungssystems gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) identifizieren und authentifizieren können, um diese 
Registrierungsverfahren abzuschließen. Die Registrierung sollte möglichst unentgeltlich oder zu angemessenen und 
verhältnismäßigen Kosten, die die Kosten des betreffenden Verwaltungsverfahrens nicht übersteigen sollten, erfolgen. 
Es sollte außerdem sichergestellt sein, dass Gastgeber alle erforderlichen Unterlagen digital einreichen können. Für die 
Bedürfnisse von Personen mit weniger digitalen Kompetenzen oder einer geringeren digitalen Ausstattung, 
insbesondere ältere Menschen, sollte jedoch auch ein Offline-Dienst zur Verfügung stehen.

(11) Gastgeber sollten Informationen zu ihrer Person, zu den für die kurzfristige Vermietung angebotenen Einheiten und 
weitere erforderliche Informationen angeben, damit die zuständigen Behörden die Identität der Gastgeber und ihre 
Kontaktangaben sowie die genaue Anschrift der Einheit, die Art (z. B. Haus, Wohnung, Zimmer, geteiltes Zimmer 
oder eine andere entsprechende Kategorie) nach nationalem Recht und die Merkmale der Einheit kennen. Damit die 
Einheit genau identifiziert werden kann, sollte der Gastgeber spezifische Informationen bereitstellen müssen, 
darunter die Wohnungs- und Briefkastennummer, die Etage, auf der sich die Einheit befindet, oder die 
Katasterangabe. Gegebenenfalls können Gastgeber auch dazu verpflichtet werden, anzugeben, ob sie von den 
zuständigen Behörden eine Genehmigung für die Erbringung der Dienstleistung gemäß Richtlinie 2006/123/EG 
erhalten haben, sofern diese Genehmigungspflicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Informationen über die 
Anwendbarkeit einer Genehmigungsregelung, über die Rechte der Gastgeber in Bezug auf die Genehmigungsre-
gelung und insbesondere über die in Streitfällen verfügbaren Rechtsbehelfe sollten den Gastgebern gemäß der 
Richtlinie 2006/123/EG leicht zugänglich sein. Diese Verordnung lässt Marktzugangsanforderungen unberührt, die 
gesondert gelten können und die Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften 
betreffen können. Die automatische Vergabe einer Registrierungsnummer lässt die Bewertung durch die zuständigen 
Behörden, ob die Gastgeber die im Einklang mit dem Unionsrecht erlassenen Marktzugangsanforderungen erfüllen, 
unberührt. Die Beschreibung der Merkmale der Einheit sollte einen Hinweis darauf umfassen, ob die Einheit als 
Ganzes oder teilweise angeboten wird und ob der Gastgeber die Einheit zu Wohnzwecken als Haupt- oder 
Nebenwohnsitz oder für andere Zwecke nutzt. Gastgeber sollten auch Informationen zur Höchstzahl der 
Schlafgelegenheiten und Gäste, die in der Einheit angeboten beziehungsweise beherbergt werden können, vorlegen.

(12) Es sollte den Mitgliedstaaten möglich sein, weitere Informationen und Unterlagen von den Gastgebern anzufordern, 
die die Einhaltung von im nationalen Recht festgelegten Anforderungen bescheinigen, wie etwa Gesundheits-, 
Sicherheits- und Verbraucherschutzanforderungen. Um gleichberechtigten Zugang und Inklusion zu gewährleisten, 
die wesentlich dafür sind, Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in 
allen Lebensbereichen zu ermöglichen, könnten die Mitgliedstaaten insbesondere vorschreiben, dass Gastgeber 
Informationen über die Barrierefreiheit der Einheiten, die für Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung 
angeboten werden, in Bezug auf die nationalen, regionalen oder lokalen Barrierefreiheitsanforderungen bereitzu-
stellen haben. Die Mitgliedstaaten sollten Gastgebern die Möglichkeit einräumen können, anzugeben, ob zusätzliche 
Dienstleistungen gegen Entgelt angeboten werden. Alle etwaigen Anforderungen sollten jedoch sowohl mit den 
Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit im Einklang stehen (das heißt, sie müssen 
geeignet und erforderlich sein, um ein legitimes Regulierungsziel zu erreichen), als auch mit dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union und der Richtlinie 2006/123/EG. Die Anforderung, zusätzliche Informationen 
und Unterlagen vorzulegen, sollte nicht dazu genutzt werden, die für Genehmigungsregelungen gemäß der Richtlinie 
2006/123/EG geltenden Vorschriften zu umgehen. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein, 
Gastgebern dem Unionsrecht entsprechende Informationspflichten in Bezug auf Fragen aufzuerlegen, die nicht unter 
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diese Verordnung fallen, wie z. B. unentgeltliche Aufenthalte, einschließlich der Fälle, in denen Beherbergungsver-
einbarungen schutzbedürftige Personen wie Flüchtlinge oder Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, 
betreffen.

(13) Sind die von den Gastgebern im Zuge des Registrierungsverfahrens eingereichten Informationen und Unterlagen — 
beispielsweise ein Ausweisdokument oder eine Brandschutz- oder Sicherheitsbescheinigung — für einen begrenzten 
Zeitraum gültig, sollte es den Gastgebern möglich sein, die Informationen oder Unterlagen zu aktualisieren. 
Versäumt es ein Gastgeber, die aktualisierten Informationen und Unterlagen vorzulegen, sollten die zuständigen 
Behörden befugt sein, die Gültigkeit der Registrierungsnummer auszusetzen, bis die aktualisierten Informationen 
oder Unterlagen vorgelegt wurden. Die vom Gastgeber vorgelegten Informationen und Unterlagen sollten für die 
gesamte Gültigkeitsdauer der Registrierungsnummer und höchstens 18 Monate nach dem Antrag des Gastgebers auf 
Streichung einer Einheit aus dem Register aufbewahrt werden, damit die zuständigen Behörden alle entsprechenden 
Kontrollen auch nach der Streichung der Einheit aus dem Register wirksam durchführen können, es sei denn, diese 
Informationen oder Unterlagen sind für andere, gesetzlich vorgeschriebene Zwecke, wie etwa anhängige 
Gerichtsverfahren, erforderlich sowie vorbehaltlich Datenschutzgarantien gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates (7).

(14) Die von den Gastgebern über das Registrierungsverfahren vorgelegten Informationen und Unterlagen sollten von 
den zuständigen Behörden erst nach der Ausgabe einer Registrierungsnummer geprüft werden. Es ist angezeigt, es 
Gastgebern zu ermöglichen, eingereichte Informationen oder Unterlagen, die eine zuständige Behörde für 
unvollständig oder unrichtig erachtet, innerhalb einer angemessenen, von den zuständigen Behörden festzulegenden 
Frist zu berichtigen. Die zuständige Behörde sollte befugt sein, die Gültigkeit der Registrierungsnummer in den 
Fällen auszusetzen, in denen offensichtliche und gravierende Zweifel hinsichtlich der Authentizität und Gültigkeit 
der von Gastgebern vorgelegten Informationen oder Unterlagen festgestellt werden. In diesen Fällen sollten die 
zuständigen Behörden die Gastgeber über ihre Absicht, die Gültigkeit der Registrierungsnummer auszusetzen, und 
die Gründe für diese Aussetzung informieren. Wenn der Gastgeber es vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat, 
die angeforderten Angaben zu berichtigen, oder nicht echte oder ungültige Informationen übermittelt hat, sollten die 
zuständigen Behörden die Registrierungsnummer widerrufen oder weitere Maßnahmen ergreifen können, um zum 
Beispiel die Vermarktung einer Einheit zu verhindern, wie im nationalen Recht festgelegt. Gastgeber sollten die 
Möglichkeit haben, innerhalb einer angemessenen Frist gehört zu werden und gegebenenfalls die bereitgestellten 
Informationen und Unterlagen zu berichtigen. Wurde die Gültigkeit einer Registrierungsnummer ausgesetzt oder die 
Registrierungsnummer widerrufen, sollten die zuständigen Behörden eine Anordnung erteilen können, mit der die 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften dazu aufgefordert werden, den Zugang zum 
Angebot für diese Einheit unverzüglich zu sperren oder zu deaktivieren. Eine solche Anordnung sollte alle zur 
Identifizierung des Angebots erforderlichen Informationen enthalten, einschließlich der URL-Adresse (Uniform 
Resource Locator, im Folgenden „URL“) des Angebots.

(15) Wenn ein Registrierungsverfahren gilt, sollten die Gastgeber verpflichtet werden, Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften ihre Registrierungsnummern zur Verfügung zu stellen, jede Registrier-
ungsnummer in jedem entsprechenden Angebot aufzuführen und den Gästen die Registrierungsnummer der Einheit 
zur Verfügung zu stellen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die zuständigen Behörden in Fällen, in denen 
ein Registrierungsverfahren gilt, Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften nach 
nationalem Recht anweisen können, weitere Informationen zu einer bestimmten Einheit bereitzustellen und 
Angebote zu Einheiten zu entfernen, die ohne Registrierungsnummer oder mit einer ungültigen Registrier-
ungsnummer angeboten werden oder in Fällen des Missbrauchs einer Registrierungsnummer. Der Missbrauch einer 
Registrierungsnummer ist als unzulässige Verwendung einer Registrierungsnummer zu verstehen, zum Beispiel die 
Verwendung einer einzigen Nummer für mehr als eine Einheit.

(16) Derzeit sind Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften der wichtigste Kanal für das 
Angebot von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften, und es muss für ein sicheres, 
berechenbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld gesorgt und zur Verhinderung illegaler Angebote solcher 
Dienstleistungen beigetragen werden, um die Verbraucher zu schützen, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten 
und gegebenenfalls zur Bekämpfung entsprechender Betrugsfälle beizutragen. In Artikel 31 der Verordnung (EU) 
2022/2065 sind bestimmte Sorgfaltspflichtenanforderungen, die von Betreibern von Online-Plattformen, die 
Verbrauchern den Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Unternehmern ermöglichen, erfüllt werden müssen, 
festgelegt. Diese Anforderungen gelten für Online-Plattformen für Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von 
Unterkünften in Bezug auf Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften, die von Gastgebern 
angeboten werden, die als Unternehmer eingestuft werden. Der Bereich der kurzfristigen Vermietung von 
Unterkünften ist jedoch dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Gastgebern häufig um Privatpersonen handelt, 
die Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften gelegentlich und auf der Ebene gleichrangiger 
Partner erbringen, und die nicht zwangsweise die Voraussetzungen erfüllen, um nach Unionsrecht als „Unternehmer“ 
eingestuft zu werden. Im Einklang mit dem Konzept und Ziel der „Konformität durch Technikgestaltung“ nach 
Artikel 31 der Verordnung (EU) 2022/2065 und um den zuständigen Behörden die Prüfung der Einhaltung der 
geltenden Registrierungspflichten zu ermöglichen, sollten daher im Zusammenhang mit Dienstleistungen der 
kurzfristigen Vermietung von Unterkünften, einschließlich solcher, die von Gastgebern angeboten werden, die nach 
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(7) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz--
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).



dem Unionsrecht nicht als Unternehmer gelten, besondere Bedingungen für die Konformität durch Technik-
gestaltung gelten. Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften sollten sicherstellen, dass 
Dienstleistungen nicht angeboten werden, wenn in Fällen, in denen der Gastgeber angibt, dass es einer 
Registrierungsnummer bedarf, keine Registrierungsnummer vorgelegt wurde, sowie dass die Registrierungsnum-
mer — wenn sie vorgelegt wurde — angezeigt wird. Dies sollte weder auf eine Pflicht für Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften hinauslaufen, die von den Gastgebern angebotenen Dienstleistungen 
generell zu überwachen, noch zu einer allgemeinen Nachforschungspflicht, die darauf abzielt, die Richtigkeit der 
Registrierungsnummer vor der Veröffentlichung des Angebots von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung zu 
beurteilen. Vor diesem Hintergrund, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Gastgeber, bevor die Einheit auf 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften angeboten wird, gegebenenfalls Registrier-
ungspflichten erfüllt haben sollte, und zur Ergänzung des in dieser Verordnung festgelegten Rahmens zur 
Vermeidung von Angeboten, die nicht mit dem geltenden Unionsrecht und dem geltenden nationalen Recht 
vereinbar sind, ist es angezeigt, im Zusammenhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von 
Unterkünften spezifische zusätzliche Anforderungen vorzugeben. Online-Plattformen für die kurzfristige 
Vermietung von Unterkünften sollten sich nach Erhalt der Eigenerklärung der Gastgeber darüber, ob sich die für 
eine kurzfristige Vermietung angebotene Einheit in einem Gebiet befindet, in dem ein Registrierungsverfahren 
eingerichtet wurde oder angewandt wird, und bevor sie dem betreffenden Gastgeber die Nutzung ihrer Dienste 
gestatten, über die von den Mitgliedstaaten und den einheitlichen digitalen Zugangsstellen zur Verfügung gestellten 
Listen, nach besten Kräften darum bemühen, zu bewerten, ob die Eigenerklärung, für deren Richtigkeit die Gastgeber 
für die Zwecke dieser Verordnung verantwortlich sind, vollständig ist, sofern die Bewertung in verhältnismäßiger 
Weise mithilfe automatisierter Instrumente durchgeführt werden kann.

(17) Die zuständigen Behörden in Mitgliedstaaten, die von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von 
Unterkünften die Übermittlung von Daten über die Tätigkeiten der Gastgeber verlangen und über Registrier-
ungssysteme verfügen, sollten regelmäßig Tätigkeitsdaten von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung 
von Unterkünften erhalten können. Die Art der Daten, die erhoben werden dürfen, sollte vollständig harmonisiert 
sein und Informationen über die Anzahl der Nächte, für die eine registrierte Einheit gemietet wurde, die Anzahl der 
Gäste, denen die Einheit pro Nacht vermietet wurde, die Wohnsitzländer der Gäste, wobei etwaige Änderungen 
gegenüber der ursprünglichen Buchung zu berücksichtigen sind, die genaue Anschrift der Einheit, die 
Registrierungsnummer und die URL-Adresse für das Angebot dieser Einheit umfassen, um die Identifizierung des 
Gastgebers zu ermöglichen. Die Verpflichtung zur Bereitstellung der Tätigkeitsdaten, der Registrierungsnummer und 
der URL-Adresse für das Angebot dieser Einheit gilt nur für Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von 
Unterkünften, die tatsächlich den Abschluss direkter Transaktionen zwischen Gastgebern und Gästen ermöglicht 
haben, da nur diese Plattformen in der Lage sind, Daten wie die Anzahl der Nächte, für die eine Einheit gemietet wird, 
und die Anzahl der Gäste, denen die Einheit pro Nacht vermietet wurde, zu erheben. Bei technischen Problemen im 
Zusammenhang mit der Datenübertragung durch die Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von 
Unterkünften sollte die zuständige Behörde das Recht haben, von der Online-Plattform für die kurzfristige 
Vermietung von Unterkünften zu verlangen, dass sie die in ihrem Besitz befindlichen Daten erneut übermittelt. Die 
Mitgliedstaaten sollten keine Maßnahmen beibehalten oder einführen, mit denen Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften dazu aufgefordert werden, über Anbieter von Dienstleistungen der 
kurzfristigen Vermietung von Unterkünften und deren Tätigkeiten zu berichten, wenn diese Maßnahmen von den in 
der vorliegenden Verordnung festgelegten abweichen, es sei denn, das Unionsrecht sieht etwas anderes vor. Diese 
Informationen sollten die tatsächliche Situation im Bezugszeitraum widerspiegeln, wobei etwaige Änderungen 
gegenüber der ursprünglichen Buchung zu berücksichtigen sind. Wird eine Einheit auf verschiedenen 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften angeboten, sollte nur die Online-Plattform 
für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften, auf der der Vertrag mit dem Gastgeber geschlossen wird, 
verpflichtet sein, die oben genannten Informationen bereitzustellen, um Mehrfachübertragungen derselben 
Informationen von verschiedenen Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften zu 
vermeiden. Unbeschadet des in der Verordnung (EU) 2022/2065 vorgesehenen Haftungsausschlusses sollten 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften die Vollständigkeit und Richtigkeit der den 
zuständigen Behörden gemäß der vorliegenden Verordnung übermittelten Datensätze sicherstellen. Dabei sollten sie 
sich auf die von den Gastgebern beim Anbieten der Einheit auf diesen Online-Plattformen für die kurzfristige 
Vermietung von Unterkünften übermittelten Informationen stützen. Zwar muss unbedingt sichergestellt werden, 
dass Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften ihre Schnittstellen so gestalten, dass die 
Übermittlung von Informationen erleichtert wird, damit die Gastgeber alle einschlägigen Informationen vor dem 
Angebot bereitstellen können, doch sollten zugleich die Gastgeber dafür verantwortlich bleiben, dass ihre Tätigkeiten 
mit den geltenden Vorschriften im Einklang stehen.

(18) Um sicherzustellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten angemessen, relevant sowie auf das für die 
Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt ist, sollten Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung 
von Unterkünften im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 nicht verpflichtet sein, zusätzliche Informationen 
über die Identität der Gastgeber und über Einheiten zu melden, da diese Informationen bereits von den zuständigen 
Behörden im Rahmen der für Gastgeber geltenden Registrierungsverfahren erhoben werden.
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(19) Von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften, die im Sinne der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission (8) als Klein- oder Kleinstunternehmen gelten, sollte nicht verlangt werden, 
Maschine-zu-Maschine-Kommunikationsverfahren für den Datenaustausch zu nutzen, sofern sie im vorange-
gangenen Quartal im Monatsdurchschnitt nicht die Zahl von 4 250 Angeboten in der Union erreicht haben. Indem 
man diesen Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften ermöglicht, Daten manuell über 
die einheitliche digitale Zugangsstelle auszutauschen, werden der Befolgungsaufwand reduziert und ihre finanziellen 
oder technischen Ressourcen berücksichtigt, während weiterhin dafür gesorgt wird, dass die zuständigen Behörden 
die einschlägigen Daten erhalten. Es wird davon ausgegangen, dass Online-Plattformen für die kurzfristige 
Vermietung von Unterkünften, die Klein- oder Kleinstunternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG sind 
und diesen Schwellenwert erreichen oder überschreiten, bereits Systeme eingerichtet haben sollten, die eine 
Einhaltung der Anforderungen der Maschine-zu-Maschine-Übermittlung ermöglichen.

(20) Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften sollten verpflichtet sein, den Berichtspflichten 
in Bezug auf die von ihnen vermittelten Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung für Einheiten 
nachzukommen, die sich in einem Gebiet befinden, in dem ein Registrierungsverfahren eingerichtet wurde, sofern 
der Mitgliedstaat die einheitliche digitale Zugangsstelle eingerichtet hat. Die Erhebung und der Austausch dieser 
Informationen sind notwendig, damit die zuständigen Behörden die Einhaltung der für Gastgeber geltenden 
Registrierungsverfahren überwachen und die Mitgliedstaaten angemessene und verhältnismäßige Strategien im 
Bereich von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften konzipieren und durchsetzen können.

(21) Um zu vermeiden, dass Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften mit unterschiedlichen 
technischen Anforderungen und einer Vielzahl von Zugangsstellen für den Datenaustausch innerhalb eines 
Mitgliedstaats konfrontiert werden, sollte eine einheitliche digitale Zugangsstelle auf nationaler Ebene geschaffen 
werden, die als Zugangstor für den elektronischen Austausch von Daten zwischen Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften und den zuständigen Behörden dient und sicherstellt, dass Daten zeitnah 
über zuverlässige und effiziente Prozesse ausgetauscht werden können.

(22) Die einheitlichen digitalen Zugangsstellen sollten es den Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von 
Unterkünften erleichtern, durch Stichprobenkontrollen die Gültigkeit von Registrierungsnummern oder die 
Richtigkeit von Eigenerklärungen zu prüfen, um die Anzahl von Fehlern und Unstimmigkeiten hinsichtlich der 
Datenübermittlung zu reduzieren und ihren Befolgungsaufwand zu verringern. Die einheitliche digitale Zugangs-
stelle sollte — ohne die tatsächliche Speicherung der Registrierungsnummer zu erfordern — die Durchführung von 
Stichprobenkontrollen ermöglichen, entweder automatisch mittels einer Anwendungsprogrammierschnittstelle, die 
die Überprüfung einer Registrierungsnummer anhand der Einträge in das Register der einzelnen Registrier-
ungsverfahren in einem Mitgliedstaat ermöglicht, oder manuell. Insbesondere könnte — wenn ein Mitgliedstaat 
Zugang zu einem zentralisierten, kostenlosen System gewährt, das die automatisierte Überprüfung der von einem 
Registrierungsverfahren erfassten Gebiete oder der Gültigkeit von Registrierungsnummern ermöglicht — davon 
ausgegangen werden, dass die regelmäßige Verbindung zu diesen Funktionen und deren Nutzung für Bewertungen 
und Ex-post-Kontrollen, die auf freiwilliger Basis auf alle Angebote ausgeweitet werden, die Verpflichtung der 
Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften zur Durchführung von Bewertungen und 
Stichprobenkontrollen gemäß dieser Verordnung erfüllt. Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von 
Unterkünften sollte es freistehen, zusätzliche Prüfungen über die einheitliche digitale Zugangsstelle durchzuführen. 
Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin die Registrierungspflichten mit den ihnen bereits zur Verfügung stehenden 
Mitteln durchsetzen. Mitgliedstaaten, die kein Registrierungsverfahren eingeführt haben und/oder Online-Plattfor-
men für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften keine Verpflichtung auferlegt haben, bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung Daten an die zuständigen Behörden zu übermitteln, können dies zu einem späteren Zeitpunkt tun, 
sofern sie gemäß dieser Verordnung eine einheitliche digitale Zugangsstelle einrichten.

(23) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der technischen Lösungen zur Unterstützung des Datenaustauschs 
zu gewährleisten und die Interoperabilität der einheitlichen digitalen Zugangsstellen auf nationaler Ebene zu fördern, 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, damit diese auf dieser Grundlage 
gegebenenfalls die geltenden Normen und Anforderungen an die Interoperabilität festlegen kann. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (9) ausgeübt 
werden. Es ist besonders wichtig, dass die Kommission während ihrer vorbereitenden Arbeit als Teil der Arbeit im 
Rahmen der Koordinierungsgruppe „Einheitliche digitale Zugangsstellen“ gegebenenfalls angemessene Kon-
sultationen zu bestimmten Punkten durchführt.

(24) Um semantische und technische Hindernisse für den Datenaustausch zu beseitigen und wirksamere und effizientere 
Verwaltungsverfahren zu gewährleisten, sollte für eine Angleichung zwischen den verschiedenen Registern in einem 
Mitgliedstaat sowie für ihre Interoperabilität mit der einheitlichen digitalen Zugangsstelle gesorgt werden. Die 
Stellen, die mit der Schaffung einer einheitlichen digitalen Zugangsstelle auf nationaler Ebene befasst sind, und die 
Kommission sollten die Umsetzung auf nationaler Ebene und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
erleichtern.
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(8) Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
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kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).



(25) Zur Erfüllung der Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/679 wird für den transparenten Austausch von 
Tätigkeitsdaten und von Registrierungsnummern ein verhältnismäßiger, begrenzter und berechenbarer Rahmen auf 
Unionsebene benötigt. Um dies zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten diejenigen zuständigen Behörden auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene auflisten, die ein Registrierungsverfahren eingeführt haben oder 
aufrechterhalten, um Tätigkeitsdaten für Einheiten in ihrem Hoheitsgebiet anzufordern. Diese Daten sollten nur 
zum Zweck der Überwachung der Einhaltung der Registrierungsverfahren oder zur Umsetzung und Gewährleistung 
der Einhaltung der Vorschriften für den Zugang zu und die Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietung von Unterkünften verarbeitet werden. Im letzteren Fall sollte eine solche Verarbeitung nur zulässig sein, 
wenn die betreffenden Vorschriften nicht gegen die im Unionsrecht verankerten Grundsätze der Nichtdiskriminie-
rung und der Verhältnismäßigkeit verstoßen und mit dem Unionsrecht, einschließlich der Vorschriften über den 
freien Dienstleistungsverkehr, die Niederlassungsfreiheit sowie der Vorschriften der Richtlinie 2006/123/EG in der 
Auslegung durch den Gerichtshof, vereinbar sind. Zur Einhaltung des Unionsrechts über den Datenschutz sollte in 
allen Vorschriften über den Zugang zu und die Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von 
Unterkünften der Zweck der Verarbeitung der relevanten Daten im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 
festgelegt werden. Tätigkeitsdaten, die keine personenbezogenen Daten enthalten, sind auch unerlässlich für 
Behörden, die solche Vorschriften im Rahmen der Bemühungen zur Förderung eines ausgewogenen Tourismus-Öko-
systems — einschließlich wirksamer und verhältnismäßiger Vorschriften über den Zugang zu und die Erbringung 
von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften — konzipieren. Dennoch ist es in bestimmten 
Fällen und um den Behörden zu ermöglichen, ihre Aufgaben wirksam zu erfüllen, die durch Ziele des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sind, nämlich evidenzbasierte Bewertungen für die Ausarbeitung von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu und die Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung 
von Unterkünften zu ermöglichen, angezeigt, diesen Behörden vorbehaltlich angemessener Datenschutzgarantien 
und im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 bestimmte vom Gastgeber bereitgestellte relevante 
Informationen, zu denen personenbezogene Daten gehören könnten, zur Verfügung zu stellen. Eine Auf-
bewahrungsfrist von höchstens 18 Monaten sollte die wirksame Sicherstellung — durch die zuständigen 
Behörden — der Einhaltung der für Gastgeber oder die betreffenden vermieteten Einheiten geltenden Vorschriften 
sowie die Erarbeitung politischer Maßnahmen ermöglichen, sofern die Tätigkeitsdaten nicht für andere gesetzlich 
vorgeschriebene Zwecke, etwa anhängige Gerichtsverfahren, erforderlich sind, und vorbehaltlich von Datenschutz-
garantien gemäß der Verordnung (EU) 2016/679.

(26) Tätigkeitsdaten sind auch für die Erstellung amtlicher Statistiken von Bedeutung. Diese Daten sollten — zusammen 
mit den durch die Gastgeber gemäß einem Registrierungsverfahren neben der Registrierungsnummer bereitgestellten 
Informationen — zur Erstellung von Statistiken im Einklang mit den Anforderungen, die für andere Dienstleister im 
Beherbergungssektor gemäß der Verordnung (EU) Nr. 692/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (10) über 
die europäische Tourismusstatistik gelten, monatlich an die nationalen und gegebenenfalls die regionalen 
statistischen Ämter sowie an Eurostat übermittelt werden. Die Mitgliedstaaten sollten die nationale Stelle benennen, 
die für die Übermittlung der Daten verantwortlich ist. Die zuständigen Behörden sollten die Tätigkeitsdaten — mit 
Ausnahme jeglicher Daten, die die Identifizierung von einzelnen Einheiten oder Gastgebern ermöglichen, wie etwa 
Registrierungsnummern, genauen Anschriften und URLs — mit Einrichtungen und Personen austauschen können, 
wenn dies für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungs- oder Analysetätigkeiten oder zur Konzeption neuer 
Geschäftsmodelle und Dienstleistungen erforderlich ist. Unter denselben Bedingungen könnten die Tätigkeitsdaten 
über sektorspezifische Datenräume zur Verfügung gestellt werden, wenn diese eingerichtet sind.

(27) Die Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Informationen bereitstellen, um es den Behörden, den Online--
Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften, den Gastgebern und den Bürgern zu ermöglichen, die 
Gesetze, Verfahren und Anforderungen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen der 
kurzfristigen Vermietung von Unterkünften in ihrem Hoheitsgebiet zu verstehen, einschließlich Registrier-
ungsverfahren sowie aller Anforderungen an den Zugang zu und die Erbringung von Dienstleistungen der 
kurzfristigen Vermietung von Unterkünften.

(28) Um die Durchführung dieser Verordnung zu erleichtern, sollte jeder Mitgliedstaat eine Behörde benennen, die für die 
Überwachung der Durchführung zuständig ist. Diese Behörde sollte der Kommission alle zwei Jahre Bericht 
erstatten.

(29) Die Mitgliedstaaten sollten für die wirksame Durchsetzung dieser Verordnung sorgen. Die für die Durchsetzung der 
Verordnung (EU) 2022/2065 zuständigen Behörden sollten sicherstellen, dass die in der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Verpflichtungen für Anbieter von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
hinsichtlich der in der vorliegenden Verordnung festgelegten Gestaltung der Schnittstelle von Online-Plattformen für 
die kurzfristige Vermietung von Unterkünften betreffend die Registrierungsnummer eines Gastgebers im Einklang 
mit den in Kapitel IV der Verordnung (EU) 2022/2065 festgelegten Befugnissen und Verfahren eingehalten werden. 
Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2022/2065 sollte(n) daher der zuständige Koordinator für digitale Dienste 
oder andere zuständige Behörden oder die Kommission ermächtigt werden, die in der vorliegenden Verordnung 
festgelegte Verpflichtung zur Konformität durch Technikgestaltung im Einklang mit der in Kapitel IV der Verordnung 
(EU) 2022/2065 festgelegten Zuweisung von Zuständigkeiten durchzusetzen. Folglich sollte die Kommission die 
Befugnis erhalten, direkte Durchsetzungsmaßnahmen nur in Bezug auf sehr große Online-Plattformen, die gemäß 
der Verordnung (EU) 2022/2065 bestimmt wurden, zu erlassen.
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(30) Die Mitgliedstaaten sollten eine wirksame Durchsetzung dieser Verordnung in Bezug auf die Überprüfung der 
Ergebnisse der Stichprobenkontrollen durch die zuständigen Behörden, auf die Verpflichtung zur Aufnahme eines 
Verweises auf die von den Mitgliedstaaten bereitzustellenden Informationen über die Vorschriften für die Erbringung 
von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften sowie auf die Verpflichtung zum 
Datenaustausch durch Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften gewährleisten. 
Aufgrund der besonderen Art dieser Verpflichtungen sollte es den von dem Mitgliedstaat der einheitlichen digitalen 
Zugangsstelle, in dem sich die betreffende Einheit befindet, benannten Behörden obliegen, diese Verpflichtungen 
durchzusetzen. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem Vorschriften für Sanktionen bei Verstößen gegen diejenigen 
Bestimmungen dieser Verordnung, die für Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
gelten, festlegen und sicherstellen, dass die Sanktionen im Einklang mit der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (11) umgesetzt und mitgeteilt werden. Diese Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sein. Die Sanktionen sollten eine wirksame Durchsetzung dieser Verordnung gewährleisten, 
insbesondere in Bezug auf die Verpflichtungen zum Datenaustausch.

(31) Um es Bürgern und Unternehmen zu ermöglichen, die Vorteile des Binnenmarkts ohne unnötigen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand unmittelbar zu nutzen, enthält die Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (12), mit der das einheitliche digitale Zugangstor eingerichtet wird, allgemeine Vorschriften für die 
Online-Bereitstellung von Informationen, Verfahren und Hilfsdiensten, die für das Funktionieren des Binnenmarktes 
maßgeblich sind. Die Informationsanforderungen und -verfahren, die unter die vorliegende Verordnung fallen, 
sollten den Anforderungen der Verordnung (EU) 2018/1724 entsprechen. Insbesondere sollten die Verfahren für die 
Registrierung durch die Gastgeber und die Frage der Vergabe der Registrierungsnummer entsprechend der 
vorliegenden Verordnung in Anhang II der Verordnung (EU) 2018/1724 aufgenommen werden, um sicherzustellen, 
dass jeder Gastgeber von vollständig online abzuwickelnden Verfahren profitieren kann. Die Verordnung (EU) 
2018/1724 sollte daher entsprechend geändert werden.

(32) Ferner sollten Gastgeber mit Einheiten in einem oder mehreren Mitgliedstaaten nach dem Grundsatz der einmaligen 
Erfassung Daten und Belege, die sie bereits bei der ersten Registrierung eingereicht haben, wiederverwenden dürfen, 
wodurch der Befolgungsaufwand für Gastgeber reduziert wird. Diese Funktion könnte durch die Nutzung der 
Infrastruktur des mit der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1463 der Kommission (13) eingerichteten 
technischen Systems zur einmaligen Erfassung bereitgestellt werden.

(33) Die Kommission sollte die vorliegende Verordnung regelmäßig bewerten und deren Auswirkungen auf die 
Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften, die über entsprechende 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften in der Union angeboten werden, überwachen. 
Die Bewertung sollte jegliche Auswirkungen auf Anbieter von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung 
von Unterkünften, jegliche Auswirkungen der verbesserten Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Daten über die 
Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften und insbesondere das Ausmaß, in 
dem diese Daten zugänglich sind und für Zwecke der Gestaltung politischer Maßnahmen und der Durchsetzung 
genutzt werden können, sowie jegliche Auswirkungen auf den Inhalt und die Verhältnismäßigkeit von nationalen, 
regionalen und lokalen Vorschriften im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietung von Unterkünften umfassen. Um einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen in diesem Sektor 
zu erhalten, sollten im Rahmen der Bewertung die Erfahrungen der Mitgliedstaaten und der betreffenden 
Interessenträger, auch bezüglich der Wirksamkeit der Mechanismen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
und Durchsetzung, berücksichtigt werden.

(34) Damit die Mitgliedstaaten ausreichend Zeit haben, Registrierungsverfahren einzuführen, bestehende Registrier-
ungsverfahren an diese Verordnung anzupassen und einheitliche digitale Zugangsstellen einzurichten, sowie um 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften und Gastgebern die Anpassung an die neuen 
Anforderungen zu ermöglichen, sollte der Geltungsbeginn dieser Verordnung auf das Datum 24 Monate nach ihrem 
Inkrafttreten verschoben werden.

(35) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts in Bezug auf die 
Dienstleistungen, die durch Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften erbracht werden, 
von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und 
seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union festgelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.
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(11) Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste 
der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1).

(12) Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines 
einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1).

(13) Durchführungsverordnung (EU) 2022/1463 der Kommission vom 5. August 2022 zur Festlegung technischer und operativer 
Spezifikationen des technischen Systems für den grenzüberschreitenden automatisierten Austausch von Nachweisen und zur 
Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung gemäß der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 231 vom 6.9.2022, S. 1).



(36) Das Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten wird insbesondere durch die Verordnung (EU) 2016/679 
geschützt. Diese Verordnung bildet die Grundlage für Vorschriften und Anforderungen an die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, einschließlich Fällen, in denen Datensätze eine Mischung aus personenbezogenen und 
nicht personenbezogenen Daten umfassen und diese Daten untrennbar miteinander verknüpft sind. Jegliche 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung muss im Einklang mit der Verordnung (EU) 
2016/679 erfolgen. Daher sollten die Datenschutzaufsichtsbehörden für die Aufsicht über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verantwortlich sein, die im Zusammenhang mit dieser Verordnung erfolgt.

(37) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (14) angehört und hat am 16. Dezember 2022 eine Stellungnahme (15) 
abgegeben —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

Diese Verordnung enthält Vorschriften für die Erhebung von Daten durch die zuständigen Behörden und Anbieter von 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften sowie für den Datenaustausch durch 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften an die zuständigen Behörden im Zusammenhang 
mit der Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften, die von Gastgebern über 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften angeboten werden.

Artikel 2

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften, die Dienstleistungen 
für Gastgeber anbieten, die ihrerseits Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften in der Union 
erbringen, unabhängig vom Ort ihrer Niederlassung, sowie für Gastgeber, die Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung 
von Unterkünften erbringen.

(2) Von dieser Verordnung bleiben unberührt:

a) nationale, regionale oder lokale Vorschriften zur Regelung des Zugangs zu oder der Erbringung von Dienstleistungen der 
kurzfristigen Vermietung von Unterkünften durch Gastgeber im Einklang mit dem Unionsrecht, sofern in dieser 
Verordnung nichts anderes vorgesehen ist;

b) nationale, regionale oder lokale Vorschriften zur Regelung der Stadtentwicklung oder Bodennutzung, der Stadtplanung 
und der Raumordnung, von Baunormen, von Wohn- und Mietverhältnissen;

c) Unions- oder nationales Recht zur Regelung der Verhinderung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 
sowie der Strafvollstreckung;

d) Unions- oder nationales Recht zur Regelung der Verwaltung, Erhebung, Vollstreckung und Beitreibung von Steuern, 
Zöllen und sonstigen Abgaben;

e) Unions- oder nationales Recht zur Regelung der Entwicklung, Erstellung und Verbreitung europäischer Statistiken oder 
nationaler amtlicher Statistiken.

(3) Darüber hinaus lässt diese Verordnung die Vorschriften anderer Rechtsakte der Union unberührt, die andere Aspekte 
der Erbringung von Dienstleistungen durch Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften und die 
Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften regeln, insbesondere:

a) die Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates (16);

b) die Verordnung (EU) 2022/2065;
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(14) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39).

(15) ABl. C 60 vom 17.2.2023, S. 14.
(16) Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und 

Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).



c) die Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates (17);

d) die Richtlinie 2000/31/EG;

e) die Richtlinie 2006/123/EG;

f) die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates (18);

g) die Richtlinie 2010/24/EU des Rates (19) und

h) die Richtlinie 2011/16/EU des Rates (20).

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „Einheit“ bezeichnet eine in der Union gelegene möblierte Unterkunft, die Gegenstand einer Dienstleistung der 
kurzfristigen Vermietung von Unterkünften ist; Folgendes ist nicht umfasst:

a) Hotels, Gasthöfe und Pensionen, einschließlich Ferienhotels, Suite-/Apartmenthotels, Hostels und Motels wie in 
Gruppe 55.1 („Hotels, Gasthöfe und Pensionen“) und Hostels wie in Gruppe 55.2 (Ferienunterkünfte und ähnliche 
Beherbergungsstätten) der NACE Rev. 2, Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (21), beschrieben;

b) die Bereitstellung von Unterkünften auf Campingplätzen wie in NACE Rev. 2 Gruppe 55.3, Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1893/2006, beschrieben;

2. „Gastgeber“ bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, die auf gewerblicher oder nicht gewerblicher Basis, 
regelmäßig oder vorübergehend, gegen Entgelt eine Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften über 
eine Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften erbringt oder zu erbringen beabsichtigt;

3. „Gast“ bezeichnet eine natürliche Person, die in einer Einheit untergebracht ist;

4. „Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften“ bezeichnet die regelmäßige oder vorübergehende 
kurzfristige Vermietung einer Einheit gegen Entgelt, unabhängig davon, ob diese gewerblich oder nichtgewerblich 
erfolgt, wie im nationalen Recht weiter konkretisiert;

5. „Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften“ bezeichnet eine Online-Plattform im Sinne des 
Artikels 3 Buchstabe i der Verordnung (EU) 2022/2065, die es Gästen ermöglicht, Fernabsatzverträge mit Gastgebern 
über die Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften abzuschließen;

6. „kleine oder sehr kleine Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften“ bezeichnet eine 
Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften, die als Klein- oder Kleinstunternehmen im Sinne 
der Empfehlung 2003/361/EG gilt;

7. „Registrierungsnummer“ bezeichnet eine von der zuständigen Behörde vergebene individuelle Kennung, mit der eine 
Einheit in diesem Mitgliedstaat identifiziert wird;

8. „Registrierungsverfahren“ bezeichnet jedes Verfahren, mit dem Gastgeber den zuständigen Behörden spezifische 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen müssen, um eine Registrierungsnummer zu erhalten, die ihnen 
das Anbieten von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften über Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften ermöglicht;

9. „Genehmigungsregelung“ bezeichnet die Genehmigungsregelung im Sinne von Artikel 4 Nummer 6 der Richtlinie 
2006/123/EG;
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(17) Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare und faire 
Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (ABl. L 265 vom 12.10.2022, 
S. 1).

(18) Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).

(19) Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. März 2010 über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf 
bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen (ABl. L 84 vom 31.3.2010, S. 1).

(20) Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1).

(21) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der 
statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie 
einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).



10. „Angebot“ bezeichnet den Hinweis auf eine Einheit, die zur kurzfristigen Vermietung angeboten und auf der Website 
einer Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften veröffentlicht wird;

11. „zuständige Behörde“ bezeichnet eine nationale, regionale oder lokale Behörde eines Mitgliedstaats, die für die 
Verwaltung oder Durchsetzung von Registrierungsverfahren und/oder für die Erhebung von Daten über 
Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften zuständig oder für Sicherstellung der Einhaltung 
der geltenden Vorschriften der Mitgliedstaaten über den Zugang zu und die Erbringung von Dienstleistungen der 
kurzfristigen Vermietung von Unterkünften verantwortlich ist;

12. „Tätigkeitsdaten“ bezeichnet die Zahl der Übernachtungen, für die eine Einheit gemietet wird, und die Zahl der Gäste, 
an die die Einheit pro Nacht vermietet wurde, unter Nennung des Wohnsitzland eines jeden Gastes, im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 692/2011;

13. „Gemeinde“ die lokale Verwaltungseinheit (LAU) im Sinne von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (22).

KAPITEL II

REGISTRIERUNG

Artikel 4

Registrierungsverfahren

(1) Jedes von einem Mitgliedstaat auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene für Einheiten in seinem Hoheitsgebiet 
eingeführte Registrierungsverfahren muss den Bestimmungen dieses Kapitels entsprechen.

(2) Ein Mitgliedstaat, der Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften die Verpflichtung 
auferlegt, Daten an die zuständigen Behörden gemäß dieser Verordnung zu übermitteln, führt ein Registrierungsverfahren 
für Einheiten, die sich in Teilen seines Gebiets befinden, in denen solche Vorschriften für die Datenübermittlung gelten, ein 
oder behält es bei.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass

a) die Registrierungsverfahren auf der Grundlage von Erklärungen der Gastgeber erfolgen;

b) die Registrierungsverfahren online und möglichst unentgeltlich oder zu angemessenen und verhältnismäßigen Kosten 
bereitgestellt werden und die automatische und unverzügliche Vergabe einer Registrierungsnummer für eine bestimmte 
Einheit ermöglichen, sobald der Gastgeber die Informationen gemäß Artikel 5 Absatz 1 und gegebenenfalls alle gemäß 
Artikel 5 Absatz 2 erforderlichen Belege vorlegt;

c) die Registrierungsverfahren wirksamen Beschwerdeverfahren in den Mitgliedstaaten unterliegen;

d) eine Einheit nicht mehr als einem Registrierungsverfahren unterliegt;

e) technische Mittel vorhanden sind, die es einem Gastgeber ermöglichen, Informationen und Unterlagen zu aktualisieren;

f) technische Mittel zur Bewertung der Gültigkeit der Registrierungsnummern vorhanden sind;

g) technische Mittel vorhanden sind, die es einem Gastgeber ermöglichen, eine Einheit aus dem in Absatz 5 genannten 
Register zu entfernen; und

h) Gastgeber, wenn sie ihre Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften über eine Online-Plattform für 
die kurzfristige Vermietung von Unterkünften anbieten, der Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von 
Unterkünften mitteilen müssen, ob die angebotene Einheit einem Registrierungsverfahren unterliegt, und wenn dies der 
Fall ist, die Registrierungsnummer angeben.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gastgeber verlangen können, dass die gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 
bereitgestellten Informationen oder Unterlagen für spätere Registrierungen wiederverwendet werden können.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Registrierungsnummern in ein öffentliches, leicht zugängliches Register 
aufgenommen werden. Die zuständige Behörde, die die Registrierungsnummer erteilt, ist für die Einrichtung und Pflege des 
Registers im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 verantwortlich.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gastgeber alle erforderlichen Unterlagen im Rahmen des Registrier-
ungsverfahrens in digitaler Form einreichen können.
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(22) Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer 
gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1).



Artikel 5

Von Gastgebern vorzulegende Informationen

(1) Bei der Registrierung im Rahmen eines Registrierungsverfahrens gemäß Artikel 4 legt der Gastgeber eine Erklärung 
mit folgenden Angaben vor:

a) für jede Einheit:

i) die genaue Anschrift der Einheit, einschließlich, soweit zutreffend, ihre Nummer, falls abweichend, der 
Briefkastennummer, der Etage, auf der sich die Einheit befindet, der Katasterangaben oder sonstiger Arten von 
Informationen, anhand derer eine genaue Identifizierung der Einheit möglich ist;

ii) die Art der Einheit;

iii) die Angabe, ob die Einheit ganz oder teilweise am Haupt- oder Zweitwohnsitz des Gastgebers oder zu anderen 
Zwecken angeboten wird;

iv) die Höchstzahl der verfügbaren Schlafgelegenheiten und der Gäste, die in der betreffenden Einheit beherbergt werden 
können;

v) sofern zutreffend die Angabe, ob die Einheit einer Genehmigungsregelung unterliegt, die den Gastgeber verpflichtet, 
für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften eine Genehmigung der zuständigen Behörde einzuholen, und 
wenn dies der Fall ist, ob der Gastgeber eine solche Genehmigung eingeholt hat;

b) wenn es sich bei den Gastgebern um eine natürliche Person handelt:

i) ihren Namen;

ii) ihre nationale Identifikationsnummer oder andere Informationen, die die Identifizierung der Personen ermöglichen;

iii) ihre Anschriften;

iv) ihre Telefonnummer zur Kontaktaufnahme;

v) ihre E-Mail-Adresse, die die zuständige Behörde für die schriftliche Kommunikation verwenden kann;

c) wenn es sich bei den Gastgebern um eine juristische Person handelt:

i) ihren Namen;

ii) die nationale Handelsregisternummer;

iii) den Namen eines gesetzlichen Vertreters;

iv) ihre eingetragene Anschrift;

v) die Telefonnummer zur Kontaktaufnahme mindestens eines Vertreters dieser juristischen Person;

vi) eine E-Mail-Adresse, die die zuständige Behörde für die schriftliche Kommunikation verwenden kann.

(2) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass den gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen geeignete Belege 
beigefügt werden. In Bezug auf die in Absatz 1 Buchstabe a Ziffer v genannten Informationen können die Mitgliedstaaten, 
wenn der Gastgeber erklärt, dass die Einheit genehmigungspflichtig ist, oder wenn die anderen in Absatz 1 aufgeführten 
Informationen eine automatische Feststellung ermöglichen, dass eine Genehmigungspflicht besteht, eine Kopie der 
Genehmigung oder einen eindeutigen Verweis darauf verlangen.

(3) Verlangt ein Mitgliedstaat vom Gastgeber die Vorlage weiterer Informationen und Unterlagen — einschließlich 
Informationen über die Einhaltung der in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a aufgeführten Vorschriften —, so lässt die Vorlage 
dieser Informationen und Unterlagen die Vergabe der Registrierungsnummer gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b 
unberührt. Soweit erforderlich, können die Mitgliedstaaten den Gastgebern auch die Möglichkeit einräumen, zusätzlich zu 
den Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften erbrachte Nebendienstleistungen anzugeben.

(4) Wenn sich die durch die gemäß Absatz 1 und 2 bereitgestellten Informationen und Unterlagen belegte Situation 
wesentlich verändert, aktualisieren die Gastgeber diese Informationen und Unterlagen und die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass diese Aktualisierung über die Funktion nach Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe e vorgenommen wird; dies lässt Artikel 6 
unberührt.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Informationen oder Unterlagen, die im Rahmen eines Registrierungsver-
fahrens gemäß Artikel 4 übermittelt werden, in sicherer Weise und nur für einen Zeitraum aufbewahrt werden, der für die 
Identifizierung der Einheit erforderlich ist, sowie längstens für 18 Monate, nachdem der Gastgeber über die in Artikel 4 
Absatz 3 Buchstabe g genannte Funktion angegeben hat, dass die Einheit aus dem Register gelöscht werden sollte. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die vom Gastgeber gemäß den Absätzen 1 und 2 bereitgestellten Informationen nur für 
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die Zwecke der Vergabe der Registrierungsnummer und der Einhaltung der geltenden Vorschriften des Mitgliedstaats über 
den Zugang zu und die Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften verarbeitet 
werden.

(6) Die Gastgeber sind für die Richtigkeit der Informationen verantwortlich, die sie den zuständigen Behörden gemäß 
diesem Artikel zur Verfügung stellen, sowie für die Richtigkeit der Informationen, die sie gemäß Artikel 7 dieser 
Verordnung an Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften übermitteln.

Artikel 6

Überprüfung durch die zuständigen Behörden

(1) Die zuständigen Behörden können nach der Vergabe der Registrierungsnummer jederzeit die Erklärung und alle von 
einem Gastgeber gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 vorgelegten Belege überprüfen.

(2) Stellt eine zuständige Behörde nach Überprüfung gemäß Absatz 1 fest, dass die gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 
vorgelegten Informationen oder Unterlagen unvollständig oder fehlerhaft sind, so ist die zuständige Behörde befugt, den 
Gastgeber aufzufordern, die über die in Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe e genannte Funktion bereitgestellten Informationen 
und Unterlagen innerhalb einer von der zuständigen Behörde festzulegenden angemessenen Frist zu berichtigen.

(3) Versäumt es ein Gastgeber, die gemäß Absatz 2 angeforderten Informationen oder Unterlagen zu berichtigen, so ist 
die zuständige Behörde befugt, die Gültigkeit der betreffenden Registrierungsnummer bzw. -nummern auszusetzen und 
eine Anordnung zu erteilen, mit der Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften aufgefordert 
werden, unverzüglich jedes Angebot im Zusammenhang mit den betreffenden Einheiten zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren.

(4) Stellt eine zuständige Behörde nach einer Überprüfung gemäß Absatz 1 fest, dass offensichtliche und ernsthafte 
Zweifel an der Echtheit und Gültigkeit der gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 übermittelten Informationen oder Unterlagen 
bestehen, so ist sie befugt, die Gültigkeit der betreffenden Registrierungsnummern auszusetzen und eine Anordnung zu 
erteilen, mit der Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften aufgefordert werden, weitere 
Informationen vorzulegen, anhand derer die zuständigen Behörden die Echtheit und Gültigkeit der betreffenden 
Registrierungsnummer bzw. -nummern überprüfen können, oder unverzüglich jedes Angebot im Zusammenhang mit den 
betreffenden Einheiten zu entfernen oder den Zugang dazu zu sperren.

(5) Beabsichtigt eine zuständige Behörde, die Gültigkeit einer Registrierungsnummer bzw. von Registrierungsnummern 
gemäß den Absätzen 3 oder 4 auszusetzen oder die Nummer bzw. Nummern nach Absatz 6 zu widerrufen, so teilt sie dies 
dem Gastgeber unter Angabe der Gründe hierfür schriftlich mit. Der Gastgeber erhält Gelegenheit, innerhalb einer von der 
zuständigen Behörde festzulegenden angemessenen Frist gehört zu werden und gegebenenfalls die betreffenden 
Informationen oder Unterlagen zu berichtigen. Bestätigt die zuständige Behörde nach Anhörung des Gastgebers ihre 
Absicht, die Gültigkeit einer oder mehrerer Registrierungsnummern auszusetzen oder zu widerrufen, so teilt sie dem 
Gastgeber die Entscheidung, die Gültigkeit einer oder mehrerer Registrierungsnummern auszusetzen, schriftlich mit und 
fügt eine Kopie der Anordnung gemäß den Absätzen 3 oder 4 bei, oder sie teilt dem Gastgeber die Entscheidung, die 
Gültigkeit einer oder mehrerer Registrierungsnummern zu widerrufen, schriftlich mit und fügt eine Kopie der Anordnung 
gemäß Absatz 6 bei.

(6) Unbeschadet des Absatzes 5 sind die zuständigen Behörden, wenn der Gastgeber es vorsätzlich oder grob fahrlässig 
versäumt hat, die im Einklang mit Absatz 3 angeforderten Informationen zu berichtigen, oder unechte oder ungültige 
Informationen im Einklang mit Absatz 4 übermittelt hat, befugt, eine oder mehrere Registrierungsnummern zu widerrufen 
und eine Anordnung zu erteilen, mit der Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften aufgefordert 
werden, unverzüglich alle Angebote im Zusammenhang mit den betreffenden Einheiten zu entfernen oder den Zugang dazu 
zu sperren.

(7) Gemäß den Absätzen 3, 4, 6 und 11 erteilte Anordnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

a) eine Begründung;

b) klare Informationen, die es dem Anbieter der Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
ermöglichen, das/die betreffende(n) Angebot(e) zu identifizieren und aufzufinden, wie etwa eine oder mehrere exakte 
URL-Adressen und die Identität der zuständigen Behörde;

c) sofern verfügbar, die Identität des Gastgebers und die Registrierungsnummer der für die kurzfristige Vermietung 
angebotenen Einheit, oder gegebenenfalls sonstige Informationen, die zur Identifizierung des Gastgebers und der Einheit 
beitragen können.

(8) Die Gültigkeit einer Registrierungsnummer ist auszusetzen, bis der Gastgeber die einschlägigen Informationen und 
Unterlagen bei den zuständigen Behörden berichtigt hat. Nach Eingang über die in Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe e genannte 
Funktion und Überprüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Korrektheit der vom Gastgeber bereitgestellten 
Informationen und Unterlagen geben die zuständigen Behörden die Registrierungsnummer wieder frei.

(9) Die zuständige Behörde unterrichtet die Gastgeber über die Rechtsbehelfe, die im Zusammenhang mit den gemäß 
den Absätzen 2 bis 6 und 8 ergriffenen Maßnahmen zur Verfügung stehen.
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(10) Verlangt ein Mitgliedstaat vom Gastgeber die Vorlage weiterer Informationen und Unterlagen gemäß Artikel 5 
Absatz 3 und stellt die zuständige Behörde fest, dass ernsthafte Zweifel an der Einhaltung der in Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe a genannten nationalen, regionalen oder lokalen Vorschriften bestehen, so kann er die Bestimmungen dieses 
Artikels auf diese Informationen oder Unterlagen anwenden, sofern die betreffende Anforderung nichtdiskriminierend und 
verhältnismäßig ist und mit dem Unionsrecht im Einklang steht.

(11) Wenn ein Registrierungsverfahren Anwendung findet, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen 
Behörden nach nationalem Recht Anbieter von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
anweisen können, die angeforderten Informationen vorzulegen und Angebote zu Einheiten, die ohne Registrier-
ungsnummer oder mit einer ungültigen Registrierungsnummer angeboten werden, oder bei Missbrauch einer 
Registrierungsnummer, zu entfernen.

Artikel 7

Konformität durch Technikgestaltung

(1) Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften müssen

a) ihre Online-Schnittstelle so gestalten und organisieren, dass Gastgeber selbst angeben müssen, ob sich die für eine 
Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften angebotene Einheit in einem Gebiet befindet, in dem ein 
Registrierungsverfahren eingerichtet wurde oder angewandt wird;

b) ihre Online-Schnittstelle so gestalten und organisieren, dass — wenn der Gastgeber erklärt, dass sich eine für eine 
kurzfristige Vermietung angebotene Einheit in einem Gebiet befindet, in dem ein Registrierungsverfahren eingerichtet 
wurde oder angewandt wird — es den Nutzern ermöglicht wird, die Einheit durch eine Registrierungsnummer zu 
identifizieren, und sicherzustellen, dass Gastgeber eine Registrierungsnummer angegeben haben, bevor sie für diese 
Einheit das Anbieten von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften ermöglichen, sowie dass 
Gastgeber diese Registrierungsnummer deutlich als Teil ihres Angebots anzeigen, und

c) angemessene Anstrengungen unternehmen, um durch die Nutzung der Funktionen, die von den einheitlichen digitalen 
Zugangsstellen gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b dieser Verordnung angeboten werden, Erklärungen der 
Gastgeber über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Registrierungsverfahrens — unter Berücksichtigung 
der gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a zur Verfügung gestellte Liste — sowie, wenn ein solches Verfahren existiert, 
die Gültigkeit der vom Gastgeber bereitgestellten Registrierungsnummer anhand von Stichprobenkontrollen regelmäßig 
zu überprüfen, nachdem die Online-Plattform zur kurzfristigen Vermietung von Unterkünften das Anbieten von 
Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften gestattet hat.

(2) Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften unterrichten unverzüglich die zuständigen 
Behörden und die Gastgeber über die Ergebnisse der Stichprobenkontrollen gemäß Absatz 1 Buchstabe c in Bezug auf 
falsche Angaben von Gastgebern, den Missbrauch einer Registrierungsnummer oder ungültige Registrierungsnummern.

(3) Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften informieren die Gastgeber unter Berück-
sichtigung der gemäß Artikel 13 bereitgestellten Listen und der von den Mitgliedstaaten bereitzustellenden, in der zweiten 
Spalte Nummer 4 in der Zeile „N. Dienstleistungen“ in Anhang I der Verordnung (EU) 2018/1724 genannten Informationen 
angemessen über die Geltung von Registrierungsverfahren in einem bestimmten Gebiet.

Artikel 8

Sonstige Pflichten der Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften

Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften bemühen sich nach Erhalt der in Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe a genannten Informationen und bevor sie dem betreffenden Gastgeber die Nutzung ihrer Dienste gestatten nach 
besten Kräften darum, mittels der gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a zur Verfügung gestellten Listen zu bewerten, ob 
die Eigenerklärung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a, für deren Richtigkeit die Gastgeber für die Zwecke dieser 
Verordnung allein verantwortlich sind, vollständig ist, sofern die Bewertung in verhältnismäßiger Weise mithilfe 
automatisierter Instrumente wie in Artikel 10 vorgesehen durchgeführt werden kann. Die Anwendung dieses Artikels darf 
nicht zu einer allgemeinen Verpflichtung zur Überwachung führen.

KAPITEL III

DATENBERICHTERSTATTUNG

Artikel 9

Verpflichtung von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften zur Übermittlung von 
Tätigkeitsdaten und Registrierungsnummern

(1) Betrifft ein Angebot eine Einheit, die sich in einem Gebiet befindet, das in der in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Liste aufgeführt ist, so erheben die Anbieter von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von 
Unterkünften die Tätigkeitsdaten pro Einheit und übermitteln diese monatlich zusammen mit der entsprechenden, vom 
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Gastgeber angegebenen Registrierungsnummer, der genauen Anschrift der Einheit und der URL des Angebots an die 
einheitliche digitale Zugangsstelle des Mitgliedstaats, in dem sich die Einheit befindet. Diese Übermittlung erfolgt über 
Maschine-zu-Maschine-Kommunikation.

(2) Abweichend von Absatz 1 übermitteln kleine oder sehr kleine Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung 
von Unterkünften, die im vorangegangenen Quartal einen monatlichen Durchschnitt von mindestens 4 250 Angeboten in 
der Union nicht erreicht haben, die Tätigkeitsdaten pro Einheit zusammen mit der entsprechenden Registrierungsnummer, 
der genauen Anschrift der Einheit und der URL des Angebots am Ende des Quartals per Maschine-zu-Maschine-Kom-
munikation oder manuell im Einklang mit dem nationalen Recht an die einheitliche digitale Zugangsstelle des 
Mitgliedstaats, in dem sich die Einheit befindet.

(3) Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften stellen auf der Grundlage der von den 
Gastgebern bereitgestellten Informationen sicher, dass die Datensätze, die sie den zuständigen Behörden gemäß diesem 
Artikel übermitteln, vollständig und zutreffend sind.

Artikel 10

Einrichtung und Funktionen einheitlicher digitaler Zugangsstellen

(1) Hat ein Mitgliedstaat ein oder mehrere Registrierungsverfahren gemäß Artikel 4 Absatz 1 eingerichtet, so richtet er 
eine einheitliche digitale Zugangsstelle für den Empfang und die Weiterleitung von Tätigkeitsdaten, der genauen Anschrift 
der Einheit und der URL der Angebote ein, die von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
gemäß Artikel 9 übermittelt werden. Der Mitgliedstaat legt fest, welche Behörde für den Betrieb der einheitlichen digitalen 
Zugangsstelle zuständig ist.

(2) Die in Absatz 1 genannte einheitliche digitale Zugangsstelle hat folgende Funktionen aufzuweisen:

a) Bereitstellung einer technischen Schnittstelle für Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften, 
die sowohl die Maschine-zu-Maschine-Übermittlung als auch die manuelle Übermittlung von Tätigkeitsdaten, der 
entsprechenden Registrierungsnummer und der URL der Angebote ermöglicht, welche unter Verwendung einer 
Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) auf der Grundlage der von der Kommission festgelegten technischen 
Anforderungen eingerichtet wird, um die Interoperabilität zu gewährleisten;

b) Erleichterung von Stichprobenkontrollen durch Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c;

c) Bereitstellung einer technischen Schnittstelle, über die die in Artikel 12 genannten zuständigen Behörden die von 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften übermittelten Tätigkeitsdaten, die entsprechende 
Registrierungsnummer, die genaue Anschrift der Einheit und die URL von Angeboten empfangen, ausschließlich für die 
in Artikel 12 Absatz 2 genannten Zwecke für die Einheiten in ihrem Hoheitsgebiet;

d) Erleichterung des Austauschs der in Artikel 13 genannten Informationen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 genannte einheitliche digitale Zugangsstelle folgende 
Funktionen aufweist:

a) Interoperabilität mit den in Artikel 4 Absatz 5 genannten Registern;

b) eine frei zugängliche und maschinenlesbare Online-Datenbank oder Online-Schnittstelle für die Kontrollen gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c und für die Bewertung nach Artikel 8;

c) die Möglichkeit, die von den Gastgebern gemäß Artikel 5 bereitzustellenden Informationen oder Unterlagen 
weiterzuverwenden, wenn dieselben Informationen oder Unterlagen von mehreren Registern gemäß Artikel 4 Absatz 5 
innerhalb desselben Mitgliedstaats angefordert werden;

d) Vertraulichkeit, Integrität und Sicherheit der Verarbeitung der von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung 
von Unterkünften gemäß Artikel 9 übermittelten Tätigkeitsdaten und Registrierungsnummern, der genauen Anschriften 
der Einheiten sowie der URL der Angebote.

(4) Mit der in Absatz 1 genannten einheitlichen digitalen Zugangsstelle ist die automatische, vorübergehende und 
transiente Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten, die zwingend erforderlich ist, um den in Artikel 12 
genannten Behörden Zugang zu den von Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
bereitgestellten Tätigkeitsdaten, Registrierungsnummern sowie zur genauen Anschrift der Einheit und zu den URL der 
Angebote zu ermöglichen.

(5) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung gemeinsamer technischer Spezifikationen und 
Verfahren erlassen, um die Interoperabilität von Lösungen für die Funktionsweise der einheitlichen digitalen Zugangsstellen 
und den nahtlosen Datenaustausch, einschließlich gemeinsamer Spezifikationen zur Festlegung einer standardisierten 
Struktur der Registrierungsnummern, sicherzustellen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.
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Artikel 11

Koordinierung der einheitlichen digitalen Zugangsstellen

(1) Jeder Mitgliedstaat ernennt einen nationalen Koordinator. Die nationalen Koordinatoren fungieren als Kontaktstelle 
für ihre jeweiligen Verwaltungen in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der einheitlichen digitalen Zugangsstelle.

Der nationale Koordinator jedes Mitgliedstaats ist für die Kontakte mit der Kommission in allen Fragen im Zusammenhang 
mit der einheitlichen digitalen Zugangsstelle verantwortlich. Jeder Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten und der 
Kommission den Namen und die Kontaktangaben seines nationalen Koordinators mit. Die Kommission richtet eine Liste der 
nationalen Koordinatoren und deren Kontaktdaten ein und pflegt diese.

(2) Es wird hiermit eine Koordinierungsgruppe „Einheitliche digitale Zugangsstellen“ (im Folgenden „Koordinierungs-
gruppe“) eingesetzt. Sie besteht aus einem nationalen Koordinator aus jedem Mitgliedstaat unter Vorsitz der Kommission. 
Die Koordinierungsgruppe gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Arbeit der Koordinierungsgruppe wird von der 
Kommission unterstützt. Die Koordinierungsgruppe kann gegebenenfalls einschlägige Interessenträger zu bestimmten 
Punkten, einschließlich des harmonisierten Formats für den Datenaustausch, konsultieren.

(3) Die Koordinierungsgruppe unterstützt die Umsetzung der Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf die 
einheitlichen digitalen Zugangsstellen. Die Koordinierungsgruppe nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

a) Erleichterung des Austauschs bewährter Verfahren zu Fragen im Zusammenhang mit der Koordinierung der Umsetzung 
auf nationaler Ebene, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen des Artikels 10;

b) Unterstützung der Kommission bei der Förderung der Nutzung von Interoperabilitätslösungen für das Funktionieren 
einheitlicher digitaler Zugangsstellen, des automatisierten Datenaustauschs sowie von automatisierten Überprüfungen, 
einschließlich der Überprüfung aller Angebote und Registrierungsnummern;

c) Unterstützung der Kommission bei der Entwicklung eines gemeinsamen Ansatzes in Bezug auf ein Nachrichtenformat 
für die Übermittlung von Tätigkeitsdaten und Registrierungsnummern und, soweit erforderlich, in Bezug auf eine 
gemeinsame Struktur der Registrierungsnummern.

Artikel 12

Datenzugang

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste der zuständigen Behörden, die für Gebiete zuständig sind, für die ein 
Registrierungsverfahren gemäß Artikel 4 gilt.

(2) Zugang zu den gemäß Artikel 9 übermittelten Informationen wird der zuständigen Behörde nur gewährt, wenn der 
Zweck der Verarbeitung in einem der folgendem besteht:

a) Überwachung der Einhaltung der Registrierungsverfahren gemäß Artikel 4;

b) Umsetzung und Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen für den Zugang zu und die Erbringung von 
Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften im Einklang mit dem Unionsrecht.

(3) Die gemäß Absatz 1 aufgeführten zuständigen Behörden bewahren die Tätigkeitsdaten auf eine sichere Weise so 
lange auf, wie dies für die in Absatz 2 genannten Zwecke erforderlich ist, jedoch nicht länger als 18 Monate nach ihrem 
Eingang. Diese zuständigen Behörden können im Einklang mit den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats 
Tätigkeitsdaten ohne solche Daten, mit denen einzelne Einheiten oder Gastgeber identifiziert werden können, einschließlich 
Registrierungsnummern und URL der Angebote und einschlägiger Informationen, die gemäß Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffern i bis iv übermittelt wurden, austauschen, insbesondere mit:

a) Behörden, die mit der Entwicklung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu und die Erbringung 
von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften beauftragt sind;

b) Einrichtungen oder Personen, die wissenschaftliche Forschung, Analysetätigkeiten oder die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle durchführen, sofern dies für die Zwecke dieser Tätigkeiten erforderlich ist.

Ungeachtet dessen können die betreffenden zuständigen Behörden die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i bis iv 
genannten Informationen im Einklang mit den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats und vorbehaltlich angemessener 
Datenschutzgarantien, einschließlich — soweit anwendbar — Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679, an die 
unter Buchstabe a genannten Behörden weitergeben.
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(4) Die Mitgliedstaaten benennen die nationale Stelle, die dafür verantwortlich ist, für jede Einheit die gemäß den 
Artikeln 5 und 9 erhaltenen Tätigkeitsdaten und Registrierungsnummern, die Gemeinde, in der die Einheit angesiedelt ist, 
und die Höchstzahl der verfügbaren Schlafgelegenheiten, über die die Einheit verfügt, monatlich den nationalen — und 
gegebenenfalls den regionalen — statistischen Ämtern zu übermitteln und Eurostat diese Daten für die Zwecke der 
Erstellung von Statistiken im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (23) bereitzustellen. Der Zugang der nationalen oder regionalen statistischen Ämter zu diesen Daten muss 
angemessenen Datenschutzgarantien unterliegen.

KAPITEL IV

INFORMATION, ÜBERWACHUNG UND DURCHSETZUNG

Artikel 13

Informationspflichten

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen folgende Listen, stellen sie über die einheitlichen digitalen Zugangsstellen zur Verfügung 
und aktualisieren sie regelmäßig:

a) für die Zwecke von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 8 die Liste der Gebiete, in denen in ihrem Hoheitsgebiet 
ein Registrierungsverfahren gilt;

b) für die Zwecke von Artikel 9 Absatz 1die Liste der Gebiete, für die die zuständigen Behörden Daten von Anbietern von 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften angefordert haben.

(2) Die zuständigen Behörden fördern in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet die Sensibilisierung für die Rechte und Pflichten 
gemäß dieser Verordnung.

(3) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die in Absatz 1 genannten Listen zudem kostenlos.

Artikel 14

Überwachung

Jeder Mitgliedstaat benennt eine Behörde, die für die Überwachung der Durchführung der in dieser Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen in ihrem Hoheitsgebiet verantwortlich ist. Diese Behörde erstattet der Kommission alle zwei Jahre Bericht 
über die Umsetzung dieser Verpflichtungen.

Artikel 15

Durchsetzung

(1) Für die Zwecke der Durchsetzung von Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 der vorliegenden Verordnung gilt Kapitel IV 
der Verordnung (EU) 2022/2065, und alle darin enthaltenen Bezugnahmen auf die Einhaltung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 2022/2065 gelten auch als Bezugnahmen auf Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 der 
vorliegenden Verordnung. Soweit der Kommission gemäß Kapitel IV der Verordnung (EU) 2022/2065 Befugnisse 
übertragen werden, erstrecken sich diese Befugnisse auch auf die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 der 
vorliegenden Verordnung.

(2) Die vom Mitgliedstaat der betreffenden einheitlichen digitalen Zugangsstelle benannten Behörden sind für die 
Durchsetzung von Artikel 6, Artikel 7 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 9 der vorliegenden Verordnung zuständig.

(3) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über Sanktionen fest, die bei Verstößen gegen Artikel 6, Artikel 7 Absätze 2 
und 3 sowie Artikel 9 durch Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften und, soweit zutreffend, 
durch Gastgeber zu verhängen sind. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass diese Maßnahmen wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sind.

(4) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 20. Mai 2026 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um Absatz 3 nachzukommen, und setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
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KAPITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 16

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Artikel 17

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724

Die Verordnung (EU) 2018/1724 wird wie folgt geändert:

1. In Anhang I wird in der zweiten Spalte in der Zeile „N. Dienstleistungen“ folgende Nummer 4 angefügt:

„4. Informationen über die Vorschriften für die Erbringung von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von 
Unterkünften, einschließlich der in Artikel 13 der Verordnung (EU) 2024/1028 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (*) genannten Listen

(*) Verordnung (EU) 2024/1028 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 über die Erhebung 
und den Austausch von Daten im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bereich der kurzfristigen Vermietung 
von Unterkünften und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724 (ABl. L, 2024/1028, 29.4.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1028/oj).“

2. Anhang II wird wie folgt geändert:

a) In der zweiten Spalte wird in der Zeile „Gründung, Führung und Schließung eines Unternehmens“ als neue Zeile 
Folgendes angefügt:

„Angaben der Gastgeber in Registrierungsverfahren in Bezug auf Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von 
Unterkünften“

b) in der dritten Spalte wird in der Zeile „Gründung, Führung und Schließung eines Unternehmens“ als neue Zeile 
Folgendes angefügt:

„Vergabe einer Registrierungsnummer“

Artikel 18

Bewertung und Überprüfung

(1) Bis zum 20. Mai 2031 führt die Kommission eine Bewertung dieser Verordnung durch und übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen 
einen Bericht über ihre wichtigsten Ergebnisse. Dieser Bericht stützt sich auf den von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 14 
vorgelegten Bericht und gegebenenfalls auf die gemäß Artikel 12 Absatz 4 an Eurostat übermittelten Daten.

(2) Bei der Bewertung nach Absatz 1 werden insbesondere folgende Aspekte bewertet:

a) die Auswirkungen dieser Verordnung auf die Verpflichtungen, die Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung 
von Unterkünften auferlegt werden;

b) die Auswirkungen dieser Verordnung auf die Verfügbarkeit von Daten über die Erbringung von Dienstleistungen der 
kurzfristigen Vermietung von Unterkünften, die in der Union von Gastgebern über Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften angeboten werden;

c) das Ausmaß, in dem die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen durch die Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften — unter Berücksichtigung der Berichterstattung durch die zuständigen 
Behörden — erfüllt werden;

d) soweit möglich, die Auswirkungen dieser Verordnung auf den Inhalt, die Durchsetzung und die Verhältnismäßigkeit 
nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Bezug auf den Zugang zu und die Erbringung von Dienstleistungen 
der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften;
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e) soweit möglich, die Auswirkungen dieser Verordnung auf die Wirksamkeit der Durchsetzung und Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden auf grenzüberschreitender Ebene, wenn Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietung von Unterkünften auf grenzüberschreitender Basis erbracht werden; und

f) die Notwendigkeit, eine zentrale einheitliche digitale Zugangsstelle auf Unionsebene einzurichten, um eine einzige 
Schnittstelle für Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften zu schaffen und den Austausch 
von Tätigkeitsdaten zu erleichtern.

Artikel 19

Inkrafttreten und Geltung

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 20. Mai 2026.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 11. April 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

R. METSOLA

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

V. DE BUE
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1201 DER KOMMISSION 

vom 26. April 2024

zur Marktrücknahme von Sternanis-Terpenen von Illicium verum Hook.f. als Futtermittelzusatzstoff 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 schreibt vor, dass Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung 
zugelassen werden müssen, und regelt die Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer solchen 
Zulassung. Insbesondere Artikel 10 Absatz 2 der genannten Verordnung sieht für Zusatzstoffe, die gemäß der 
Richtlinie 70/524/EWG des Rates (2) zugelassen wurden, eine Neubewertung vor.

(2) Der Stoff Sternanis-Terpene von Illicium verum Hook.f. wurde gemäß der Richtlinie 70/524/EWG auf unbegrenzte 
Zeit als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten zugelassen. In der Folge wurde dieser Stoff gemäß Artikel 10 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 als bereits bestehendes Produkt in das Register der 
Futtermittelzusatzstoffe aufgenommen.

(3) Nach Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 in Verbindung mit deren Artikel 7 wurde ein Antrag 
auf Zulassung von Sternanis-Terpenen von Illicium verum Hook.f. als Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten gestellt. 
Der Antragsteller beantragte die Einordnung des Zusatzstoffs in die Zusatzstoffkategorie „sensorische Zusatzstoffe“ 
und die Funktionsgruppe „Aromastoffe“. Dem Antrag waren die nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 vorgeschriebenen Angaben und Unterlagen beigefügt.

(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) gelangte in ihrem Gutachten vom 
26. September 2023 (3) zu dem Schluss, dass der Zusatzstoff Sternanis-Terpene gemäß Spezifikation bis zu 25 % 
Estragol enthält und mittels eines Herstellungsverfahrens gewonnen wird, das eine Anreicherung dieses 
genotoxischen Karzinogens zur Folge hat. In diesem Zusammenhang erklärte die Behörde, dies stehe nicht in 
Einklang mit den Grundsätzen des allgemeinen Ansatzes zur Bewertung der Sicherheit pflanzlicher Zubereitungen, 
die genotoxische und/oder karzinogene Verbindungen enthalten, für die Zieltierarten im Fall der Verwendung als 
Futtermittelzusatzstoffe. Daher befand die Behörde, dass es nicht angezeigt ist, eine Bewertung der Sicherheit und 
Wirksamkeit von Sternanis-Terpenen für den Fall der Verwendung als Futtermittelzusatzstoff vorzunehmen.

(5) Der Antragsteller zog anschließend den Antrag auf Zulassung von Sternanis-Terpenen von Illicium verum Hook.f. als 
Futtermittelzusatzstoff für alle Tierarten zurück.

(6) Gemäß Artikel 10 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 ist die Kommission zum Erlass einer Verordnung 
über die Marktrücknahme von Futtermittelzusatzstoffen verpflichtet, für die vor Ablauf der in der genannten 
Bestimmung festgelegten Frist keine Anträge gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
gestellt wurden. Ebenso sollte eine Verordnung über Futtermittelzusatzstoffe erlassen werden, für die ein Antrag 
gestellt, anschließend aber zurückgezogen wurde.

(7) Daher sollte der Futtermittelzusatzstoff Sternanis-Terpene von Illicium verum Hook.f. vom Markt genommen werden.
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(8) Damit die Beteiligten der Verpflichtung zur Marktrücknahme ordnungsgemäß nachkommen können, sollte eine 
Übergangsfrist eingeräumt werden, während der die Bestände des Zusatzstoffs und der Futtermittel, die ihn 
enthalten, aufgebraucht werden dürfen. In Anbetracht der von der Behörde in ihrem Gutachten vom 26. September 
2023 aufgeworfenen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Zusatzstoffs sollte eine solche Frist so kurz wie 
möglich sein.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Marktrücknahme

Der gemäß der Richtlinie 70/524/EWG zugelassene Futtermittelzusatzstoff Sternanis-Terpene von Illicium verum Hook.f. 
wird für alle Tierarten vom Markt genommen.

Artikel 2

Übergangsmaßnahmen

(1) Bestände des in Artikel 1 genannten Futtermittelzusatzstoffs dürfen bis zum 19. Juni 2024 weiter in Verkehr 
gebracht und verwendet werden.

(2) Vormischungen, die mit dem in Absatz 1 genannten Futtermittelzusatzstoff hergestellt wurden, dürfen bis zum 
19. Juli 2024 weiter in Verkehr gebracht und verwendet werden.

(3) Misch- und Einzelfuttermittel, die mit dem in Absatz 1 genannten Futtermittelzusatzstoff oder den in Absatz 2 
genannten Vormischungen hergestellt wurden, dürfen bis zum 19. August 2024 weiter in Verkehr gebracht und verwendet 
werden.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 26. April 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1216 DER KOMMISSION 

vom 22. April 2024

über die Gewährung des Schutzes gemäß Artikel 99 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates für den Namen „Wiener Gemischter Satz“ (g. U.) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über 
eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), insbesondere auf Artikel 99,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission hat den von Österreich eingereichten Antrag auf Eintragung des Namens „Wiener Gemischter Satz“ 
im Einklang mit Artikel 97 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 geprüft und im Amtsblatt der 
Europäischen Union (2) veröffentlicht.

(2) Bei der Kommission ist kein Einspruch gemäß Artikel 98 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 eingegangen.

(3) Der Name „Wiener Gemischter Satz“ sollte im Einklang mit Artikel 99 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
geschützt und in das Register gemäß Artikel 104 derselben Verordnung eingetragen werden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die 
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Name „Wiener Gemischter Satz“ (g. U.) wird geschützt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 22. April 2024

Für die Kommission
Im Namen der Präsidentin

Janusz WOJCIECHOWSKI
Mitglied der Kommission
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2024/1222 DER KOMMISSION 

vom 23. April 2024

zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses (EU) 2023/2447 betreffend 
Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit Ausbrüchen der hochpathogenen Aviären Influenza in 

bestimmten Mitgliedstaaten 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C (2024)2806) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen 
und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (1), 
insbesondere auf Artikel 259 Absatz 1 Buchstabe c,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Bei der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) handelt es sich um eine infektiöse Viruserkrankung von Vögeln, 
die schwerwiegende Auswirkungen auf die Rentabilität von Geflügelhaltungsbetrieben haben und zu Störungen des 
Handels innerhalb der Union sowie der Ausfuhren in Drittländer führen kann. HPAI-Viren können Zugvögel 
infizieren, die diese Viren anschließend während ihres Herbst- und Frühjahrszugs über große Entfernungen 
verbreiten können. Daher birgt das Auftreten von HPAI-Viren bei Wildvögeln die permanente Gefahr, dass diese 
Viren direkt oder indirekt in Betriebe eingeschleppt werden, in denen Geflügel oder in Gefangenschaft lebende 
Vögel gehalten werden. Bei einem Ausbruch der HPAI besteht die Gefahr, dass sich der Erreger auf andere Betriebe 
ausbreitet, in denen Geflügel oder in Gefangenschaft lebende Vögel gehalten werden.

(2) Mit der Verordnung (EU) 2016/429 wurde ein neuer Rechtsrahmen für die Prävention und Bekämpfung von 
Seuchen geschaffen, die auf Tiere oder Menschen übertragbar sind. Die HPAI fällt in der genannten Verordnung 
unter die Begriffsbestimmung einer gelisteten Seuche und unterliegt den darin festgelegten Seuchenpräventions- und 
-bekämpfungsvorschriften. Darüber hinaus ergänzt die Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission (2)
die Verordnung (EU) 2016/429 hinsichtlich der Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter 
gelisteter Seuchen, einschließlich der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die HPAI.

(3) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2023/2447 der Kommission (3) wurde im Rahmen der Verordnung 
(EU) 2016/429 erlassen und enthält Sofortmaßnahmen auf Unionsebene im Zusammenhang mit Ausbrüchen der 
HPAI.

(4) Insbesondere müssen gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2023/2447 die von den Mitgliedstaaten nach 
Ausbrüchen der HPAI gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 eingerichteten Schutz- und 
Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen mindestens die im Anhang des genannten Durchführungsbe
schlusses als Schutz- bzw. Überwachungszonen sowie weitere Sperrzonen definierten Gebiete umfassen.

(5) Nach Ausbrüchen der HPAI bei Geflügel in Bulgarien wurde der Anhang des Durchführungsbeschlusses 
(EU) 2023/2447 kürzlich durch den Durchführungsbeschluss (EU) 2024/1184 der Kommission (4) geändert, da sich 
diese Ausbrüche in dem genannten Anhang widerspiegeln müssen.
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(6) Seit dem Erlass des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/1184 hat Bulgarien der Kommission einen neuen 
Ausbruch der HPAI in einem Geflügelhaltungsbetrieb im Bezirk Plovdiv gemeldet.

(7) Darüber hinaus hat Ungarn der Kommission Ausbrüche der HPAI in Betrieben, in denen Geflügel oder in 
Gefangenschaft lebende Vögel gehalten werden, in den Komitaten Békés und Jász-Nagykun-Szolnok gemeldet.

(8) Die zuständigen Behörden Bulgariens und Ungarns haben die gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 
erforderlichen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen ergriffen, einschließlich der Einrichtung von Schutz- und 
Überwachungszonen um die Ausbrüche herum.

(9) Die Kommission hat die von Bulgarien und Ungarn ergriffenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in 
Zusammenarbeit mit den genannten Mitgliedstaaten geprüft und sich davon überzeugt, dass die Grenzen der von 
den zuständigen Behörden Bulgariens und Ungarns eingerichteten Schutz- und Überwachungszonen ausreichend 
weit von den Betrieben entfernt sind, in denen die Ausbrüche der HPAI bestätigt wurden.

(10) Für Ungarn sind derzeit im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2023/2447 keine Gebiete als Schutz- oder 
Überwachungszonen ausgewiesen.

(11) Um unnötige Störungen des Handels innerhalb der Union zu verhindern und von Drittländern auferlegte ungerecht
fertigte Hemmnisse für den Handel zu vermeiden, ist es notwendig, die von Bulgarien und Ungarn gemäß der 
Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 ordnungsgemäß eingerichteten Schutz- und Überwachungszonen in 
Zusammenarbeit mit diesen Mitgliedstaaten rasch auf Unionsebene auszuweisen.

(12) Daher sollten die im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2023/2447 für Bulgarien als Schutz- und 
Überwachungszonen aufgeführten Gebiete geändert werden.

(13) Ferner sollten im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2023/2447 Schutz- und Überwachungszonen für 
Ungarn aufgeführt werden.

(14) Dementsprechend sollte der Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2023/2447 dahin gehend geändert 
werden, dass die Regionalisierung auf Unionsebene aktualisiert wird, indem die gemäß der Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 von Bulgarien und Ungarn ordnungsgemäß eingerichteten Schutz- und Überwachungszonen sowie 
die Dauer der dort geltenden Maßnahmen aufgenommen werden.

(15) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2023/2447 sollte daher entsprechend geändert werden.

(16) Angesichts der Dringlichkeit der Seuchenlage in der Union in Bezug auf die Ausbreitung der HPAI ist es wichtig, dass 
die mit dem vorliegenden Beschluss am Durchführungsbeschluss (EU) 2023/2447 vorzunehmenden Änderungen so 
bald wie möglich wirksam werden.

(17) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2023/2447 erhält die Fassung des Anhangs des vorliegenden Beschlusses.

Artikel 2

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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Brüssel, den 23. April 2024

Für die Kommission
Stella KYRIAKIDES

Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Teil A

Schutzzonen gemäß Artikel 1 Buchstabe a und Artikel 2 in den betroffenen Mitgliedstaaten*:

Mitgliedstaat: Bulgarien

ADIS-Bezugsnummer des 
Ausbruchs Das Gebiet umfasst:

Gemäß Artikel 39 der 
Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 gültig bis

Haskovo Region

BG-HPAI(P)- 
2024-00010
BG-HPAI(P)- 
2024-00011

The following villages in Haskovo municipality:

— Haskovo

— Voyvodovo

— Manastir

— Konush

15.5.2024

Kardzhali Region

BG-HPAI(P)- 
2024-00012

The following villages in Krumovgrad municipality:

— Doborsko

— Bagriltsi

— Chal

— Perunika

5.5.2024

Plovdiv Region

BG-HPAI(P)- 
2024-00009

The following village in Rodopi municipality:

— Tsalapitsa
The following village in Stamboliyski municipality:

— Stamboliyski

28.4.2024

BG-HPAI(P)- 
2024-00013

The following villages in Asenovgrad municipality:

— Asenovgrad

— Boyantsi 26.5.2024

The following village in Sadovo municipality:

— Mominsko
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Mitgliedstaat: Ungarn

ADIS-Bezugsnummer des 
Ausbruchs Das Gebiet umfasst:

Gemäß Artikel 39 der 
Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 gültig bis

Békés vármegye

HU-HPAI(P)- 
2024-00007
HU-HPAI(P)- 
2024-00009
HU-HPAI(P)- 
2024-00010

Békéssámson, Kardoskút és Tótkomlós települések közigazgatási terüle
tének a 46.428759 és a 20.707461, a 46.442322 és a 20.727723, vala
mint a 46.443534 és a 20.727690 GPS-koordináták által meghatáro
zott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

9.5.2024

HU-HPAI(P)- 
2024-00008

Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Puszatföldvár és Tótkomlós települések 
közigazgatási területének a 46.489250 és a 20.791090 GPS-koordiná
ták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső terü
lete.

10.5.2024

HU-HPAI(P)- 
2024-00011

Szarvas település közigazgatási területének a 46.889059 és 
a 20.421714 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km 
sugarú körön belül eső területe.

11.5.2024

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

HU-HPAI(P)- 
2024-00011

Mesterszállás és Öcsöd települések közigazgatási területének 
a 46.889059 és a 20.421714 GPS-koordináták által meghatározott 
pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

11.5.2024

Teil B

Überwachungszonen gemäß Artikel 1 Buchstabe a und Artikel 3 in den betroffenen Mitgliedstaaten*:

Mitgliedstaat: Bulgarien

ADIS-Bezugsnummer des 
Ausbruchs Das Gebiet umfasst:

Gemäß Artikel 55 der 
Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 gültig bis

Haskovo Region

BG-HPAI(P)- 
2024-00010
BG-HPAI(P)- 
2024-00011

The following villages in Haskovo municipality:

— Haskovo

— Voyvodovo

— Manastir

— Konush

16.5.2024-
24.5.2024

The following villages in Haskovo municipality:

— Klokotnitsa

— Manastir

— Malevo

24.5.2024
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ADIS-Bezugsnummer des 
Ausbruchs Das Gebiet umfasst:

Gemäß Artikel 55 der 
Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 gültig bis

— Stamboliyski

— Dinevo

— Podkrepa

— Uzumddzhovo

— Haskovo

— Knizhovnik

— Dolno Voyvodino

— Orlovo

— Dolno Golemantsi

— Mandra

— Kozlets

— Teketo

— Galabets

— Trakiets

— Vaglarovo

The following villages in Dimitrovgrad municipality:

— Krepost

— Chernogorovo

— Voden

24.5.2024

BG-HPAI(P)- 
2024-00012

The following villages in Ivaylovgrad municipality:

— Bubino

— Popsko

— Belopoltsi

— Paskul

— Konnici

— Vetruska

— Vis

14.5.2024

Kardzhali Region

BG-HPAI(P)- 
2024-00012

The following villages in Krumovgrad municipality:

— Doborsko

— Bagriltsi

— Chal

— Perunika

6.5.2024-14.5.2024
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ADIS-Bezugsnummer des 
Ausbruchs Das Gebiet umfasst:

Gemäß Artikel 55 der 
Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 gültig bis

The following villages in Krumovgrad municipality:

— Krumovgrad

— Chernooki

— Tintyava

— Kalaydzhievo

— Podrumche

— Guliyka

— Pelin

— Rogach

— Slivarka

— Edrino

— Kamenka

— Polkovnik Zhelyazovo

— Kachulka

— Kovil

— Dzhanka

— Padalo

14.5.2024

Pazardzhik Region

BG-HPAI(P)- 
2024-00008

The following village in Septemvri municipality:

— Vetren
The following village in Belovo municipality:

— Akandzhievo

17.4.2024-
25.4.2024

The following villages in Septemvri municipality:

— Septemvri

— Dolno Varshilo

— Gorno Varshilo

— Slavovitsa

— Vinogradets

— Karabunar

25.4.2024

The following villages in Belovo municipality:

— Belovo

— Dabravite

— Menenkiovo

— Momina klisura

25.4.2024
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ADIS-Bezugsnummer des 
Ausbruchs Das Gebiet umfasst:

Gemäß Artikel 55 der 
Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 gültig bis

The following villages in Lesichovo municipality:

— Lesichovo

— Tserovo

25.4.2024

BG-HPAI(P)- 
2024-00009

The following villages in Pazardzhik municipality:

— Hadzhievo

— Govedare

— Malo Konare

7.5.2024

Plovdiv Region

BG-HPAI(P)- 
2024-00009

The following village in Rodopi municipality:

— Tsalapitsa
The following village in Stamboliyski municipality:

— Stamboliyski

29.4.2024-7.5.2024

The following villages in Maritsa municipality:

— Voisil

— Benkovski

— Radinovo

— Kostievo
The following villages in Rodopi municipality:

— Orizari

— Kadievo

— Zlatitrap
The following villages in Stamboliyski municipality:

— Yoakim Gruevo

— Kurtovo Konare

— Novo selo

— Trivoditsi

7.5.2024

BG-HPAI(P)- 
2024-00013

The following villages in Asenovgrad municipality:

— Asenovgrad

— Boyantsi
The following village in Sadovo municipality:

— Mominsko

27.5.2024-4.6.2024

The following villages in Asenovgrad municipality:

— Izbeglii

— Kozanovo

— Stoevo

— Zlatovrah

4.6.2024
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ADIS-Bezugsnummer des 
Ausbruchs Das Gebiet umfasst:

Gemäß Artikel 55 der 
Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 gültig bis

— Muldava

— Lyaskovo

The following villages in Sadovo municipality:

— Sadovo

— Bolyartsi

— Katunitsa

— Karadzhovo

— Kochevo

4.6.2024

The following villages in Rodopi municipality:

— Krumovo

— Yagodovo

4.6.2024

The following villages in Kuklen municipality:

— Kuklen

— Ruen

4.6.2024

Mitgliedstaat: Ungarn

ADIS-Bezugsnummer des 
Ausbruchs Das Gebiet umfasst:

Gemäß Artikel 55 der 
Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 gültig bis

Békés vármegye

HU-HPAI(P)- 
2024-00007-00010

Békéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Nagybánhegyes, 
Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések védőkörzeten kívül 
eső teljes közigazgatási területe.
Gerendás, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza és Végegy
háza települések közigazgatási területének a 46.428759 és 
a 20.707461, a 46.489250 és a 20.791090, a 46.442322 és 
a 20.727723, valamint a 46.443534 és a 20.727690 GPS-koordináták 
által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

19.5.2024

HU-HPAI(P)- 
2024-00011

Békésszentandrás és Szarvas települések közigazgatási területének 
a 46.889059 és a 20.421714 GPS-koordináták által meghatározott 
pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

20.5.2024
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ADIS-Bezugsnummer des 
Ausbruchs Das Gebiet umfasst:

Gemäß Artikel 55 der 
Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 gültig bis

HU-HPAI(P)- 
2024-00007
HU-HPAI(P)- 
2024-00009
HU-HPAI(P)- 
2024-00010

Békéssámson, Kardoskút és Tótkomlós települések közigazgatási terüle
tének a 46.428759 és a 20.707461, a 46.442322 és a 20.727723, vala
mint a 46.443534 és a 20.727690 GPS-koordináták által meghatáro
zott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

10.5.2024-
19.5.2024

HU-HPAI(P)- 
2024-00008

Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Puszatföldvár és Tótkomlós települések 
közigazgatási területének a 46.489250 és a 20.791090 GPS-koordiná
ták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső terü
lete.

11.5.2024-
19.5.2024

HU-HPAI(P)- 
2024-00011

Szarvas település közigazgatási területének a 46.889059 és 
a 20.421714 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km 
sugarú körön belül eső területe.

12.5.2024-
20.5.2024

Csongrád-Csanád vármegye

HU-HPAI(P)- 
2024-00007
HU-HPAI(P)- 
2024-00009
HU-HPAI(P)- 
2024-00010

Ambrózfalva és Nagyér teljes közigazgatási területe.
Csanádalberti, Hódmezővásárhely, Makó, Pitvaros és Székkutas telepü
lések közigazgatási területének a 46.428759 és a 20.707461, 
a 46.442322 és a 20.727723, valamint a 46.443534 és a 20.727690 
10 km sugarú körön belül eső területe.

19.5.2024

HU-HPAI(P)- 
2024-00011

Szentes település közigazgatási területének a 46.889059 és 
a 20.421714 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km 
sugarú körön belül eső területe.

20.5.2024

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

HU-HPAI(P)- 
2024-00011

Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Öcsöd és Tiszaföld
vár települések közigazgatási területének a 46.889059 és a 20.421714 
GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön 
belül és védőkörzeten kívül eső területe.

20.5.2024

HU-HPAI(P)- 
2024-00011

Mesterszállás és Öcsöd települések közigazgatási területének 
a 46.889059 és a 20.421714 GPS-koordináták által meghatározott 
pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

12.5.2024-
20.5.2024
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Teil C

Weitere Sperrzonen gemäß Artikel 1 Buchstabe b und Artikel 4 in den betroffenen Mitgliedstaaten*:

Mitgliedstaat: Keiner

Das Gebiet umfasst: Maßnahmen gemäß 
Artikel 3a gültig bis

* Im Einklang mit dem Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und insbesondere nach Artikel 5 Absatz 4 des 
Windsor-Rahmens (siehe die Gemeinsame Erklärung Nr. 1/2023 der Union und des Vereinigten Königreichs im mit 
dem Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft eingesetzten gemeinsamen Ausschuss vom 24. März 
2023, ABl. L 102 vom 17.4.2023, S. 87) in Verbindung mit Anhang 2 dieses Rahmens gelten für die Zwecke dieses 
Anhangs Verweise auf einen Mitgliedstaat auch für das Vereinigte Königreich in Bezug auf Nordirland.
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RICHTLINIE (EU) 2024/1226 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 24. April 2024

zur Definition von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der 
Union und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2018/1673

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 83 Absatz 1,

gestützt auf den Beschluss (EU) 2022/2332 des Rates vom 28. November 2022 über die Feststellung des Verstoßes gegen 
restriktive Maßnahmen der Union als einen die Kriterien nach Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (1) erfüllenden Kriminalitätsbereich, insbesondere auf Artikel 1,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um für die wirksame Anwendung restriktiver Maßnahmen der Union und die Integrität des Binnenmarkts in der 
Union zu sorgen und ein hohes Maß an Sicherheit im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu erreichen, 
müssen Mindestvorschriften für die Definition von Straftatbeständen und Sanktionen wegen Verstößen gegen diese 
restriktiven Maßnahmen festgelegt werden.

(2) Restriktive Maßnahmen der Union — wie etwa das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen, das 
Verbot der Bereitstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen und das Verbot der Einreise in oder 
Durchreise durch das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats sowie sektorbezogene wirtschaftliche und finanzielle 
Maßnahmen und Waffenembargos — sind ein wesentliches Instrument zur Verwirklichung der Ziele der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV). Zu diesen Zielen gehören die Wahrung der Werte, der Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Unversehrtheit 
der Union, die Festigung und Förderung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der 
Grundsätze des Völkerrechts sowie die Erhaltung des Friedens, die Prävention von Konflikten und die Stärkung der 
internationalen Sicherheit gemäß den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen.

(3) Zur Sicherstellung der wirksamen Anwendung restriktiver Maßnahmen der Union müssen die Mitgliedstaaten über 
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende strafrechtliche und nicht-strafrechtliche Sanktionen für Verstöße 
gegen diese restriktiven Maßnahmen der Union, einschließlich darin festgelegter Meldepflichten und sonstiger 
Pflichten, wie etwa die der Berichterstattung, verfügen. Diese Sanktionen sollten auch gegen die Umgehung 
restriktiver Maßnahmen der Union gerichtet sein.

(4) Für die wirksame Anwendung restriktiver Maßnahmen der Union sind gemeinsame Mindestvorschriften für 
Definitionen von strafbaren Handlungen, mit denen gegen restriktive Maßnahmen der Union verstoßen wird, 
erforderlich. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass eine solche Handlung eine Straftat darstellt, wenn sie 
vorsätzlich und unter Verstoß gegen ein Verbot oder eine Verpflichtung begangen wird, das eine restriktive 
Maßnahme der Union darstellt, oder das in einer nationalen Bestimmung vorgesehen ist, mit der eine restriktive 
Maßnahme der Union umgesetzt wird, sofern eine Umsetzung dieser Maßnahme auf nationaler Ebene erforderlich 
ist. Bestimmte Handlungen sollten auch dann eine Straftat darstellen, wenn sie grob fahrlässig vorgenommen 
wurden. In Bezug auf die in dieser Richtlinie festgelegten Straftaten sollte der Begriff der „groben Fahrlässigkeit“ nach 
Maßgabe des nationalen Rechts und unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
ausgelegt werden. Die Mitgliedstaaten sollten beschließen können, dass Verstöße gegen restriktive Maßnahmen der 
Union im Zusammenhang mit Geldern, wirtschaftlichen Ressourcen, Waren, Dienstleistungen, Transaktionen oder 
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Tätigkeiten im Wert von weniger als 10 000 EUR keine Straftaten darstellen. Der Ausschluss bestimmter Verstöße 
vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie lässt die in den Rechtsakten zur Einführung restriktiver Maßnahmen der 
Union festgelegten Verpflichtungen, sicherzustellen, dass Verstöße mit wirksamen, verhältnismäßigen und abschrek-
kenden strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Sanktionen geahndet werden, unberührt.

(5) In Rechtsakten, in denen restriktive Maßnahmen der Union festgelegt sind, können Ausnahmegelungen von den 
darin festgelegten Verboten in Form von Befreiungen oder Ausnahmen vorgesehen werden. Eine Handlung, die 
entweder unter eine in einem Rechtsakt zur Festlegung restriktiver Maßnahmen der Union vorgesehene Befreiung 
fällt oder von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Wege einer Ausnahme im Einklang mit den 
Rechtsakten zur Festlegung restriktiver Maßnahmen der Union erlaubt wurde, darf nicht als Verstoß gegen eine 
restriktive Maßnahme der Union gelten.

(6) Insbesondere die wirksame Anwendung restriktiver Maßnahmen der Union erfordert gemeinsame Mindestvor-
schriften für Verstöße gegen Maßnahmen, die in dem Einfrieren von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen 
bestehen, wie sie in den einschlägigen Verordnungen des Rates festgelegt sind. Diese Maßnahmen umfassen das 
Verbot der unmittelbaren oder mittelbaren Bereitstellung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen an natürliche 
oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die Maßnahmen zum Einfrieren von Geldern oder 
wirtschaftlichen Ressourcen unterliegen, oder zu deren Gunsten, sowie die Verpflichtung, alle Gelder und 
wirtschaftlichen Ressourcen einzufrieren, die im Eigentum oder Besitz dieser Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen sind oder von ihnen gehalten oder kontrolliert werden.

(7) Zu den restriktiven Maßnahmen der Union gehören Einreisebeschränkungen (Reiseverbote), die von dieser Richtlinie 
erfasst werden sollten. Aufgrund dieser Maßnahmen, die üblicherweise in einem auf der Grundlage von Artikel 29 
EUV erlassenen Beschluss des Rates festgelegt und durch nationale Rechtsvorschriften umgesetzt werden, müssen die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den benannten Personen die Einreise in oder die 
Durchreise durch alle Zonen des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats zu verweigern.

(8) Den Mitgliedstaaten wird nahegelegt, den Regelungen für die Gewährung der Staatsangehörigkeit und des 
Aufenthalts besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um zu verhindern, dass Personen, die restriktiven Maßnahmen 
der Union unterliegen, diese Regelungen für Verstöße gegen solche restriktiven Maßnahmen der Union nutzen.

(9) Der Abschluss oder die Fortsetzung jeglicher Art von Transaktionen, einschließlich Finanztransaktionen, sowie die 
Vergabe oder weitere Ausführung von öffentlichen Verträgen oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der 
Richtlinien 2009/81/EG (4), 2014/23/EU (5), 2014/24/EU (6), 2014/25/EU (7) des Europäischen Parlaments und des 
Rates fallen, mit einem Drittstaat, Einrichtungen eines Drittstaats oder Einrichtungen, die sich direkt oder indirekt im 
Eigentum oder unter der Kontrolle eines Drittstaats befinden, sollten eine Straftat darstellen, sofern das Verbot oder 
die Beschränkung dieser Handlung eine restriktive Maßnahme der Union darstellt.

(10) Zu den restriktiven Maßnahmen der Union gehören das Verbot des Handels, der Einfuhr, der Ausfuhr, des Verkaufs, 
des Kaufs, der Verbringung, der Durchfuhr oder der Beförderung von Waren oder Dienstleistungen. Der Verstoß 
gegen solche Verbote sollte eine Straftat darstellen, auch wenn die Waren aus oder in ein Drittland eingeführt bzw. 
ausgeführt werden, um sie an einen Bestimmungsort zu verbringen, für den das Verbot der Einfuhr, der Ausfuhr, des 
Verkaufs, des Kaufs, der Verbringung, der Durchfuhr oder des Transports dieser Güter eine restriktive Maßnahme der 
Union darstellt. Die direkte oder indirekte Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungsdiensten, Versicherungen 
und sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Waren oder Dienstleistungen sollte ebenfalls eine 
Straftat darstellen. Zu diesem Zweck umfasst der Begriff „Waren“ unter anderem Militärtechnologie und Militärgüter, 
Güter, Software und Technologie, die in der vom Rat am 20. Februar 2023 angenommenen Gemeinsamen 
Militärgüterliste der Europäischen Union (8) enthalten sind, oder Artikel, die in den Anhängen I und IV der 
Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates (9) aufgeführt sind.
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(4) Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76).

(5) Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 
vom 28.3.2014, S. 1).

(6) Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65).

(7) Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch 
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243).

(8) ABl. C 72 vom 28.2.2023, S. 2.
(9) Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine Unionsregelung für die 

Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung, der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 206 vom 11.6.2021, S. 1).



(11) Die restriktiven Maßnahmen der Union umfassen sektorspezifische wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen in 
Bezug auf die Erbringung von Finanzdienstleistungen oder die Ausübung von Finanztätigkeiten. Zu diesen 
Finanzdienstleistungen und finanziellen Tätigkeiten gehören unter anderem die Bereitstellung von Finanzmitteln 
oder Finanzhilfen, die Erbringung von Investitions- und Wertpapierdienstleistungen, die Ausgabe übertragbarer 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die Annahme von Einlagen, die Erbringung spezialisierter Nachrichten-
übermittlungsdienste für den Zahlungsverkehr, der Handel mit Banknoten, die Erbringung von Ratingdiensten sowie 
die Bereitstellung von Kryptowerten und -Wallets. Der Verstoß gegen sektorbezogene wirtschaftliche und finanzielle 
Maßnahmen sollte eine Straftat darstellen.

(12) Zu den restriktiven Maßnahmen der Union gehören sektorspezifische wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen 
für die Erbringung von anderen Dienstleistungen als Finanzdienstleistungen. Zu diesen Dienstleistungen gehören 
unter anderem Rechtsberatung, Vertrauensdienste, Public-Relations-Beratung, Wirtschaftsprüfung, Buchführung und 
Steuerberatung, Unternehmens- und Managementberatung, IT-Beratung sowie Rundfunk-, Architektur- und 
Ingenieurdienstleistungen. Der Verstoß gegen sektorbezogene wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen sollte 
eine Straftat darstellen.

(13) Keine der Bestimmungen dieser Richtlinie sollte so verstanden werden, dass natürlichen Personen Verpflichtungen 
auferlegt werden, die das Recht, sich nicht selbst zu belasten und die Aussage zu verweigern, beeinträchtigen würden, 
wie es in Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2016/343 des Europäischen Parlaments und des Rates (10) für die durch sie 
gebundenen Mitgliedstaaten und in Artikel 48 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“) verankert ist.

(14) Für die wirksame Anwendung restriktiver Maßnahmen der Union sind gemeinsame Mindestvorschriften für die 
Definition von strafbaren Handlungen, die aus Handlungen bestehen, mit denen restriktive Maßnahmen der Union 
umgangen werden, erforderlich.

(15) Ein zunehmend verbreitetes Beispiel für eine Handlung zur Umgehung restriktiver Maßnahmen der Union ist die 
Praxis benannter Personen, Organisationen und Einrichtungen, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen, die sich 
direkt oder indirekt im Eigentum, im Besitz oder unter der Kontrolle dieser benannten Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen befinden, zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder anderweitig zu übertragen, um diese 
Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen zu verschleiern. Darüber hinaus stellt die Praxis der Bereitstellung falscher 
oder irreführender Informationen, einschließlich relevanter unvollständiger Informationen, um den Sachverhalt zu 
verschleiern, dass eine benannte Person, Organisation oder Einrichtung der eigentliche Eigentümer oder Begünstigte 
von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen ist, die restriktiven Maßnahmen der Union unterliegen, ebenfalls eine 
Umgehung der restriktiven Maßnahmen der Union dar. Daher sollten solche Handlungen, mit denen restriktive 
Maßnahmen der Union umgangen werden, Straftaten im Sinne dieser Richtlinie darstellen.

(16) Die Nichteinhaltung einer Meldepflicht bei den zuständigen Verwaltungsbehörden, die in Rechtsakten zur Festlegung 
restriktiver Maßnahmen der Union festgelegt ist, sollte eine Straftat im Sinne dieser Richtlinie darstellen.

(17) Für die wirksame Anwendung restriktiver Maßnahmen der Union sind gemeinsame Mindestvorschriften für die 
Definition von Straftaten, die eine Verletzung oder Nichterfüllung der spezifischen Bedingungen im Rahmen von 
Genehmigungen darstellen, erforderlich, die von den zuständigen Behörden für die Ausübung bestimmter 
Tätigkeiten erteilt wurden, die ohne eine solche Genehmigung einem Verstoß gegen ein Verbot oder eine 
Beschränkung, das eine restriktive Maßnahme der Union darstellt, entsprechen. Jede Tätigkeit, die ohne 
Genehmigung durchgeführt wird, könnte je nach den Umständen des Einzelfalls als Verstoß gegen restriktive 
Maßnahmen der Union angesehen werden, die das Einfrieren von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen, 
Reiseverbote, Waffenembargos oder andere sektorbezogene wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen umfassen.

(18) Die Angehörigen von Rechtsberufen im Sinne der von den Mitgliedstaaten vorgenommenen Definition sollten dieser 
Richtlinie unterliegen, einschließlich der Meldepflicht bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union, wenn 
sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Rechts-, Finanz-, Handels- oder andere Dienstleistungen erbringen. Es 
besteht eindeutig die Gefahr, dass die Dienste dieser Berufsgruppe missbräuchlich genutzt werden, um gegen 
restriktive Maßnahmen der Union zu verstoßen. Es sollte jedoch Ausnahmen von der Meldepflicht bei Informationen 
geben, die sie von einem oder über einen ihrer Klienten im Rahmen der Beurteilung der Rechtslage des Klienten oder 
bei der Ausübung der Verteidigung oder Vertretung dieses Klienten in oder im Zusammenhang mit 
Gerichtsverfahren, einschließlich der Beratung über das Betreiben oder Vermeiden eines Verfahrens, erlangen. Diese 
Rechtsberatung sollte daher dem Berufsgeheimnis unterliegen, es sei denn, der Angehörige der Rechtsberufe beteiligt 
sich vorsätzlich am Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union, die Rechtsberatung erfolgt zum Zwecke eines 
Verstoßes gegen restriktive Maßnahmen der Union oder der Angehörige der Rechtsberufe weiß, dass der Klient 
Rechtsberatung für die Zwecke eines Verstoßes gegen restriktive Maßnahmen der Union sucht.
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(10) Richtlinie (EU) 2016/343 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über die Stärkung bestimmter Aspekte der 
Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren (ABl. L 65 vom 11.3.2016, S. 1).



(19) Restriktive Maßnahmen der Union sollten nicht zur Diskriminierung von Kunden von Kredit- und Finanzinstituten 
oder zu deren unangemessenem Ausschluss vom Zugang zu Finanzdienstleistungen führen.

(20) Diese Richtlinie zielt nicht darauf ab, humanitäre Hilfe für bedürftige Personen oder Tätigkeiten zur Unterstützung 
grundlegender menschlicher Bedürfnisse unter Strafe zu stellen, die im Einklang mit den Grundsätzen der 
Unparteilichkeit, Menschlichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit und gegebenenfalls mit dem humanitären 
Völkerrecht erbracht werden.

(21) Die Anstiftung, Mitwirkung und Beihilfe zur Begehung von Straftaten im Sinne dieser Richtlinie sollten unter Strafe 
gestellt werden. Der Versuch, bestimmte Straftaten im Sinne dieser Richtlinie zu begehen, sollte ebenfalls unter Strafe 
gestellt werden.

(22) Sanktionen für natürliche Personen für Straftaten im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen restriktive 
Maßnahmen der Union im Sinne dieser Richtlinie sollten wirksam, abschreckend und verhältnismäßig sein. Zu 
diesem Zweck sollten Mindestmaße für das Höchstmaß der Freiheitsstrafe für natürliche Personen festgelegt werden. 
Bei Strafverfahren sollten auch flankierende Sanktionen oder Maßnahmen zur Verfügung stehen.

(23) Da auch juristische Personen restriktiven Maßnahmen der Union unterliegen, sollten solche juristischen Personen für 
Straftaten im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union im Sinne dieser Richtlinie 
zur Verantwortung gezogen werden. Als juristische Personen gelten daher beliebige Rechtsträger, die diesen Status 
nach dem anwendbaren Recht innehaben, mit Ausnahme von Staaten oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
die hoheitliche Rechte ausüben, und mit Ausnahme von öffentlich-rechtlichen internationalen Organisationen. Um 
die Ziele dieser Richtlinie zu verwirklichen, sollten Mitgliedstaaten, in deren Rechtsvorschriften die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit juristischer Personen vorgesehen ist, sicherstellen, dass ihre Rechtsvorschriften wirksame, 
abschreckende und verhältnismäßige Arten strafrechtlicher Sanktionen und Strafmaße im Einklang mit dieser 
Richtlinie vorsehen. Um die Ziele dieser Richtlinie zu verwirklichen, sollten Mitgliedstaaten, in deren Rechtsvor-
schriften die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen nicht vorgesehen ist, sicherstellen, dass ihre 
Rechtsvorschriften wirksame, abschreckende und verhältnismäßige Arten nichtstrafrechtlicher Sanktionen und 
Strafmaße im Einklang mit dieser Richtlinie vorsehen. Die Höchstmaße der Geldstrafen und Geldbußen, die diese 
Richtlinie für die darin festgelegten Straftaten vorsieht, sollten zumindest für die schwersten Formen solcher 
Straftaten gelten. Es ist wichtig, dass die Schwere der Handlung sowie die individuellen, finanziellen und sonstigen 
Umstände der betreffenden juristischen Personen berücksichtigt werden, um die Wirksamkeit, abschreckende 
Wirkung und Verhältnismäßigkeit der verhängten Sanktion sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Möglichkeit haben, die Höchstmaße der Geldstrafen und Geldbußen entweder als einen Prozentsatz des weltweiten 
Gesamtumsatzes der betreffenden juristischen Person oder als absolute Beträge festzusetzen. Die Mitgliedstaaten 
sollten entscheiden, welche dieser beiden Optionen sie bei der Umsetzung dieser Richtlinie verwenden.

(24) Wählen die Mitgliedstaaten für die Festlegung der gegen juristische Personen zu verhängenden Geldstrafen und 
Geldbußen den weltweiten Gesamtumsatz einer juristischen Person als anzuwendendes Kriterium, sollten sie 
entscheiden, ob dieser Gesamtumsatz auf der Grundlage des Geschäftsjahres, das jenem vorausgeht, in dem die 
Straftat begangen wurde, oder auf der Grundlage des Geschäftsjahres, das der Entscheidung zur Verhängung der 
Geldstrafe bzw. Geldbuße vorausgeht, berechnet wird. Die Mitgliedstaaten sollten auch in Erwägung ziehen, 
Vorschriften für Fälle festzulegen, in denen es nicht möglich ist, den Betrag einer Geldstrafe oder Geldbuße auf der 
Grundlage des weltweiten Gesamtumsatzes der juristischen Person in dem Geschäftsjahr, das jenem vorausgeht, in 
dem die Straftat begangen wurde, oder in dem Geschäftsjahr, das der Entscheidung zur Verhängung der Geldstrafe 
bzw. Geldbuße vorausgeht, zu bestimmen. In solchen Fällen sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, andere 
Berechnungsgrundlagen zu berücksichtigen, etwa den weltweiten Gesamtumsatz in einem anderen Geschäftsjahr. 
Sehen diese Vorschriften die Festlegung von Geldstrafen und Geldbußen in absoluten Beträgen vor, sollte das 
Höchstmaß dieser Beträge nicht das Maß erreichen müssen, das diese Richtlinie als Mindestanforderung für das 
Höchstmaß von als absolute Beträge festgelegten Geldstrafen und Geldbußen vorsieht.

(25) Entscheiden sich die Mitgliedstaaten für ein in absoluten Beträgen festgelegtes Höchstmaß der Geldstrafen und 
Geldbußen, so sollte dieses im nationalen Recht festgelegt werden. Diese Höchstgeldstrafen und -geldbußen sollten 
für die schwersten Formen der von dieser Richtlinie festgelegten Straftaten gelten, die von finanzstarken juristischen 
Personen begangen werden. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die Methode zur Berechnung dieser 
Höchstgeldstrafen und -geldbußen, einschließlich spezifischer Bedingungen dafür, festzulegen. Die Mitgliedstaaten 
werden aufgefordert, die Höhe der in absoluten Beträgen festgelegten Geldstrafen und Geldbußen im Hinblick auf die 
Inflationsraten und andere Geldwertschwankungen im Einklang mit den in ihrem nationalen Recht festgelegten 
Verfahren regelmäßig zu überprüfen. Die Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, sollten in ihrer 
Währung ein Höchstmaß für Geldstrafen und Geldbußen vorsehen, das dem in dieser Richtlinie zum Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens in Euro festgelegten Höchstmaß entspricht. Diese Mitgliedstaaten werden aufgefordert, das Höchstmaß 
für Geldstrafen und Geldbußen auch im Hinblick auf die Entwicklung des Wechselkurses regelmäßig zu überprüfen.
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(26) Die Festlegung des Höchstmaßes der Geldstrafen und Geldbußen erfolgt unbeschadet der Ermessensspielräume von 
Richtern oder Gerichten, bei Strafverfahren in Einzelfällen angemessene Sanktionen zu verhängen. Da in dieser 
Richtlinie keinerlei Mindestmaß für Geldstrafen und Geldbußen festgelegt ist, sollten die Richter oder Gerichte in 
jedem Fall angemessene Sanktionen verhängen, wobei die individuellen, finanziellen und sonstigen Umstände der 
betreffenden juristischen Person und die Schwere der Handlung zu berücksichtigen sind.

(27) Die verhängten Sanktionen sollten weiter angeglichen werden, und die Wirksamkeit dieser Strafmaße sollte durch die 
Einführung gemeinsamer erschwerender Umstände gefördert werden, die gemäß den einschlägigen Bestimmungen 
des nationalen Rechts der Schwere der begangenen Straftat Rechnung tragen. Der Begriff der erschwerenden 
Umstände sollte entweder als Sachverhalt verstanden werden, der es dem nationalen Richter oder Gericht 
ermöglicht, für dieselbe Straftat eine höhere Strafe zu verhängen, als normalerweise ohne diesen Sachverhalt 
verhängt würde, oder als Möglichkeit, mehrere Straftaten kumulativ zu ahnden, um das Strafmaß zu erhöhen. Die 
Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit nationalem Recht sicherstellen, dass mindestens einer der folgenden 
Umstände als erschwerender Umstand angesehen werden kann: wenn die Straftat im Rahmen einer kriminellen 
Vereinigung im Sinne des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates begangen wurde (11); wenn die Straftat mit 
falschen oder gefälschten Dokumente in Zusammenhang steht; wenn die Straftat von einem professionellen 
Dienstleister unter Verletzung seiner beruflichen Pflichten begangen wurde; wenn die Straftat von Amtsträgern in 
Ausübung ihres Amtes begangen wurde, wobei es sich um jeden Amtsträger handeln kann, unabhängig davon, ob er 
ein offizielles Amt in der Union, in den Mitgliedstaaten oder in Drittländern innehat, oder eine andere Person ist, die 
eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt; wenn man sich mit der Straftat direkt oder indirekt erhebliche finanzielle 
Vorteile verschafft hat oder verschaffen wollte oder wesentliche Aufwendungen vermieden wurden; wenn der Täter 
Beweismittel vernichtet oder Zeugen oder Beschwerdeführer eingeschüchtert oder beeinflusst hat, oder wenn die 
natürliche oder juristische Person bereits rechtskräftig verurteilt wurde. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass 
zumindest einer dieser erschwerenden Umstände im Einklang mit den für erschwerende Umstände geltenden 
Vorschriften in ihrem Rechtssystem als möglicher erschwerender Umstand vorgesehen wird. In jedem Fall sollte die 
Entscheidung über eine eventuelle Erhöhung der Strafe unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls im 
Ermessen des Richters oder des Gerichts verbleiben.

(28) Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit nationalem Recht sicherstellen, dass mindestens einer der folgenden 
Umstände als mildernder Umstand angesehen werden kann: wenn der Täter den zuständigen Behörden 
Informationen zur Verfügung stellt, die sie auf andere Weise nicht hätten erhalten können, und so dazu beiträgt, 
andere Straftäter zu identifizieren oder vor Gericht zu bringen, oder wenn der Täter den zuständigen Behörden 
Informationen zur Verfügung stellt, die sie auf andere Weise nicht hätten erhalten können, und so dazu beiträgt, 
Beweise zu erlangen. Bei der Bewertung mildernder Umstände sollte die Entscheidung über eine eventuelle 
Minderung der Strafe unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des jeweiligen Einzelfalls im Ermessen des 
Richters oder des Gerichts liegen. Diese Umstände könnten Art, Zeitpunkt und Umfang der bereitgestellten 
Informationen sowie den Grad der Kooperationsbereitschaft des Täters umfassen.

(29) Das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen aufgrund von restriktiven Maßnahmen der Union hat 
verwaltungsrechtlichen Charakter. Daher sollte es von Sicherstellungsmaßnahmen strafrechtlicher Art im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (12) unterschieden werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten im Sinne 
dieser Richtlinie ermöglichen. Dabei sollten die durch die Richtlinie 2014/42/EU gebundenen Mitgliedstaaten im 
Einklang mit jener Richtlinie verfahren. Insbesondere für Fälle, in denen die benannte Person oder der Vertreter einer 
benannten Organisation oder Einrichtung bestimmte Straftaten im Zusammenhang mit der Umgehung einer 
restriktiven Maßnahme der Union begeht oder daran beteiligt ist, muss die Sicherstellung und Einziehung von 
Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen, die restriktiven Maßnahmen der Union unterliegen, ermöglicht werden, 
auch wenn sie keine Tatwerkzeuge oder Erträge im Sinne der Richtlinie 2014/42/EU darstellen. In diesen Fällen kann 
die benannte Person, Organisation oder Einrichtung infolge der Verschleierung weiterhin auf die Gelder oder 
wirtschaftlichen Ressourcen, die den restriktiven Maßnahmen der Union unterliegen aber verschleiert wurden, 
zugreifen und diese in vollem Umfang nutzen oder über sie verfügen. Diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 
sollten daher gemäß der Richtlinie 2014/42/EU eingefroren und eingezogen werden. Die Rechte gutgläubiger Dritter 
sollten unberührt bleiben.

(30) Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften zu Verjährungsfristen festlegen, um Straftaten im Zusammenhang mit dem 
Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union wirksam zu bekämpfen — unbeschadet nationaler Vorschriften, die 
keine Verjährungsfristen für Ermittlung, Strafverfolgung und Vollstreckung vorsehen. Den Mitgliedstaaten sollte es 
gemäß dieser Richtlinie gestattet sein, kürzere Verjährungsfristen als die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Verjährungsfristen festzulegen, sofern es in ihren Rechtssystemen möglich ist, diese Verjährungsfristen im Falle von 
Handlungen, die gemäß dem nationalen Recht festgelegt werden können, zu unterbrechen oder auszusetzen.
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(11) Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (ABl. L 300 vom 
11.11.2008, S. 42).

(12) Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die Sicherstellung und Einziehung von 
Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten in der Europäischen Union (ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 39).



(31) Insbesondere angesichts der weltweiten Aktivitäten der Straftäter und des grenzüberschreitenden Charakters der 
Straftaten im Sinne dieser Richtlinie sowie der Möglichkeit grenzüberschreitender Ermittlungen sollten die 
Mitgliedstaaten die gerichtliche Zuständigkeit festlegen, um solche Taten wirksam zu bekämpfen.

(32) Um eine wirksame Untersuchung und Strafverfolgung von Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union 
sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten den zuständigen Behörden wirksame Ermittlungsinstrumente zur 
Verfügung stellen, wie diejenigen, die nach ihrem nationalen Recht zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität 
oder anderen schweren Straftaten verfügbar sind, sofern und soweit der Einsatz dieser Instrumente angesichts der 
Art und Schwere der in dieser Richtlinie definierten Straftaten gemäß nationalem Recht angemessen und 
verhältnismäßig ist. Diese Instrumente könnten unter anderem Instrumente für die Überwachung des 
Kommunikationsverkehrs, die verdeckte Überwachung einschließlich elektronischer Überwachung, kontrollierte 
Lieferungen, die Überwachung von Kontobewegungen oder andere Instrumente für Finanzermittlungen umfassen. 
Diese Instrumente sollten im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und unter voller Achtung der 
Charta angewandt werden. Das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten muss unbedingt geachtet werden.

(33) Personen nach Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates (13), die den 
zuständigen Behörden Informationen über vergangene, laufende oder geplante Verstöße gegen restriktive 
Maßnahmen der Union, darunter Umgehungsversuche, liefern, die sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten 
erlangt haben, sind in diesem Zusammenhang gegebenenfalls Repressalien ausgesetzt. Die Berichte dieser Personen 
können die Durchsetzung der restriktiven Maßnahmen der Union verstärken, indem Informationen bereitgestellt 
werden, die sich beispielsweise auf Sachverhalte beziehen, die Verstöße gegen restriktive Maßnahmen der Union, 
deren Umstände und die beteiligten Personen, Unternehmen und Drittländer betreffen. Daher sollten entsprechende 
Vorkehrungen getroffen werden, die es den meldenden Personen ermöglichen, vertrauliche Kanäle zu nutzen, um die 
zuständigen Behörden zu informieren, und die sie vor Vergeltungsmaßnahmen schützen. Zu diesem Zweck sollte 
vorgesehen werden, dass die Richtlinie (EU) 2019/1937 unter den darin festgelegten Bedingungen für die Meldung 
von Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union und für den Schutz von Personen, die solche Verstöße 
melden, gilt.

(34) Zur Sicherstellung eines wirksamen, integrierten und kohärenten Vollstreckungssystems sollten die Mitgliedstaaten 
die interne Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen ihren zuständigen Behörden, die an verwaltungs-
rechtlicher und strafrechtlicher Vollstreckung beteiligt sind, organisieren.

(35) Um die wirksame Ermittlung und Verfolgung von Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union 
sicherzustellen, sollten die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten miteinander über und mit Europol, Eurojust 
und die bzw. der Europäische(n) Staatsanwaltschaft (EUStA), innerhalb deren jeweiliger Zuständigkeit und im 
Einklang mit dem geltenden Rechtsrahmen zusammenarbeiten. Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten 
Informationen über praxisbezogene Aspekte auch untereinander und mit der Kommission austauschen. Die 
Kommission könnte erforderlichenfalls ein ständiges Netz von Sachverständigen und Praktikern mit dem Ziel 
einrichten, sich über bewährte Verfahren auszutauschen, und die zuständigen nationalen Behörden der 
Mitgliedstaaten unterstützen, um die Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit Verstößen gegen 
restriktive Maßnahmen der Union zu erleichtern. Diese Unterstützung sollte keine Beteiligung der Kommission an 
den von den zuständigen nationalen Behörden durchgeführten Ermittlungen und Strafverfolgungsverfahren in 
einzelnen Strafsachen umfassen und sollte nicht so verstanden werden, dass sie finanzielle Unterstützung oder 
sonstige Mittelbindungen der Kommission umfasst.

(36) Zur wirksamen Bekämpfung der in dieser Richtlinie definierten Straftaten ist es notwendig, dass die zuständigen 
Behörden in den Mitgliedstaaten genaue, kohärente und vergleichbare statistische Daten zu diesen Straftaten erheben. 
Die Mitgliedstaaten sollten daher für die Einrichtung eines geeigneten Systems zur Erfassung, Erzeugung und 
Übermittlung vorhandener statistischer Daten zu den in dieser Richtlinie definierten Straftaten Sorge tragen. Es ist 
wichtig, dass diese statistischen Daten von den Mitgliedstaaten für die strategische und operative Planung von 
Durchsetzungsmaßnahmen, zur Analyse des Ausmaßes der Straftaten in Zusammenhang mit dem Verstoß gegen 
restriktive Maßnahmen der Union und der diesbezüglichen Tendenzen sowie zur Bereitstellung von Informationen 
für die Bürger verwendet werden. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission einschlägige statistische Daten über 
Verfahren in Zusammenhang mit einem Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union übermitteln, die sie aus 
Daten gewonnen haben, die bereits auf zentraler oder dezentraler Ebene im gesamten Mitgliedstaat vorhanden sind. 
Die Kommission sollte auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten statistischen Daten regelmäßig 
eine Bewertung vornehmen und die Ergebnisse ihrer Bewertung in einem Bericht veröffentlichen.

(37) Durch eine Änderung der Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates (14) sollte dafür 
gesorgt werden, dass der Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union gemäß der genannten Richtlinie als Vortat 
zur Geldwäsche gilt.
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(13) Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die 
Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17).

(14) Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung 
der Geldwäsche (ABl. L 284 vom 12.11.2018, S. 22).



(38) Angesichts der dringenden Notwendigkeit, die an Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union beteiligten 
natürlichen und juristischen Personen zur Rechenschaft zu ziehen, sollten die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft setzen, damit sie dieser Richtlinie innerhalb von zwölf Monaten nach 
dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie nachkommen.

(39) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 
Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.

(40) Nach Artikel 3 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten 
Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland mit Schreiben 
vom 3. März 2023 mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung dieser Richtlinie beteiligen möchte.

(41) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften in Bezug auf die 
Definitionen von Straftaten im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union und die 
Verfügbarkeit wirksamer, abschreckender und verhältnismäßiger strafrechtlicher Sanktionen für schwere Straftaten 
im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union, von den Mitgliedstaaten unter 
Berücksichtigung des inhärenten grenzüberschreitenden Charakters des Verstoßes gegen restriktive Maßnahmen der 
Union und ihrem Potenzial, die Verwirklichung der Ziele der Union hinsichtlich der Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit sowie des Schutzes der gemeinsamen Werte der Union zu beeinträchtigen, nicht 
ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Auswirkungen dieser 
Richtlinie auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(42) Im Rahmen der Durchführung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Verfahrensrechte 
von Verdächtigen oder Beschuldigten in Strafverfahren gewahrt werden. In dieser Hinsicht sollten die 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gemäß dem Unionsrecht zu Verfahrensrechten in Strafverfahren — 
insbesondere gemäß den Richtlinien 2010/64/EU (15), 2012/13/EU (16), 2013/48/EU (17), (EU) 2016/343, 
(EU) 2016/800 (18) und (EU) 2016/1919 (19) des Europäischen Parlaments und des Rates — von den Verpflichtungen 
aus dieser Richtlinie unberührt bleiben.

(43) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten sowie den Grundsätzen, die insbesondere in der Charta 
anerkannt wurden, darunter das Recht auf Freiheit und Sicherheit, der Schutz personenbezogener Daten, die 
unternehmerische Freiheit, das Eigentumsrecht, das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches 
Gericht, die Unschuldsvermutung, das Recht auf Verteidigung, einschließlich des Rechts, sich nicht selbst zu belasten 
und die Aussage zu verweigern, die Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit von Straftaten und 
Sanktionen, einschließlich des Verbots der Rückwirkung strafrechtlicher Sanktionen, sowie der Grundsatz „ne bis in 
idem“. Diese Richtlinie soll die uneingeschränkte Wahrung dieser Rechte und Grundsätze gewährleisten und ist 
entsprechend umzusetzen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

Diese Richtlinie enthält Mindestvorschriften für die Festlegung von Straftaten und Sanktionen bei Verstößen gegen 
restriktive Maßnahmen der Union.

ABl. L vom 29.4.2024 DE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj 7/16

(15) Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen 
und Übersetzungen in Strafverfahren (ABl. L 280 vom 26.10.2010, S. 1).

(16) Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über das Recht auf Belehrung und 
Unterrichtung in Strafverfahren (ABl. L 142 vom 1.6.2012, S. 1).

(17) Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 über das Recht auf Zugang zu einem 
Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf 
Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden 
während des Freiheitsentzugs (ABl. L 294 vom 6.11.2013, S. 1).

(18) Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren 
für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind (ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 1).

(19) Richtlinie (EU) 2016/1919 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über Prozesskostenhilfe für 
Verdächtige und beschuldigte Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in Verfahren zur Vollstreckung eines 
Europäischen Haftbefehls (ABl. L 297 vom 4.11.2016, S. 1).



Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1. „restriktive Maßnahmen der Union“ restriktive Maßnahmen, die von der Union auf der Grundlage von Artikel 29 EUV 
oder Artikel 215 AEUV erlassen wurden;

2. „benannte Person, Organisation oder Einrichtung“ eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung, 
die restriktiven Maßnahmen der Union unterliegt;

3. „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die Folgendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt 
sind:

a) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere Zahlungsmittel,

b) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, Zahlungsansprüche und verbriefte 
Forderungen,

c) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzer-
tifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe und Derivate,

d) Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten,

e) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien und andere finanzielle Ansprüche,

f) Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden,

g) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen,

h) Kryptowerte im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 5 der Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (20);

4. „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich 
oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, Waren oder 
Dienstleistungen verwendet werden können;

5. „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung der Bewegung, des Transfers, der Veränderung oder der Verwendung von 
Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes in einer Weise, die die Höhe, die Belegenheit, das Eigentum, der 
Besitz, die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändern oder Veränderungen bewirken würde, die 
eine Nutzung der Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung ermöglichen;

6. „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung der Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen für den 
Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, was auch den Verkauf, das Vermieten oder das Verpfänden dieser 
Ressourcen einschließt, sich aber nicht darauf beschränkt.

Artikel 3

Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die folgenden Handlungen, wenn sie vorsätzlich und unter Verstoß gegen ein 
Verbot oder eine Verpflichtung begangen werden, das eine restriktive Maßnahme der Union darstellt, die in einer nationalen 
Bestimmung vorgesehen ist, mit der eine restriktive Maßnahme der Union umgesetzt wird, sofern eine Umsetzung auf 
nationaler Ebene erforderlich ist, eine Straftat darstellen:

a) unmittelbare oder mittelbare Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen an eine benannte Person, 
Organisation oder Einrichtung oder zu deren Gunsten unter Verstoß gegen ein Verbot, das eine restriktive Maßnahme 
der Union darstellt;

b) Versäumnis, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen, die Eigentum oder Besitz einer benannten Person, Organisation 
oder Einrichtung sind oder von ihnen gehalten oder kontrolliert werden, einzufrieren, unter Verstoß gegen eine 
Verpflichtung, die eine restriktive Maßnahme der Union darstellt;
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(20) Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 
(ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40).



c) Ermöglichung der Einreise benannter natürlicher Personen in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder ihrer 
Durchreise durch dieses Hoheitsgebiet unter Verstoß gegen ein Verbot, das eine restriktive Maßnahme der Union 
darstellt;

d) Abschluss oder Fortführung von Transaktionen mit einem Drittstaat, Einrichtungen eines Drittstaats oder sich im 
unmittelbaren oder mittelbaren Eigentum oder unter der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle eines Drittstaats oder 
von Einrichtungen eines Drittstaats befindenden Organisationen und Einrichtungen, einschließlich der Vergabe oder 
Fortsetzung von öffentlichen Aufträgen oder Konzessionen, wenn das Verbot oder die Beschränkung dieser Handlung 
eine restriktive Maßnahme der Union darstellt;

e) Handel mit Waren, deren Einfuhr, Ausfuhr, Verkauf, Kauf, Verbringung, Durchfuhr oder Beförderung sowie die 
Erbringung von Vermittlungsdiensten, technischer Hilfe oder sonstiger Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen 
Waren, wenn das Verbot oder die Beschränkung dieser Handlung eine restriktive Maßnahme der Union darstellt;

f) Erbringung von Finanzdienstleistungen oder Ausübung von Finanztätigkeiten, wenn das Verbot oder die Beschränkung 
dieser Handlung eine restriktive Maßnahme der Union darstellt;

g) Erbringung anderer als der unter Buchstabe f genannten Dienstleistungen, wenn das Verbot oder die Beschränkung dieser 
Handlung eine restriktive Maßnahme der Union darstellt;

h) Umgehung einer restriktiven Maßnahme der Union durch

i) Verwendung oder Transfer an einen Dritten von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen, die sich unmittelbar oder 
mittelbar im Eigentum, im Besitz oder unter der Kontrolle einer benannten Person, Organisation oder Einrichtung 
befinden und die gemäß einer restriktiven Maßnahme der Union eingefroren werden sollten, oder eine andere Form 
der Verfügung darüber, um diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen zu verschleiern,

ii) Bereitstellung falscher oder irreführender Informationen, um den Sachverhalt zu verschleiern, dass eine benannte 
Person, Organisation oder Einrichtung der eigentliche Eigentümer oder Begünstigte von Geldern oder wirtschaft-
lichen Ressourcen ist, die gemäß einer restriktiven Maßnahme der Union einzufrieren sind,

iii) Nichteinhaltung durch eine benannte natürliche Person oder einen Vertreter einer benannten Organisation oder 
Einrichtung einer Verpflichtung, die eine restriktive Maßnahme der Union darstellt, Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen innerhalb der Hoheitsgewalt eines Mitgliedstaats, die in ihrem Eigentum oder Besitz sind oder von ihr 
gehalten oder kontrolliert werden, den zuständigen Verwaltungsbehörden zu melden,

iv) Nichteinhaltung einer Verpflichtung, die eine restriktive Maßnahme der Union darstellt, Informationen über 
eingefrorene Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen oder Informationen über Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, die Eigentum oder Besitz von benannten Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen sind oder von diesen gehalten oder kontrolliert werden und die nicht eingefroren wurden, den 
zuständigen Verwaltungsbehörden zu übermitteln, wenn diese Informationen in Ausübung einer Berufspflicht 
erlangt wurden,

i) Verletzung oder Missachtung von Bedingungen im Rahmen von Genehmigungen, die von den zuständigen Behörden für 
die Ausübung von Tätigkeiten erteilt wurden, wobei diese bei Fehlen einer solchen Genehmigung einem Verstoß gegen 
ein Verbot oder eine Beschränkung, die jeweils eine restriktive Maßnahme der Union darstellt, gleichkommen.

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die folgenden Handlungen keine Straftatbestände darstellen:

a) die in Absatz 1 Buchstaben a, b und h aufgeführten Handlungen, wenn sie Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen im 
Wert von weniger als 10 000 EUR betreffen;

b) die in Absatz 1 Buchstaben d bis g und i aufgeführten Handlungen, wenn sie Waren, Dienstleistungen, Transaktionen 
oder Tätigkeiten im Wert von weniger als 10 000 EUR betreffen.

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Schwellenwert von mindestens 
10 000 EUR durch eine Reihe von in Absatz 1 Buchstaben a und b sowie d bis i aufgeführten Handlungen der gleichen Art, 
die miteinander verbunden sind, erreicht werden kann, wenn diese Handlunge von demselben Täter begangen werden.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 Buchstabe e aufgeführten Handlungen auch dann eine Straftat 
darstellen, wenn sie grob fahrlässig begangen werden, zumindest wenn diese Handlungen Waren betreffen, die in der 
Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union aufgeführt sind, oder Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die 
in den Anhängen I und IV der Verordnung (EU) 2021/821 aufgeführt sind.
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(4) Absatz 1 ist nicht so zu verstehen, dass er Angehörige von Rechtsberufen verpflichtet, Informationen zu melden, die 
sie von einem oder über einen ihrer Klienten im Rahmen der Beurteilung der Rechtslage des Klienten oder bei der Ausübung 
der Verteidigung oder Vertretung dieses Klienten in oder im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, einschließlich der 
Beratung über das Betreiben oder Vermeiden eines Verfahrens, erlangen.

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht so zu verstehen, dass humanitäre Hilfe für bedürftige Personen oder Tätigkeiten zur 
Unterstützung grundlegender menschlicher Bedürfnisse, die im Einklang mit den Grundsätzen der Unparteilichkeit, 
Menschlichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit und gegebenenfalls mit dem humanitären Völkerrecht erbracht werden, 
unter Strafe gestellt werden.

Artikel 4

Anstiftung, Beihilfe und Versuch

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Anstiftung und Beihilfe zur 
Begehung einer Straftat nach Artikel 3 als Straftat geahndet werden.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Versuch der Begehung einer in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a, 
Buchstaben c bis g sowie Buchstabe h Ziffern i und ii genannten Straftat als Straftat geahndet wird.

Artikel 5

Sanktionen gegen natürliche Personen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Straftaten im Sinne von Artikel 3 und 4 mit wirksamen, verhältnismäßigen 
und abschreckenden strafrechtlichen Sanktionen geahndet werden können.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Straftaten nach Artikel 3 mit 
Freiheitsentzug als Höchststrafe geahndet werden können.

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass

a) die unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern iii und iv fallenden Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von im 
Höchstmaß mindestens einem Jahr geahndet werden können, wenn die Straftaten Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen im Wert von mindestens 100 000 EUR zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat betreffen;

b) die unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a, b und Buchstabe h Ziffern i und ii fallenden Straftaten, die mit einer 
Freiheitsstrafe von im Höchstmaß mindestens fünf Jahren geahndet werden können, wenn die Straftaten Gelder oder 
wirtschaftliche Ressourcen im Wert von mindestens 100 000 EUR zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat betreffen;

c) die unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c fallenden Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von im Höchstmaß mindestens 
drei Jahren geahndet werden können;

d) die unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben d bis g sowie i fallenden Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von im 
Höchstmaß mindestens fünf Jahren geahndet werden können, wenn die Straftaten Waren, Dienstleistungen, 
Transaktionen oder Tätigkeiten im Wert von mindestens 100 000 EUR zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat 
betreffen;

e) falls die unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e fallende Straftat in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen 
Union enthaltene Güter oder in den Anhängen I und IV der Verordnung (EU) 2021/821 aufgeführte Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck betrifft, diese Straftat unabhängig vom Wert der betreffenden Güter mit einer 
Freiheitsstrafe von im Höchstmaß mindestens fünf Jahren geahndet werden kann.

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Schwellenwert von 
mindestens 100 000 EUR durch eine Reihe von unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b sowie d bis i fallenden 
Straftaten der gleichen Art, die miteinander verbunden sind, erreicht werden kann, wenn diese Straftaten von demselben 
Täter begangen werden.

(5) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass gegen natürliche Personen, die 
die in den Artikeln 3 und 4 genannten Straftaten begangen haben, flankierende strafrechtliche oder nichtstrafrechtliche 
Sanktionen oder Maßnahmen verhängt werden können, darunter

a) Geldstrafen und Geldbußen, die in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Handlung und zu den individuellen, 
finanziellen und sonstigen Umständen der betreffenden natürlichen Person stehen;

DE ABl. L vom 29.4.2024

10/16 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj



b) die Entziehung von Genehmigungen und Zulassungen für Tätigkeiten, die zur betreffenden Straftat geführt haben;

c) das Verbot in juristischen Personen, Führungspositionen der gleichen Art zu bekleiden, die für die Begehung der Straftat 
verwendet wurde;

d) das vorübergehende Verbot einer Kandidatur für öffentliche Ämter;

e) in Einzelfällen nach Prüfung des öffentlichen Interesses, die vollständige oder teilweise Veröffentlichung der gerichtlichen 
Entscheidung, die sich auf die die begangene Straftat und die verhängten Sanktionen oder Maßnahmen bezieht und nur 
in hinreichend begründeten Ausnahmefällen die personenbezogenen Daten verurteilter Personen, umfassen darf.

Artikel 6

Verantwortlichkeit juristischer Personen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine juristische Person für die in den Artikeln 3 und 4 genannten Straftaten 
verantwortlich gemacht werden kann, wenn eine solche Straftat zu Gunsten dieser juristischen Person von einer Person 
begangen wurde, die eine Führungsposition innerhalb der betreffenden juristischen Person innehat und die entweder allein 
oder als Teil eines Organs dieser juristischen Person aufgrund folgender Elemente gehandelt hat:

a) einer Befugnis zur Vertretung der juristischen Person,

b) einer Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen, oder

c) einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine juristische Person verantwortlich gemacht werden kann, wenn mangelnde 
Aufsicht oder Kontrolle durch die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Personen die Begehung einer Straftat im Sinne der 
Artikel 3 und 4 zugunsten jener juristischen Person durch eine ihr unterstellte Person ermöglicht hat.

(3) Die Verantwortlichkeit juristischer Personen nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels schließt die strafrechtliche 
Verfolgung natürlicher Personen, die in Artikel 3 und 4 genannte Straftaten begehen, dazu anstiften oder Beihilfe leisten, 
nicht aus.

Artikel 7

Sanktionen gegen juristische Personen

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass gegen eine juristische Person, 
die nach Artikel 6 verantwortlich gemacht wird, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende strafrechtliche oder 
nichtstrafrechtliche Sanktionen oder Maßnahmen verhängt werden können, zu denen Geldstrafen oder Geldbußen gehören 
und die auch andere strafrechtliche oder nichtstrafrechtliche Sanktionen oder Maßnahmen umfassen können, beispielsweise

a) den Ausschluss von öffentlichen Zuwendungen oder Hilfen;

b) den Ausschluss vom Zugang zu öffentlicher Finanzierung, darunter auch Ausschreibungsverfahren, Beihilfen und 
Genehmigungen;

c) das Verbot der Ausübung einer Geschäftstätigkeit;

d) die Entziehung von Genehmigungen und Zulassungen für Tätigkeiten, die zur einschlägigen Straftat geführt haben;

e) die Unterstellung unter gerichtliche Aufsicht;

f) die gerichtlich angeordnete Auflösung;

g) die Schließung von Einrichtungen, die zur Begehung der Straftat genutzt wurden;

h) die vollständige oder teilweise Veröffentlichung der gerichtlichen Entscheidung über die begangene Straftat und die 
verhängten Sanktionen oder Maßnahmen, sofern ein öffentliches Interesse besteht, unbeschadet der Vorschriften über 
die Vertraulichkeit und den Schutz personenbezogener Daten.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass im Falle einer juristischen 
Person, die nach Artikel 6 verantwortlich gemacht wird, die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten mit Geldstrafen oder 
Geldbußen geahndet werden, deren Höhe in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Handlung sowie zu den 
individuellen, finanziellen und sonstigen Umständen der betreffenden juristischen Person steht. Die Mitgliedstaaten 
ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Höchstmaß der Geldstrafen oder Geldbußen 
Folgendes nicht unterschreitet:
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a) bei unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern iii und iv fallenden Straftaten

i) 1 % des weltweiten Gesamtumsatzes der juristischen Person entweder in dem Geschäftsjahr vor dem Geschäftsjahr, in 
dem die Straftat begangen wurde, oder in dem Geschäftsjahr, das der Entscheidung über die Verhängung der 
Geldstrafe oder Geldbuße vorausgeht, oder

ii) einen Betrag in Höhe von 8 000 000 EUR;

b) bei unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buchstabe h Ziffern i und ii und Buchstabe i fallenden Straftaten

i) 5 % des weltweiten Gesamtumsatzes der juristischen Person entweder in dem Geschäftsjahr vor dem Geschäftsjahr, in 
dem die Straftat begangen wurde, oder in dem Geschäftsjahr, das dem Beschluss über die Verhängung der Geldstrafe 
oder Geldbuße vorausgeht, oder

ii) einen Betrag in Höhe von 40 000 000 EUR.

Die Mitgliedstaaten können Vorschriften für Fälle vorsehen, in denen es nicht möglich ist, den Betrag einer Geldstrafe oder 
Geldbuße auf der Grundlage des weltweiten Gesamtumsatzes der juristischen Person in dem Geschäftsjahr, das jenem 
vorausgeht, in dem die Straftat begangen wurde, oder des weltweiten Gesamtumsatzes in dem Geschäftsjahr, das dem 
Beschluss über die Festsetzung der Geldstrafe oder Geldbuße vorausgeht, zu bestimmen.

Artikel 8

Erschwerende Umstände

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass einer oder mehrere der folgenden 
Umstände, sofern sie nicht Tatbestandsmerkmale der Straftaten im Sinne der Artikel 3 und 4 sind, im Einklang mit 
nationalem Recht als erschwerende Umstände berücksichtigt werden können:

a) Die Straftat wurde im Rahmen einer kriminellen Vereinigung im Sinne des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI begangen;

b) der Täter hat im Rahmen der Begehung der Straftat falsche oder gefälschte Dokumente verwendet;

c) die Straftat wurde von einem professionellen Dienstleister unter Verletzung der beruflichen Pflichten eines 
entsprechenden professionellen Dienstleisters begangen;

d) die Straftat wurde von Beamten in Ausübung ihrer Dienstpflichten oder von einer anderen Person in Ausübung eines 
öffentlichen Amtes begangen;

e) mit der Straftat wurden direkt oder indirekt erhebliche finanzielle Vorteile erwirtschaftet oder sollten erwirtschaftet 
werden, oder es wurden wesentliche Aufwendungen vermieden, soweit sich diese Vorteile oder diese Aufwendungen 
bestimmen lassen;

f) der Täter hat Beweismittel vernichtet oder Zeugen oder Beschwerdeführer eingeschüchtert;

g) Die natürliche oder juristische Person wurde bereits für eine unter Artikel 3 bzw. 4 fallende Straftat rechtskräftig 
verurteilt.

Artikel 9

Mildernde Umstände

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass einer oder mehrere der folgenden 
Umstände bei den in den Artikeln 3 und 4 genannten relevanten Straftaten im Einklang mit nationalem Recht als mildernde 
Umstände gelten können:

a) Der Täter stellt den zuständigen Behörden Informationen zur Verfügung, die sie auf andere Weise nicht hätten erhalten 
können, und trägt so dazu dabei, die anderen Straftäter zu ermitteln oder vor Gericht zu bringen.

b) Der Täter stellt den zuständigen Behörden Informationen zur Verfügung, die sie auf andere Weise nicht hätten erhalten 
können, und trägt so dazu bei, Beweise zu erlangen.

Artikel 10

Sicherstellung und Einziehung

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die Maßnahmen, die erforderlich sind, damit Tatwerkzeuge und Erträge aus Straftaten 
im Sinne der Artikel 3 und 4 sichergestellt und eingezogen werden können. Die Mitgliedstaaten, die durch die Richtlinie 
2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates gebunden sind, ergreifen diese erforderlichen Maßnahmen im 
Einklang mit der genannten Richtlinie.
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(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die Maßnahmen, die erforderlich sind, damit Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen 
sichergestellt und eingezogen werden können, die restriktiven Maßnahmen der Union unterliegen, hinsichtlich derer die 
benannte natürliche Person oder der Vertreter einer benannten Organisation oder Einrichtung eine unter Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe h Ziffer i oder ii fallende Straftat begeht oder daran beteiligt ist. Die Mitgliedstaaten ergreifen diese erforderlichen 
Maßnahmen im Einklang mit der Richtlinie 2014/42/EU.

Artikel 11

Verjährungsfristen

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen zur Festlegung einer Verjährungsfrist, durch die die 
Ermittlung, Strafverfolgung, Gerichtsverfahren und Aburteilung von Straftaten nach den Artikeln 3 und 4 für einen 
ausreichend langen Zeitraum nach ihrer Begehung ermöglicht werden, damit diese Straftaten wirksam bekämpft werden 
können.

(2) Die in Absatz 1 genannte Verjährungsfrist beträgt mindestens fünf Jahre ab Begehung einer Straftat, die mit einer 
Freiheitsstrafe von im Höchstmaß mindestens fünf Jahren geahndet wird.

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen zur Festlegung einer Verjährungsfrist von mindestens 
fünf Jahren ab der rechtskräftigen Verurteilung für eine Straftat gemäß Artikel 3 und 4, die die Vollstreckung der folgenden 
Sanktionen, die nach dieser rechtskräftigen Verurteilung verhängt wurden, ermöglichen:

a) eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder

b) eine Freiheitsstrafe im Fall einer Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von im Höchstmaß mindestens fünf Jahren geahndet 
wird.

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 können die Mitgliedstaaten eine Verjährungsfrist von weniger als fünf Jahren, 
aber nicht weniger als drei Jahren festlegen, sofern diese Verjährungsfrist bei bestimmten Handlungen unterbrochen oder 
ausgesetzt werden kann.

Artikel 12

Gerichtliche Zuständigkeit

(1) Jeder Mitgliedstaat ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit für Straftaten im Sinne der 
Artikel 3 und 4 in den Fällen zu begründen, in denen

a) die Straftat ganz oder teilweise in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde,

b) die Straftat an Bord eines Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen wurde, das in dem betreffenden Mitgliedstaat eingetragen 
ist oder dessen Flagge führt, oder

c) es sich bei dem Täter um einen seiner Staatsangehörigen handelt.

(2) Ein Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über seine Entscheidung, seine gerichtliche Zuständigkeit für eine oder 
mehrere der in den Artikeln 3 und 4 genannten Straftaten, die außerhalb seines Hoheitsgebiets begangen wurden, zu 
begründen, wenn

a) der gewöhnliche Aufenthalt des Täters in seinem Hoheitsgebiet liegt,

b) es sich bei dem Täter um einen seiner Beamten bei der Ausübung seiner Dienstpflichten handelt,

c) die Straftat zugunsten einer in seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen juristischen Person begangen wird, oder

d) die Straftat zugunsten einer juristischen Person im Zusammenhang mit einer Geschäftstätigkeit begangen wird, die ganz 
oder teilweise in seinem Hoheitsgebiet ausgeübt wird.

(3) Fällt eine Straftat nach den Artikeln 3 und 4 in die gerichtliche Zuständigkeit von mehreren Mitgliedstaaten, so 
entscheiden diese Mitgliedstaaten gemeinsam, in welchem Mitgliedstaat das Strafverfahren stattfinden soll. Gegebenenfalls 
wird die Angelegenheit gemäß Artikel 12 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 2009/948/JI des Rates (21) an Eurojust 
verwiesen.
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(4) In den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe c ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Ausübung ihrer Gerichtsbarkeit nicht an die Bedingung geknüpft wird, dass die Strafverfolgung nur 
nach einer Mitteilung durch den Staat, in dem die Straftat begangen wurde, eingeleitet werden kann.

Artikel 13

Ermittlungsinstrumente

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass für die Ermittlung oder strafrechtliche 
Verfolgung von Straftaten im Sinne der Artikel 3 und 4 wirksame und verhältnismäßige Ermittlungsinstrumente zur 
Verfügung stehen. Gegebenenfalls umfassen diese Instrumente spezielle Ermittlungsinstrumente, wie sie etwa bei der 
Bekämpfung von organisierter Kriminalität oder anderen schweren Straftaten verwendet werden.

Artikel 14

Meldung von Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union und Schutz von Personen, die solche Verstöße 
melden

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Richtlinie (EU) 2019/1937 für die 
Meldung von den in Artikeln 3 und 4 der vorliegenden Richtlinie genannten Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der 
Union und für den Schutz von Personen, die solche Verstöße melden, nach den in jener Richtlinie festgelegten Bedingungen 
gilt.

Artikel 15

Koordinierung und Zusammenarbeit der zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten benennen unter ihren zuständigen Behörden und unbeschadet der richterlichen Unabhängigkeit eine 
Stelle oder eine Einrichtung, deren Aufgabe es ist, die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungs-
behörden und den für die Durchführung der restriktiven Maßnahmen der Union zuständigen Behörden in Bezug auf die 
unter diese Richtlinie fallenden Straftaten sicherzustellen.

Die in Unterabsatz 1 genannte Stelle bzw. Einrichtung hat folgende Aufgaben:

a) Sicherstellung gemeinsamer Prioritäten und eines gemeinsamen Verständnisses der Verbindung zwischen strafrechtlicher 
und verwaltungsrechtlicher Durchsetzung;

b) Informationsaustausch für strategische Zwecke innerhalb der Grenzen, die im geltenden Unionsrecht und im geltenden 
nationalen Recht festgelegt sind;

c) Beratung bei einzelnen Ermittlungen innerhalb der Grenzen, die im geltenden Unionsrecht und im geltenden nationalen 
Recht festgelegt sind.

Artikel 16

Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten, der Kommission, Europol, Eurojust und der 
Europäischen Staatsanwaltschaft

(1) Besteht der Verdacht, dass die in Artikel 3 und 4 genannten Straftaten grenzüberschreitenden Charakter haben, so 
prüfen die zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten, ob sie die Informationen im Zusammenhang mit diesen 
Straftaten an geeignete zuständige Stellen weiterleiten sollten.

Unbeschadet der Vorschriften über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Rechtshilfe in Strafsachen arbeiten 
die Mitgliedstaaten, Europol, Eurojust, die Europäische Staatsanwaltschaft und die Kommission im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten bei der Bekämpfung von den in Artikeln 3 und 4 genannten Straftaten zusammen. Hierzu leisten Europol 
und Eurojust gegebenenfalls die technische und operative Hilfe, die die zuständigen nationalen Behörden zur besseren 
Koordinierung ihrer Ermittlungen benötigen.

(2) Wenn erforderlich kann die Kommission ein Netz von Sachverständigen und Praktikern mit dem Ziel einrichten, sich 
über bewährte Verfahren auszutauschen, und gegebenenfalls die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unterstützen, 
um die Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union zu 
erleichtern. Das Netz kann ferner eine öffentlich zugängliche und regelmäßig aktualisierte Kartierung der Risiken von 
Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union oder einer Umgehung dieser Maßnahmen, die in bestimmten 
geografischen Gebieten sowie in Bezug auf bestimmte Branchen und Tätigkeiten bestehen, zur Verfügung stellen.
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(3) Umfasst die in Absatz 1 genannte Zusammenarbeit eine Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden von 
Drittländern, so sollte diese Zusammenarbeit unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte und des Völkerrechts 
erfolgen.

(4) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten tauschen mit der Kommission und anderen zuständigen Behörden 
häufig und regelmäßig Informationen über Praxisfragen aus, insbesondere zu gängigen Umgehungsformen etwa Strukturen, 
die zur Verschleierung des wirtschaftlichen Eigentums und der Kontrolle von Vermögenswerten eingesetzt werden.

Artikel 17

Statistische Daten

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein System für die Aufzeichnung, Generierung und Bereitstellung 
anonymisierter statistische Daten über die Melde-, Ermittlungs- und Gerichtsphasen im Zusammenhang mit Straftaten 
im Sinne der Artikel 3 und 4 bereitsteht, um die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen zur Bekämpfung von Verstößen gegen 
restriktive Maßnahmen der Union zu überwachen.

(2) Unbeschadet der in anderen Rechtsakten der Union festgelegten Berichterstattungspflichten übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission jährlich statistische Daten zu den in Artikeln 3 und 4 genannten Straftaten, die mindestens 
die vorhandenen Daten über Folgendes umfassen:

a) die Anzahl der von den Mitgliedstaaten erfassten und verurteilten Straftaten;

b) die Anzahl der vom Gericht abgewiesenen Fälle, auch wegen des Ablaufs der Verjährungsfrist für die betreffende Straftat;

c) die Anzahl der natürlichen Personen, die

i) strafrechtlich verfolgt werden,

ii) verurteilt wurden;

d) die Anzahl der juristischen Personen, die

i) strafrechtlich verfolgt werden,

ii) verurteilt wurden oder gegen die eine Geldstrafe oder Geldbuße verhängt wurde;

e) die Art und das Strafmaß der verhängten Sanktionen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens alle drei Jahre eine konsolidierte Zusammenfassung ihrer 
Statistiken veröffentlicht wird.

Artikel 18

Änderung der Richtlinie (EU) 2018/1673

In Artikel 2 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt:

„w) Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union“.

Artikel 19

Bewertung, Berichterstattung und Überprüfung

(1) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 20. Mai 2027 einen Bericht, in dem 
sie bewertet, inwieweit die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben, um dieser Richtlinie 
nachzukommen. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die für die Ausarbeitung dieses Berichts erforderlichen 
Angaben.

(2) Die Kommission führt bis zum 20. Mai 2030 eine Bewertung der Auswirkungen und der Wirksamkeit dieser 
Richtlinie durch, wobei sie die von den Mitgliedstaaten übermittelten jährlichen statistischen Daten berücksichtigt und der 
Frage nachgeht, ob die Liste der Straftaten im Zusammenhang mit Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Union 
aktualisiert werden muss, und dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vorlegen. Die Mitgliedstaaten 
übermitteln der Kommission die für die Ausarbeitung dieses Berichts erforderlichen Angaben. Dem Bericht wird 
gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beifügt.

Artikel 20

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser 
Richtlinie bis zum 20. Mai 2025 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Vorschriften mit, die sie auf dem 
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 21

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 22

Adressaten

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 24. April 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

R. METSOLA

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. MICHEL
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VERORDNUNG (EU) 2024/1230 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 24. April 2024

zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 80/2009, (EU) Nr. 996/2010 und (EU) Nr. 165/2014 
hinsichtlich bestimmter Berichtspflichten in den Bereichen Straßenverkehr und Luftfahrt

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 91 und Artikel 100 
Absatz 2,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Berichtspflichten spielen eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Überwachung und 
Durchsetzung von Rechtsvorschriften. Es ist jedoch wichtig, diese Anforderungen zu straffen, um sicherzustellen, 
dass sie den Zweck erfüllen, für den sie bestimmt waren, und um den Verwaltungsaufwand zu begrenzen.

(2) Die Verordnungen (EG) Nr. 80/2009 (3), (EU) Nr. 996/2010 (4) und (EU) Nr. 165/2014 (5) des Europäischen 
Parlaments und des Rates enthalten eine Reihe von Berichtspflichten in den Bereichen Straßenverkehr und Luftfahrt, 
die im Einklang mit der Mitteilung der Kommission vom 16. März 2023 mit dem Titel „Langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit der EU: Blick über 2030 hinaus“ vereinfacht werden sollten.

(3) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 80/2009 muss jeder Systemverkäufer von Computerreservierungssystemen (CRS) 
alle vier Jahre und zusätzlich auf Anforderung der Kommission einen unabhängig geprüften Bericht vorlegen, in dem 
die Eigentumsstruktur und das Leitungsmodell im Einzelnen dargelegt werden.

(4) Die mit der Verordnung (EG) Nr. 80/2009 eingerichtete Prüf- und Berichtspflicht soll es der Kommission 
ermöglichen, die Anwendungder besonderen Vorschriften für Mutterunternehmen, die die genannte Verordnung 
enthält, zu überwachen. Diese Vorschriften sollen insbesondere verhindern, dass Mutterunternehmen kon-
kurrierende CRS diskriminieren und dass CRS, die sich im Eigentum von Mutterunternehmen befinden, andere 
Luftfahrtunternehmen diskriminieren. Aus der von der Kommission im Jahr 2020 durchgeführten Bewertung der 
Verordnung (EG) Nr. 80/2009 ging hervor, dass diese Vorschriften in Bezug auf Mutterunternehmen überflüssig sein 
könnten, da Luftfahrtunternehmen keine CRS mehr besitzen und es keine Anzeichen dafür gibt, dass die 
Luftfahrtunternehmen versuchen würden, CRS zu erwerben, wenn es diese Vorschriften nicht gäbe. Daher ist die 
Vorlage geprüfter Berichte alle vier Jahre nicht mehr gerechtfertigt. Die Kommission sollte jedoch weiterhin befugt 
sein, solche geprüften Berichte bei Bedarf anzufordern, um die Vorschriften für Mutterunternehmen wirksam 
durchsetzen zu können.

Amtsblatt 
der Europäischen Union
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(1) ABl. C, C/2024/1589, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1589/oj.
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

12. April 2024.
(3) Verordnung (EG) Nr. 80/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 über einen Verhaltenskodex in 

Bezug auf Computerreservierungssysteme und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2299/89 des Rates (ABl. L 35 vom 
4.2.2009, S. 47).

(4) Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und 
Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG (ABl. L 295 vom 
12.11.2010, S. 35).

(5) Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Fahrtenschreiber im 
Straßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter 
Sozialvorschriften im Straßenverkehr (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 1).



(5) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 muss jährlich ein Sicherheitsbericht auf nationaler Ebene veröffentlicht 
werden, um die Öffentlichkeit über das allgemeine Flugsicherheitsniveau zu informieren. Diese Verpflichtung sollte 
für Transparenz in Bezug auf den allgemeinen Stand der Flugsicherheit in den Mitgliedstaaten sorgen, insbesondere 
auch hinsichtlich des diesbezüglichen Beitrags von Unfalluntersuchungen unter Berücksichtigung des Kontexts der 
genannten Verordnung. Angesichts des jährlichen Sicherheitsberichts, den die Agentur der Europäischen Union für 
Flugsicherheit gemäß der Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) veröffentlicht 
und der das gesamte Luftfahrtsystem der Union, einschließlich der Unfalluntersuchungen, abdeckt, ist sie jedoch 
überflüssig geworden.

(6) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 müssen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Kommission 
jährlich — möglichst elektronisch — die Verzeichnisse der Einbaubetriebe und Werkstätten, die zu Einbau, 
Einbauprüfung, Nachprüfung und Reparatur von Fahrtenschreibern zugelassen sind, sowie der diesen ausgestellten 
Karten übermitteln. Gemäß der genannten Verordnung muss die Kommission diese Verzeichnisse auf ihrer Website 
veröffentlichen.

(7) Da Werkstattkarten ein Jahr lang gültig sind und die Mitteilung der Mitgliedstaaten an die Kommission lediglich eine 
Momentaufnahme der zugelassenen Werkstätten und der diesen ausgestellten gültigen Karten darstellt, kommt es 
dazu, dass im Laufe des Folgejahres ein wachsender Anteil der auf der Website der Kommission veröffentlichten 
Werkstattkarten gar nicht mehr gültig ist. Die Mitgliedstaaten sollten daher dazu verpflichtet werden, diese 
Informationen zu veröffentlichen und laufend auf einer öffentlich zugänglichen Website zu aktualisieren, mindestens 
einmal jährlich. Die Kommission sollte die Liste der Websites aller Mitgliedstaaten veröffentlichen, auf denen diese 
Informationen zu finden sind. Einige Mitgliedstaaten verfügen bereits über solche Websites. Diese Verpflichtung 
würde eine aktuellere und wirksamere Verbreitung der Informationen sicherstellen und damit zu einem geringeren 
Verwaltungsaufwand sowohl für die Kommission als auch für die Mitgliedstaaten und zu geringeren Durch-
setzungskosten für die Interessenträger führen.

(8) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Vereinfachung der in den Verordnungen (EG) Nr. 80/2009, (EU) 
Nr. 996/2010 und (EU) Nr. 165/2014 festgelegten Berichtspflichten in den Bereichen Straßenverkehr und Luftfahrt 
von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 
hinaus.

(9) Die Verordnungen (EG) Nr. 80/2009, (EU) Nr. 996/2010 und (EU) Nr. 165/2014 sollten daher entsprechend 
geändert werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 80/2009

Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 80/2009 erhält folgende Fassung:

„Artikel 12

Die Kommission kann Systemverkäufer auffordern, einen unabhängig geprüften Bericht zu übermitteln, in dem die 
Eigentumsstruktur und das Leitungsmodell im Einzelnen dargelegt sind. Die mit dem geprüften Bericht verbundenen Kosten 
sind durch den Systemverkäufer zu tragen.“

Artikel 2

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 996/2010

Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wird gestrichen.
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(6) Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften 
für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU 
und 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) 
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 212 vom 
22.8.2018, S. 1).



Artikel 3

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 165/2014

Artikel 24 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 erhält folgende Fassung:

„(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten veröffentlichen die Verzeichnisse der zugelassenen Einbaubetriebe 
und Werkstätten sowie der diesen ausgestellten Karten auf einer öffentlich zugänglichen Website und sorgen dafür, dass 
diese Verzeichnisse gegebenenfalls mindestens einmal jährlich aktualisiert werden.

Die Kommission veröffentlicht die Liste dieser nationalen Websites auf ihrer Website.“

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am 24. April 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

R. METSOLA

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. MICHEL
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2024/1239 DER KOMMISSION 

vom 22. Februar 2024

zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/196 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
zusätzliche Zölle auf die Einfuhren bestimmter Waren mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von 

Amerika 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/196 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2018 über 
zusätzliche Zölle auf die Einfuhren bestimmter Waren mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika (1), 
insbesondere auf Artikel 3 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Da es die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) versäumten, das Gesetz über Ausgleichszahlungen für anhaltende 
Dumping- und Subventionspraktiken (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, im Folgenden „CDSOA“) mit 
ihren Verpflichtungen aus den Übereinkommen der Welthandelsorganisation (WTO) in Einklang zu bringen, wurde 
mit der Verordnung (EU) 2018/196 ein zusätzlicher Wertzoll von 4,3 % auf die Einfuhren bestimmter Waren mit 
Ursprung in den Vereinigten Staaten eingeführt. Die Kommission muss im Einklang mit der WTO-Genehmigung, 
Zollzugeständnisse gegenüber den USA auszusetzen, den Umfang dieser Aussetzung jedes Jahr an den Umfang der 
zu diesem Zeitpunkt durch das CDSOA zunichtegemachten oder geschmälerten Vorteile der Union anpassen. 2023 
wurde der Umfang der Aussetzung auf einen zusätzlichen Wertzoll von 0,164 % angepasst und die Verordnung 
(EU) 2018/196 wurde entsprechend geändert (2).

(2) Die jüngsten Daten über Auszahlungen nach dem CDSOA beziehen sich auf die Verteilung von Antidumping- und 
Ausgleichszöllen, die im Haushaltsjahr 2023 (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023) erhoben wurden. Den von 
der Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA veröffentlichten Daten zufolge belaufen sich die zunichtegemachten 
oder geschmälerten Vorteile der Union auf 34,98 USD.

(3) Der Umfang der zunichtegemachten oder geschmälerten Vorteile und folglich auch der Umfang der Aussetzung hat 
beträchtlich abgenommen und ist vernachlässigbar. Der sich daraus ergebende zusätzliche Einfuhrzoll von 
0,00002 % hätte keine Auswirkungen auf den Handel und würde zu unverhältnismäßigen Verwaltungskosten für 
die Union führen. Daher sollte der zusätzliche Einfuhrzoll auf 0 % festgesetzt werden.

(4) Damit Verzögerungen bei der Anwendung der geänderten Höhe des zusätzlichen Einfuhrzolls vermieden werden, 
sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft treten.

(5) Die Verordnung (EU) 2018/196 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 2 der Verordnung (EU) 2018/196 erhält folgende Fassung, wobei das Sternchen und der dazugehörige Text als 
Fußnote formatiert werden:

Amtsblatt 
der Europäischen Union 
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(1) ABl. L 44 vom 16.2.2018, S. 1.
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2023/858 der Kommission vom 23. Februar 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/196 des 

Europäischen Parlaments und des Rates über zusätzliche Zölle auf die Einfuhren bestimmter Waren mit Ursprung in den Vereinigten 
Staaten von Amerika (ABl. L 111 vom 26.4.2023, S. 15).



„Artikel 2

Ein Wertzoll von 0 % wird zusätzlich zu dem nach der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (*) geltenden Zoll auf die Waren mit Ursprung in den Vereinigten Staaten eingeführt, die in Anhang I der 
vorliegenden Verordnung aufgeführt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des 

Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1).“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 22. Februar 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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BESCHLUSS (GASP) 2024/1242 DES RATES

vom 26. April 2024

zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2023/891 über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die Republik Moldau destabilisieren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 28. April 2023 den Beschluss (GASP) 2023/891 (1) angenommen.

(2) Angesichts destabilisierender Maßnahmen externer Akteure steht die Union der Republik Moldau im Hinblick auf die 
Resilienz, die Sicherheit, die Stabilität, die Volkswirtschaft und die Energieversorgung des Landes nach wie vor mit 
unverbrüchlicher Unterstützung zur Seite.

(3) Auf der Grundlage einer Überprüfung des Beschlusses (GASP) 2023/891 und angesichts der anhaltenden Bedrohung 
der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie der Stabilität und Sicherheit der Republik Moldau sollten die 
geltenden restriktiven Maßnahmen bis zum 29. April 2025 verlängert werden.

(4) Auf der Grundlage der aktualisierten Informationen sollten die Einträge zu fünf Personen in der Liste der natürlichen 
und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, im Anhang 
des Beschlusses (GASP) 2023/891 geändert werden.

(5) Der Beschluss (GASP) 2023/891 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss (GASP) 2023/891 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„Dieser Beschluss gilt bis zum 29. April 2025.“

2. Der Anhang wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 26. April 2024.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

H. LAHBIB 

Amtsblatt 
der Europäischen Union
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(1) Beschluss (GASP) 2023/891 des Rates vom 28. April 2023 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die 
Republik Moldau destabilisieren (ABl. L 114 vom 2.5.2023, S. 15).



ANHANG

Im Anhang des Beschlusses (GASP) 2023/891 erhalten die Einträge 1, 2, 5, 6 und 7 im Abschnitt „A. Natürliche Personen“ folgende Fassung:

Name Angaben zur Identität Begründung
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

„1. Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Funktion: Unternehmer, Vorsitzender der 
Schor-Partei (‚ȘOR‘)

Geburtsdatum: 6.3.1987

Geburtsort: Tel Aviv, Israel

Geschlecht: männlich

Staatsangehörigkeit: moldauisch, israelisch

Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 
0971007884125 (Republik Moldau)

Ilan Schor ist ein Politiker (Vorsitzender der Schor-Partei) und Unternehmer in 
der Republik Moldau, der an der illegalen Finanzierung politischer Parteien in 
der Republik Moldau und an der Aufstachelung zu Gewalt gegen die politische 
Opposition beteiligt ist. Die Schor-Partei unter dem Vorsitz von Ilan Schor war, 
bevor sie im Juni 2023 für verfassungswidrig erklärt wurde, an der Bezahlung 
und Ausbildung von Personen beteiligt, die im Rahmen der Proteste in der 
Republik Moldau Chaos und Aufruhr schüren sollen.

Am 13. April 2023 wurde Ilan Schor durch das Berufungsgericht von Chisinau 
wegen Betrugs und Geldwäsche in der Rechtssache ‚Bankbetrug‘ zu einer 
15-jährigen Haftstrafe und Beschlagnahme von Vermögenswerten im Umfang 
von 254 Mio. EUR verurteilt. Die Mittel aus diesem Bankbetrug im großen Stil 
sowie Verbindungen zu korrupten Oligarchen und in Moskau niedergelassenen 
Organisationen wurden und werden nach Aussage der Behörden der Republik 
Moldau genutzt, um künstlich politische Unruhe im Land zu stiften.

Zu seinen auf die Untergrabung der Demokratie in der Republik Moldau 
ausgerichteten Aktivitäten gehört auch die illegale Bereitstellung von Finanz-
mitteln zur Unterstützung kremlfreundlicher politischer Tätigkeiten in der 
Republik Moldau. Ein Beispiel für den Einsatz dieser Mittel ist die Organisation 
von gewalttätigen Demonstrationen und Protestkundgebungen, vor allem in der 
Hauptstadt Chisinau, mithilfe von Demonstranten, die von der Schor-Partei 
bezahlt wurden, in den Jahren 2022 und 2023. Nachdem die Schor-Partei für 
verfassungswidrig erklärt wurde, unterstützte Ilan Schor weiterhin die Ein-
flussnahme Russlands auf die politische Szene der Republik Moldau, indem er 
illegal andere Parteien finanzierte und versuchte, Politiker zu bestechen.

Da Ilan Schor gewalttätige Demonstrationen geplant und geleitet sowie schweres 
finanzielles Fehlverhalten in Bezug auf öffentliche Gelder gezeigt und unerlaubt 
Kapital ausgeführt hat, ist er für Handlungen verantwortlich, die die Souveränität 
und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, die Rechts-
staatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau 
untergraben und bedrohen.

30.5.2023
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Name Angaben zur Identität Begründung
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

2. Gheorghe Petru 
CAVCALIUC

Funktion: Politiker, Vorsitzender der Partei ‚Wir 
bauen Europa zu Hause‘ (PACE, Partidul Acasă 
Construim Europa)

ehemaliger stellvertretender Leiter der Generalin-
spektion der Polizei

Geburtsdatum: 25.10.1982

Geburtsort: Dorf Micăuți, Kreis Rajon Strășeni, 
Republik Moldau

Geschlecht: männlich

Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumänisch

Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 
2000033042660 (Republik Moldau)

Reisepass-Nr.: AB0664715 (Republik Moldau)

058117566 (Rumänien)

Gheorghe Petru Cavcaliuc ist der ehemalige stellvertretende Leiter der 
Generalinspektion der Polizei der Republik Moldau. Er ist neben Ilan Schor 
dafür bekannt, die gewaltsamen Proteste vom Oktober 2022 organisiert und 
daran teilgenommen zu haben. Er hat seine Verbindungen zur Generalinspek-
tion der Polizei zur Rekrutierung ehemaliger Polizeibeamter und Bildung einer 
paramilitärischen Gruppe zum ‚Schutz‘ gewalttätiger Demonstranten vor der 
Regierung der Republik Moldau missbraucht. In diesem Zusammenhang hat er 
eine sogenannte Schattenregierung gebildet, die die demokratisch gewählte 
Regierung der Republik Moldau ersetzen sollte.

Da Gheorghe Cavcaliuc gewalttätige Demonstrationen geplant und geleitet hat, 
ist er für Handlungen verantwortlich, die die Souveränität und Unabhängigkeit 
der Republik Moldau sowie die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität 
und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen.

30.5.2023

5. Vladimir Gheorghe 
PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOT-
NYUK

alias Vladislav Vladimir 
NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич 
ПЛАХОТНЮК)

Funktion: Unternehmer, Politiker

Geburtsdatum: 1.1.1966 oder 25.12.1965

Geburtsort: Pitușca, Călărași, ehemalige UdSSR 
(jetzt Republik Moldau)

Geschlecht: männlich

Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumänisch, rus-
sisch

Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 
0962706018030 (Republik Moldau)

Reisepass-Nr.: AB 0671328; AA 1203658 (Repu-
blik Moldau)

Gegen Vladimir Plahotniuc laufen in der Republik Moldau mehrere Straf-
verfahren wegen Veruntreuung staatlicher Gelder der Republik Moldau und 
wegen des illegalen Transfers dieser Gelder in Gebiete außerhalb der Republik 
Moldau. Gegen ihn wurde in der Rechtssache ‚Bankbetrug‘ Anklage erhoben, 
unter dessen wirtschaftlichen Folgen das Land bis heute zu leidet. Ferner laufen 
gegen ihn Ermittlungen wegen Bestechung des ehemaligen Präsidenten der 
Republik Moldau mit einer großen Menge Bargeld als Gegenleistung für 
politische Gefälligkeiten.

Da Vladimir Plahotniuc schweres finanzielles Fehlverhalten in Bezug auf 
öffentliche Gelder gezeigt und unerlaubt Kapital ausgeführt und den 
demokratischen politischen Prozess in der Republik Moldau untergraben hat, 
ist er für Handlungen sowie für die Durchführung von Maßnahmen verant-
wortlich, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die 
Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen.

30.5.2023
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Name Angaben zur Identität Begründung
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

6. Chiril GUZUN Ehemaliger Grenzpolizist, derzeit Anführer der 
paramilitärischen Gruppe ‚SCUTUL POPORULUI‘

Geburtsdatum: 27.4.1979

Geburtsort: Ratus, Criuleni, SSR Moldau

Geschlecht: männlich

Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumänisch

Chiril Guzun ist Gründer und derzeitiger Anführer der ‚Scutul Poporului‘, einer 
paramilitärischen Organisation in der Republik Moldau, der ehemaliges Militär-, 
Polizei- und Strafverfolgungspersonal angehört und die gewaltsam an Protesten 
teilnimmt, insbesondere zur Destabilisierung der Republik Moldau. Während 
der Versuche im Februar 2023, die nationale Regierung zu destabilisieren, 
wurden Gruppen von Demonstranten aus den Reihen der anschließend 
verbotenen ‚Partidul ȘOR‘ und der Wir-bauen-Europa-zu-Hause-Partei, ‚Partidul 
Acasă Construim Europa‘ (PACE), von Mitgliedern der ‚Scutul Poporului‘ 
unterstützt und umzingelt, die an Unruhen und gewaltsamen Demonstrationen 
beteiligt waren.

Chiril Guzun ist auch ein langjähriger Bekannter von Gheorghe Cavcaliuc, einer 
gelisteten Person und Vorsitzender der ‚PACE‘-Partei. Cavcaliuc hat eingeräumt, 
sich in Bezug auf die gewaltsamen Proteste mit Chiril Guzuns Organisation 
abzustimmen. Zudem ist Natalia Guzun, die Ehefrau von Chiril Guzun, 
stellvertretende Vorsitzende der ‚PACE‘-Partei.

Als Anführer von ‚Scutul Poporului‘ ist Chiril Guzun verantwortlich für 
Handlungen, die die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der 
Republik Moldau untergraben und bedrohen, da er gewaltsame Demonstra-
tionen anführt, daran teilnimmt und sie unterstützt. Darüber hinaus steht Chiril 
Guzun mit Gheorghe Cavcaliuc und ‚Scutul Poporului‘ in Verbindung.

22.2.2024
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Name Angaben zur Identität Begründung
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

7. Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий Милютин)

Stellvertretender Leiter der Abteilung für operative 
Erkenntnisse der Direktion 5 des russischen 
Föderalen Dienstes für Sicherheit (FSB)

Geburtsdatum: 30.5.1967

Geburtsort: Ijevsk, UdSSR (jetzt Russische Födera-
tion)

Geschlecht: männlich

Staatsangehörigkeit: russisch

Personalausweis-Nr.: 0134180

Dmitry Milyutin ist stellvertretender Leiter der Abteilung für operative 
Erkenntnisse des russischen Föderalen Dienstes für Sicherheit (FSB) und seit 
2016 verantwortlich für verdeckte Operationen Russlands in der Republik 
Moldau, insbesondere in der Region Transnistrien, zur Destabilisierung der 
verfassungsmäßigen Ordnung. Über seine Einsatzkräfte lenkt, koordiniert und 
manipuliert Milyutin ausgewählte politische Akteure in der Republik Moldau, 
um prorussische Ziele zu verfolgen, wodurch der demokratische politische 
Prozess in der Republik Moldau untergraben wird. Darüber hinaus ist Milyutins 
Gruppe an der Organisation gewaltsamer Proteste und anderer Gewalttaten in 
der Republik Moldau beteiligt.

Indem er den demokratischen politischen Prozess ernsthaft untergräbt, die 
verfassungsmäßige Ordnung zu destabilisieren versucht und gewaltsame 
Demonstrationen und andere Gewalttaten begünstigt, unterstützt Dmitry 
Milyutin Handlungen, die die Souveränität und Unabhängigkeit, die Demokratie, 
die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit der Republik Moldau 
untergraben und bedrohen. Er steht auch mit der gelisteten Person Igor Chaika 
in Verbindung.

22.2.2024“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1243 DES RATES

vom 26. April 2024

zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/888 über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die Republik Moldau destabilisieren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2023/888 des Rates vom 28. April 2023 über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die Republik Moldau destabilisieren (1), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 4,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 28. April 2023 die Verordnung (EU) 2023/888 angenommen.

(2) Der Rat hat die in Anhang I der Verordnung (EU) 2023/888 enthaltene Liste der natürlichen und juristischen 
Personen, Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, überprüft. Auf der Grundlage 
dieser Überprüfung sollten die Einträge für fünf Personen geändert werden.

(3) Die Verordnung (EU) 2023/888 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EU) 2023/888 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 26. April 2024.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

H. LAHBIB 
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der Europäischen Union
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ANHANG

In Anhang I der Verordnung (EU) 2023/888 erhalten die Einträge 1, 2, 5, 6 und 7 in Abschnitt „A. Natürliche Personen“ folgende Fassung:

Name Angaben zur Identität Begründung
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

„1. Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Funktion: Unternehmer, Vorsitzender der 
Schor-Partei (‚ȘOR‘)

Geburtsdatum: 6.3.1987

Geburtsort: Tel Aviv, Israel

Geschlecht: männlich

Staatsangehörigkeit: moldauisch, israelisch

Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 
0971007884125 (Republik Moldau)

Ilan Schor ist ein Politiker (Vorsitzender der Schor-Partei) und Unternehmer in 
der Republik Moldau, der an der illegalen Finanzierung politischer Parteien in 
der Republik Moldau und an der Aufstachelung zu Gewalt gegen die politische 
Opposition beteiligt ist. Die Schor-Partei unter dem Vorsitz von Ilan Schor war, 
bevor sie im Juni 2023 für verfassungswidrig erklärt wurde, an der Bezahlung 
und Ausbildung von Personen beteiligt, die im Rahmen der Proteste in der 
Republik Moldau Chaos und Aufruhr schüren sollen.

Am 13. April 2023 wurde Ilan Schor durch das Berufungsgericht von Chisinau 
wegen Betrugs und Geldwäsche in der Rechtssache ‚Bankbetrug‘ zu einer 
15-jährigen Haftstrafe und Beschlagnahme von Vermögenswerten im Umfang 
von 254 Mio. EUR verurteilt. Die Mittel aus diesem Bankbetrug im großen Stil 
sowie Verbindungen zu korrupten Oligarchen und in Moskau niedergelassenen 
Organisationen wurden und werden nach Aussage der Behörden der Republik 
Moldau genutzt, um künstlich politische Unruhe im Land zu stiften.

Zu seinen auf die Untergrabung der Demokratie in der Republik Moldau 
ausgerichteten Aktivitäten gehört auch die illegale Bereitstellung von Finanz-
mitteln zur Unterstützung kremlfreundlicher politischer Tätigkeiten in der 
Republik Moldau. Ein Beispiel für den Einsatz dieser Mittel ist die Organisation 
von gewalttätigen Demonstrationen und Protestkundgebungen, vor allem in der 
Hauptstadt Chisinau, mithilfe von Demonstranten, die von der Schor-Partei 
bezahlt wurden, in den Jahren 2022 und 2023. Nachdem die Schor-Partei für 
verfassungswidrig erklärt wurde, unterstützte Ilan Schor weiterhin die Ein-
flussnahme Russlands auf die politische Szene der Republik Moldau, indem er 
illegal andere Parteien finanzierte und versuchte, Politiker zu bestechen.

Da Ilan Schor gewalttätige Demonstrationen geplant und geleitet sowie schweres 
finanzielles Fehlverhalten in Bezug auf öffentliche Gelder gezeigt und unerlaubt 
Kapital ausgeführt hat, ist er für Handlungen verantwortlich, die die Souveränität 
und Unabhängigkeit der Republik Moldau sowie die Demokratie, die Rechts-
staatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der Republik Moldau 
untergraben und bedrohen.

30.5.2023
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Name Angaben zur Identität Begründung
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

2. Gheorghe Petru 
CAVCALIUC

Funktion: Politiker, Vorsitzender der Partei ‚Wir 
bauen Europa zu Hause‘ (PACE, Partidul Acasă 
Construim Europa)

ehemaliger stellvertretender Leiter der Generalin-
spektion der Polizei

Geburtsdatum: 25.10.1982

Geburtsort: Dorf Micăuți, Kreis Rajon Strășeni, 
Republik Moldau

Geschlecht: männlich

Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumänisch

Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 
2000033042660 (Republik Moldau)

Reisepass-Nr.: AB0664715 (Republik Moldau)

058117566 (Rumänien)

Gheorghe Petru Cavcaliuc ist der ehemalige stellvertretende Leiter der 
Generalinspektion der Polizei der Republik Moldau. Er ist neben Ilan Schor 
dafür bekannt, die gewaltsamen Proteste vom Oktober 2022 organisiert und 
daran teilgenommen zu haben. Er hat seine Verbindungen zur Generalinspek-
tion der Polizei zur Rekrutierung ehemaliger Polizeibeamter und Bildung einer 
paramilitärischen Gruppe zum ‚Schutz‘ gewalttätiger Demonstranten vor der 
Regierung der Republik Moldau missbraucht. In diesem Zusammenhang hat er 
eine sogenannte Schattenregierung gebildet, die die demokratisch gewählte 
Regierung der Republik Moldau ersetzen sollte.

Da Gheorghe Cavcaliuc gewalttätige Demonstrationen geplant und geleitet hat, 
ist er für Handlungen verantwortlich, die die Souveränität und Unabhängigkeit 
der Republik Moldau sowie die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität 
und die Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen.

30.5.2023

5. Vladimir Gheorghe 
PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOT-
NYUK

alias Vladislav Vladimir 
NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич 
ПЛАХОТНЮК)

Funktion: Unternehmer, Politiker

Geburtsdatum: 1.1.1966 oder 25.12.1965

Geburtsort: Pitușca, Călărași, ehemalige UdSSR 
(jetzt Republik Moldau)

Geschlecht: männlich

Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumänisch, rus-
sisch

Staatliche Identifizierungsnummer (IDNP): 
0962706018030 (Republik Moldau)

Reisepass-Nr.: AB 0671328; AA 1203658 (Repu-
blik Moldau)

Gegen Vladimir Plahotniuc laufen in der Republik Moldau mehrere Straf-
verfahren wegen Veruntreuung staatlicher Gelder der Republik Moldau und 
wegen des illegalen Transfers dieser Gelder in Gebiete außerhalb der Republik 
Moldau. Gegen ihn wurde in der Rechtssache ‚Bankbetrug‘ Anklage erhoben, 
unter dessen wirtschaftlichen Folgen das Land bis heute zu leidet. Ferner laufen 
gegen ihn Ermittlungen wegen Bestechung des ehemaligen Präsidenten der 
Republik Moldau mit einer großen Menge Bargeld als Gegenleistung für 
politische Gefälligkeiten.

Da Vladimir Plahotniuc schweres finanzielles Fehlverhalten in Bezug auf 
öffentliche Gelder gezeigt und unerlaubt Kapital ausgeführt und den 
demokratischen politischen Prozess in der Republik Moldau untergraben hat, 
ist er für Handlungen sowie für die Durchführung von Maßnahmen verant-
wortlich, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die 
Sicherheit in der Republik Moldau untergraben und bedrohen.

30.5.2023
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Name Angaben zur Identität Begründung
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

6. Chiril GUZUN Ehemaliger Grenzpolizist, derzeit Anführer der 
paramilitärischen Gruppe ‚SCUTUL POPORULUI‘

Geburtsdatum: 27.4.1979

Geburtsort: Ratus, Criuleni, SSR Moldau

Geschlecht: männlich

Staatsangehörigkeit: moldauisch, rumänisch

Chiril Guzun ist Gründer und derzeitiger Anführer der ‚Scutul Poporului‘, einer 
paramilitärischen Organisation in der Republik Moldau, der ehemaliges Militär-, 
Polizei- und Strafverfolgungspersonal angehört und die gewaltsam an Protesten 
teilnimmt, insbesondere zur Destabilisierung der Republik Moldau. Während 
der Versuche im Februar 2023, die nationale Regierung zu destabilisieren, 
wurden Gruppen von Demonstranten aus den Reihen der anschließend 
verbotenen ‚Partidul ȘOR‘ und der Wir-bauen-Europa-zu-Hause-Partei, ‚Partidul 
Acasă Construim Europa‘ (PACE), von Mitgliedern der ‚Scutul Poporului‘ 
unterstützt und umzingelt, die an Unruhen und gewaltsamen Demonstrationen 
beteiligt waren.

Chiril Guzun ist auch ein langjähriger Bekannter von Gheorghe Cavcaliuc, einer 
gelisteten Person und Vorsitzender der ‚PACE‘-Partei. Cavcaliuc hat eingeräumt, 
sich in Bezug auf die gewaltsamen Proteste mit Chiril Guzuns Organisation 
abzustimmen. Zudem ist Natalia Guzun, die Ehefrau von Chiril Guzun, 
stellvertretende Vorsitzende der ‚PACE‘-Partei.

Als Anführer von ‚Scutul Poporului‘ ist Chiril Guzun verantwortlich für 
Handlungen, die die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit in der 
Republik Moldau untergraben und bedrohen, da er gewaltsame Demonstra-
tionen anführt, daran teilnimmt und sie unterstützt. Darüber hinaus steht Chiril 
Guzun mit Gheorghe Cavcaliuc und ‚Scutul Poporului‘ in Verbindung.

22.2.2024

D
E
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Name Angaben zur Identität Begründung
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

7. Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий Милютин)

Stellvertretender Leiter der Abteilung für operative 
Erkenntnisse der Direktion 5 des russischen 
Föderalen Dienstes für Sicherheit (FSB)

Geburtsdatum: 30.5.1967

Geburtsort: Ijevsk, UdSSR (jetzt Russische Födera-
tion)

Geschlecht: männlich

Staatsangehörigkeit: russisch

Personalausweis-Nr.: 0134180

Dmitry Milyutin ist stellvertretender Leiter der Abteilung für operative 
Erkenntnisse des russischen Föderalen Dienstes für Sicherheit (FSB) und seit 
2016 verantwortlich für verdeckte Operationen Russlands in der Republik 
Moldau, insbesondere in der Region Transnistrien, zur Destabilisierung der 
verfassungsmäßigen Ordnung. Über seine Einsatzkräfte lenkt, koordiniert und 
manipuliert Milyutin ausgewählte politische Akteure in der Republik Moldau, 
um prorussische Ziele zu verfolgen, wodurch der demokratische politische 
Prozess in der Republik Moldau untergraben wird. Darüber hinaus ist Milyutins 
Gruppe an der Organisation gewaltsamer Proteste und anderer Gewalttaten in 
der Republik Moldau beteiligt.

Indem er den demokratischen politischen Prozess ernsthaft untergräbt, die 
verfassungsmäßige Ordnung zu destabilisieren versucht und gewaltsame 
Demonstrationen und andere Gewalttaten begünstigt, unterstützt Dmitry 
Milyutin Handlungen, die die Souveränität und Unabhängigkeit, die Demokratie, 
die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität und die Sicherheit der Republik Moldau 
untergraben und bedrohen. Er steht auch mit der gelisteten Person Igor Chaika 
in Verbindung.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/1249 DES RATES

vom 26. April 2024

zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Lage in Myanmar/Birma

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 401/2013 des Rates vom 2. Mai 2013 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Lage in Myanmar/Birma und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 194/2008 (1), insbesondere auf Artikel 4i,

gestützt auf den Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 2. Mai 2013 die Verordnung (EU) Nr. 401/2013 angenommen.

(2) Der Rat hat die in Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 enthaltene Liste der natürlichen und juristischen 
Personen, Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, überprüft. Auf der Grundlage 
dieser Überprüfung sollten die Angaben zu den Einträgen zu 19 Personen geändert werden.

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 401/2013 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 26. April 2024.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

H. LAHBIB 
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der Europäischen Union
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ANHANG

Im Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 erhalten die Einträge zu den folgenden 19 Personen auf der Liste unter Abschnitt „A. Natürliche Personen nach Artikel 4a“ folgende Fassung:

Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
Liste

„20. Mya Tun Oo Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;
Geburtsdatum: 4.5.1961 oder 5.5.1961;

Geschlecht: männlich
General Mya Tun Oo ist Angehöriger der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). Er war 
vom 1. Februar 2021 bis zum 3. August 2023 Verteidigungsminister und ist Mitglied 
des Staatsverwaltungsrates. Er wurde am 1. Februar 2023 auch zum stellvertretenden 
Premierminister ernannt. Am 1. August 2023 übernahm er ferner das Amt des 
Ministers für Verkehr und Kommunikation. Er beaufsichtigt außerdem von der Junta 
kontrollierte Aufsichtsgremien im Zusammenhang mit ausländischen Investitionen und 
Handel.
Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern. Mya Tun Oo hat an der Sitzung des Nationalen Rates für 
Verteidigung und Sicherheit vom 31. Januar 2022 teilgenommen, in der der Notstand bis 
zum 31. Juli 2022 verlängert wurde. Als Mitglied des Nationalen Rates für Verteidigung 
und Sicherheit sowie des Staatsverwaltungsrates war General Mya Tun Oo unmittelbar 
an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die Verantwortung für 
diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die Untergrabung der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

22.3.2021
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
Liste

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben.
Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates ist General Mya Tun Oo unmittelbar für die 
repressiven Beschlüsse und für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. 
Darüber hinaus ist Mya Tun Oo als Verteidigungsminister für die Angriffe der 
Streitkräfte im Bundesstaat Kayah vom 25. Dezember 2021, bei denen mehr als 30 
Menschen, darunter Kinder und humanitäres Personal, getötet wurden, sowie für 
Massentötungen und Folterungen von Zivilisten in ganz Myanmar verantwortlich. Als 
Verteidigungsminister war General Mya Tun Oo außerdem verantwortlich für 
Bombardierungen, Luftangriffe und andere Fälle massiver Gewalt, die 2022 durch die 
Streitkräfte Myanmars verübt wurde. Er ist also für schwere Menschenrechtsverletzun-
gen in Myanmar/Birma verantwortlich.
2018 haben die Vereinten Nationen und internationale zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen über schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht berichtet, die seit 2011 von den Streitkräften und den 
Ordnungskräften in den Bundesstaaten Kachin, Rakhine und Shan verübt wurden und 
gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya gerichtet waren, wobei sie viele dieser 
Verstöße als schwerste Verbrechen nach dem Völkerrecht eingestuft haben. Mya Tun Oo 
war von August 2016 bis zu seiner Ernennung zum Verteidigungsminister 
stellvertretender Stabschef der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) und bekleidete damit 
den dritthöchsten Rang bei der Tatmadaw. In dieser Funktion hat er die im Bundesstaat 
Rakhine durchgeführten militärischen Operationen überwacht und die verschiedenen 
Streitkräfte, einschließlich Armee, Marine und Luftwaffe, und den Einsatz von Artillerie 
koordiniert. Er ist deshalb für diese an der Bevölkerungsgruppe der Rohingya verübten 
schweren Verstöße und Missbräuche verantwortlich.
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
Liste

25. Than Hlaing Staatsangehörigkeit: Myanmar/ 
Birma;

Geburtsdatum: 1965;

Geschlecht: männlich

Generalleutnant Than Hlaing ist Angehöriger der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). 
Am 2. Februar 2021 wurde er zum stellvertretenden Minister für Inneres und zum 
Polizeichef ernannt und trat am 5. Mai 2022 von diesen Ämtern zurück.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Generalleutnant Than Hlaing, der vom Staatsverwaltungsrat ernannt wurde, hat an 
Handlungen und politischen Maßnahmen, mit denen die Demokratie und die 
Rechtstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben werden, sowie an Handlungen, die 
den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in Myanmar/Birma bedrohen, mitgewirkt.

Zudem haben Ordnungskräfte unter dem Befehl von Generalleutnant Than Hlaing seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, zivile und 
unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
eingeschränkt, Oppositionsführer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen 
und inhaftiert. Als stellvertretender Minister des Inneren und Polizeichef war 
Generalleutnant Than Hlaing unmittelbar für Entscheidungen über repressive 
Maßnahme und Gewalttätigkeiten gegen friedlich Demonstrierende verantwortlich, 
die von der Polizei durchgeführt wurden; er ist deshalb verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzungen in Myanmar/Birma.

22.3.2021
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
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27. Thein Nyunt Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 26.12.1944;

Geburtsort: Kawkareik (Staat Karen), Myanmar/ 
Birma;

Geschlecht: männlich;

Personalausweis-Nr.: 12/THAGAKA(NAING) 
012432;

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats; 
Vorsitzender der New National Democracy Party 
(NNDP);

Thein Nyunt ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Thein Nyunt unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und 
trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist 
Thein Nyunt unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich.
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28. Khin Maung Swe Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 24.7.1942;

Geburtsort: Ngathaingchaung, Bezirk Pathein, 
Myanmar/ 
Birma;

Geschlecht: männlich;

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats; 
Vorsitzender der Partei National Democratic 
Force (NDF)

Khin Maung Swe ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Khin Maung Swe unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und 
trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist 
Khin Maung Swe unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.
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29. Aye Nu Sein Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 24.3.1957;

Geburtsort: Sittwe, Bundesstaat Rakhine, Myan-
mar/Birma;

Geschlecht: weiblich;

Mitglied des Staatsverwaltungsrats; Stellvertre-
tende Vorsitzende der Arakan National Party

Aye Nu Sein ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Aye Nu Sein unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und 
trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; sie ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist Aye 
Nu Sein unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich.
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30. Jeng Phang Naw Htaung Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats 
(SAC); Minister für ethnische Angelegenheiten

Jeng Phang Naw Htaung ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC). Seit dem 
1. Februar 2023 ist er zudem Minister der Union für ethnische Angelegenheiten.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und Minister für ethnische Angelegenheiten war 
Jeng Phang Naw Htaung unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter 
beteiligt und trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb 
verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in 
Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und Minister für ethnische Angelegenheiten ist 
Jeng Phang Naw Htaung unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.
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31. Maung Ha Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats 
(SAC); Mitglied des zentralen Beratungsgremiums 
des SAC

Maung Ha ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung General Min Aung Hlaing 
übertragen. Am 2. Februar 2021wurde der SAC eingesetzt, um diese drei Gewalten 
auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats 
zu hindern.

Als Mitglied des SAC und seines zentralen Beratungsgremiums war Maung Ha 
unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die 
Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des SAC stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit dem 1. Februar 2021 
schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile und unbewaffnete 
Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit auch durch 
Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositionsführer und 
Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem hat der 
SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den Streitkräften die 
vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der Justiz und der 
Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den unter Kriegsrecht 
stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten und friedliche 
Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf ein 
ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des SAC und seines zentralen Beratungsgremiums ist Maung Ha 
unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich.
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32. Sai Long Hseng Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 18.4.1947;

Geburtsort: Kengtung, Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich

Staatsbürgerschaftsnachweis: Katana (Naing) 
0052495;

Personalausweis-Nr.: 13/KATANA (N)-005249;

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats

Sai Long Hseng ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Sai Long Hseng unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und 
trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist Sai 
Long Hseng unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich.
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33. Saw Daniel Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 25.11.1957;

Geburtsort: Loikaw (Staat Karen), Myanmar/Bir-
ma;

Geschlecht: männlich

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats

Saw Daniel ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Saw Daniel unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt 
die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist Saw 
Daniel unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschenrechtsver-
letzungen verantwortlich.
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34. Dr. Banyar Aung Moe Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 14.8.1947;

Geschlecht: männlich;

Personalausweis-Nr.: 10RAMANAN202348

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats

Banyar Aung Moe ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Banyar Aung Moe unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt 
und trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für 
die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist 
Banyar Aung Moe unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.

19.4.2021
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40. Tin Aung San Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 16.10.1960;

Geschlecht: männlich;

Personalausweis-Nr.: 12/La Ma Na (N) 89 489

Admiral Tin Aung San ist der Oberbefehlshaber der Marine von Myanmar/Birma. 
Außerdem amtiert er seit dem 3. Februar 2021 als Minister für Verkehr und 
Kommunikation. Seit dem 1. Februar 2023 ist er stellvertretender Premierminister und 
seit dem 3. August 2023 Verteidigungsminister. Er ist auch Mitglied des Staats-
verwaltungsrats (SAC).

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Minister der Regierung für Verkehr und Kommunikation war er für Kommunikation 
und Netze zuständig, das heißt, er hat Entscheidungen getroffen und politische 
Maßnahmen umgesetzt, die den freien Zugang zu Online-Daten bestimmt haben. 
Während er diese Funktion innehatte, gab es zahlreiche Abschaltungen und gezielte 
Verlangsamungen des Internets sowie Anordnungen an Internetanbieter zu verhindern, 
dass Facebook, Twitter und Instagram online zugänglich sind. Im Januar 2022 wurde 
ein Entwurf für ein neues Cybersicherheitsgesetz in Umlauf gebracht, wonach es zulässig 
ist, Überwachungstechnologie zur Überwachung und gezielten Beschattung von 
Personen zu missbrauchen und somit deren Recht auf freie Meinungsäußerung sowie 
den Zugang zu Informationen zu unterdrücken. Tin Aung San ist also unmittelbar für 
die Einschränkung der Pressefreiheit und des Online-Zugangs zu Informationen sowie 
für die Verletzung des Rechts auf Privatsphäre der Bevölkerung von Myanmar 
verantwortlich. Dadurch hat er die Demokratie und das Rechtsstaatsprinzip in 
Myanmar/Birma untergraben.

Als Mitglied des SAC und Verteidigungsminister war Tin Aung San unmittelbar an den 
Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die Verantwortung für diese 
Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und 
der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma. Er ist außerdem unmittelbar verantwortlich 
für die Beschlüsse des SAC über Repressionen, einschließlich Rechtsvorschriften, die die 
Menschenrechte verletzen und die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger Myanmars 
einschränken, sowie für die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, die von den 
Sicherheitskräften Myanmars begangen werden.
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46. Thet Thet Khine Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 19.8.1967;

Geburtsort: Mogok, Myanmar/Birma;

Geschlecht: weiblich

Anschrift:127A Dhamazadei Road, Kamayut, 
Yangon, Myanmar/Birma;

Reisepass-Nr.: MB132403 (Myanmar/Birma) 
ausgestellt am 7.5.2015, gültig bis 6.5.2020;

Personalausweis-Nr.: 9MAKANAN034200

Thet Thet Khine war vom 4. Februar 2021 bis zum 3. August 2023 Ministerin für 
Sozialfürsorge, Hilfe und Neuansiedlung und hat seit dem 3. August 2023 das Amt der 
Ministerin für Hotels und Tourismus inne. Sie wurde vom Staatsverwaltungsrat (SAC), 
der unter der Leitung von Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing steht und der am 
2. Februar 2021 die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt 
des Staates übernommen hat, ernannt.

Sie hat den Putsch wiederholt öffentlich unterstützt. Als Ministerin der Regierung ist sie 
Teil des Militärregimes, das durch einen Militärputsch die Macht ergriffen und die 
rechtmäßig gewählte Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat. In ihren Erklärungen und 
durch ihre Handlungen hat sie den Putsch und das Militärregime öffentlich befürwortet, 
unter anderem durch die Behauptung, dass das Militär den Putsch als Reaktion auf 
Wahlbetrug durchgeführt habe. Darüber hinaus hat sie dementiert, dass das Militär 
Völkermord an der Bevölkerungsgruppe der Rohingya verübt habe.

Sie wirkt daher an Handlungen und politischen Maßnahmen, mit denen die Demokratie 
und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben werden, sowie an 
Handlungen, die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Myanmars/ 
Birmas bedrohen, mit und befürwortet solche Handlungen und Maßnahmen.

21.2.2022

60. Nu Mya Zan

(alias Daw Nu Mya Zan, 
Daw Nu Mara Zan)

Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geschlecht: weiblich

Nu Mya Zan wurde am 26. Februar 2021 als Mitglied der Unionswahlkommission 
benannt. Durch die Annahme dieses Amtes in der Folge des Militärputsches vom 
1. Februar 2021 und durch ihre Handlungen als Mitglied der Unionswahl kommission, 
insbesondere die Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom November 2020, 
ohne dass Belege für Wahlbetrug vorgelegen hätten, die Erhebung von Anklagen wegen 
Wahlbetrugs bei derselben Wahl und die Repressionen gegen ehemalige Mitglieder der 
Unionswahlkommission, ist Nu Mya Zan unmittelbar an Handlungen beteiligt, durch 
die die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben werden.

Nu Mya Zan wurde am 2. Februar 2023 zur stellvertretenden Ministerin für religiöse 
Angelegenheiten und Kultur ernannt. Als Ministerin ist sie Teil des Militärregimes, das 
durch einen Militärputsch die Macht ergriffen und die rechtmäßig gewählte Führung 
Myanmars/Birmas gestürzt hat.

Nu Mya Zan ist daher verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma sowie für die Unterstützung von Handlungen, die 
den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen.

21.2.2022
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63. Tayza Kyaw

(alias U Tayza Kyaw)

Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich

U Tayza Kyaw gehört den Streitkräften Myan-
mars (Tatmadaw) an und bekleidet mehrere 
hochrangige Positionen, einschließlich der Posi-
tion des Befehlshabers des Kommandobereichs 
Nord und der Position des Befehlshabers des 
Büros für Sondereinsätze Nr. 1 (Bureau of Special 
Operations, BSO 1). Seit dem 1. Januar 2024 ist 
er Befehlshaber des Büros für Sondereinsätze 
Nr. 3 (BSO 3), das für die Operationen des 
regionalen militärischen Hauptquartiers West 
und des regionalen militärischen Hauptquartiers 
Süd zuständig ist.

Vor dem Putsch vom 1. Februar 2021 überwachte U Tayza Kyaw Militäroperationen im 
Bundesstaat Kachin, die durch übermäßige Gewaltanwendung gegenüber ethnischen 
Minderheiten und die Ausübung willkürlicher Gewalt gekennzeichnet waren, die zur 
Verletzung der Rechte und zur Vertreibung von Zivilpersonen geführt hat.

Seit Februar 2021 beaufsichtigt U Tayza Kyaw das BSO 1, unter dessen Leitung mehrere 
groß angelegte Militäroperationen durchgeführt wurden, die in enger Zusammenarbeit 
mit U Than Hlaing erfolgten, dessen Verantwortung für die Ausübung übermäßiger 
Gewalt und die Verübung von Menschenrechtsverletzungen nachgewiesen worden ist. 
Bei der Vorbereitung und anschließenden Durchführung der sogenannten Säuberungen 
in den Regionen Sagaing und Magwe, die in den Zuständigkeitsbereich des Büros für 
Sondereinsätze Nr. 1 fallen, kam es zu besonders übermäßiger Gewaltanwendung und 
zur Ausübung geschlechtsspezifischer Gewalt.

Er ist daher für schwere Menschenrechtsverletzungen in Myanmar/Birma sowie für die 
Teilnahme an Handlungen verantwortlich, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen.

21.2.2022
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64. Ni Lin Aung Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich

Generalmajor Ni Lin Aung arbeitet seit August 2022 im zentralen Kommandobereich 
Ost. Er ist der ehemalige Befehlshaber des Kommandobereichs Ost der Streitkräfte 
Myanmars (Tatmadaw). Der Staat Kayah fällt in den Zuständigkeitsbereich des 
Kommandobereichs Ost. Bei einem am 24. Dezember 2021 nahe des Dorfes Moso in 
der Gemeinde Phruso, Staat Karenni (Kayah), durchgeführten Angriff wurden 
mindestens 35 Personen getötet, darunter Zivilpersonen und Kinder sowie zwei 
humanitäre Helfer der NRO Save the Children. Tatmadaw wird für diesen Angriff 
verantwortlich gemacht. Als Befehlshaber des Kommandobereichs Ost befehligte 
Generalmajor (ehemaliger Brigadegeneral) Ni Lin Aung unmittelbar die Einheiten im 
Staat Kayah, einschließlich derer, die für dieses Massaker verantwortlich sind.

Am 21. Juli 2023 wurde Generalmajor Ni Lin Aung zum stellvertretenden Minister für 
Inneres ernannt und ihm wurde zugleich die Position des Polizeichefs übertragen. Als 
Minister ist er Teil des Militärregimes, das durch einen Militärputsch die Macht ergriffen 
und die rechtmäßig gewählte Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat.

Generalmajor Ni Lin Aung ist daher verantwortlich für die Untergrabung der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma und für schwere Menschen-
rechtsverletzungen sowie für die Durchführung von Handlungen, die den Frieden, die 
Sicherheit und die Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen.
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71. U Than Swe

(alias Than Swe)

Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 1957 oder 1965;

Geschlecht: männlich

U Than Swe ist seit Februar 2023 Außenminister der Union. Als Minister ist er Teil des 
Militärregimes, das durch einen Militärputsch die Macht ergriffen und die rechtmäßig 
gewählte Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat.

Er ist daher verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaat-
lichkeit in Myanmar/Birma sowie für die Unterstützung von Handlungen, die den 
Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen.

Er war Vorsitzender der Kommission für Korruptionsbekämpfung vom 19. August 
2022 bis Februar 2023, ernannt durch den Staatsverwaltungsrat.

Die Kommission für Korruptionsbekämpfung hat dann unter der Leitung von U Than 
Swe politische Maßnahmen umgesetzt, die darauf abzielen, den Militärputsch zu 
legitimieren, unter anderem durch ihre Beteiligung an Verfahren gegen demokratisch 
gewählte Führer, darunter die Erhebung von Korruptionsvorwürfen gegen die Staats-
beraterin Daw Aung San Suu Kyi. Daher war U Than Swe in seiner Funktion als 
Vorsitzender der Kommission für Korruptionsbekämpfung an Tätigkeiten und 
politischen Maßnahmen beteiligt, die die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in 
Myanmar/Birma untergraben.
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88. Moe Aung Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsort: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich;

Rang: Admiral

Admiral Moe Aung war der Oberbefehlshaber der Marine von Myanmar/Birma. Er ist 
einer der ranghöchsten Offiziere der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) und eng 
verbunden mit dem Staatsverwaltungsrat des Regimes, einschließlich des Oberbefehls-
habers Min Aung Hlaing und des stellvertretenden Oberbefehlshabers Soe Win sowie 
der Regierung. Seit dem 8. Januar 2024 hat er das Amt eines Ministers des Ministeriums 
Nr. 4 im Büro des Vorsitzenden des SAC inne und ist nationaler Sicherheitsberater.

Moe Aung ist auch an der Leitung der Myanmar Economic Holdings Public Company 
Ltd (MEHL) und der Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) beteiligt, bei denen 
es sich um zwei Konglomerate im Eigentum des Militärs handelt, die diesem 
wirtschaftliche und materielle Ressourcen für seine Handlungen zur Verfügung stellen. 
Unter seiner Aufsicht und in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Verkehr und 
Kommunikation wurden Soldaten und Waffen per Boot/Schiff auf dem Wasserweg in 
den nördlichen Teil des Landes befördert.

Als Minister ist er Teil des Militärregimes, das durch einen Militärputsch die Macht 
ergriffen und die rechtmäßig gewählte Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat.

Moe Aung ist somit eine natürliche Person, deren Handlungen, politische Maßnahmen 
oder Tätigkeiten die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma 
untergraben oder die an Handlungen beteiligt ist, die den Frieden, die Sicherheit oder die 
Stabilität in Myanmar/Birma bedrohen, oder solche Handlungen unterstützt. Er ist 
ferner verantwortlich für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen.
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91. Zin Min Htet Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsort: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich;

Rang: Generalmajor

Generalmajor Zin Min Htet war stellvertretender Innenminister und Befehlshaber der 
Polizeikräfte Myanmars. Er war unmittelbar an der Entscheidungsfindung in der Region 
Yangon beteiligt und dafür verantwortlich.

ZIN Min Htet löste seinen Vorgänger Than Hlaing am 2. Mai 2022 als Leiter der 
Polizeikräfte Myanmars ab. Zuvor war er Gemeinsamer Generaladjutant des Militärs 
(2019-2022). Ferner diente er als Leiter der Computer- und Technologieuniversität der 
Verteidigungsdienste.

Seit dem 21. Juli 2023 ist er stellvertretender Minister für Sport und Jugendangelegen-
heiten.

Als ehemaliger stellvertretender Minister für Inneres, Befehlshaber der Polizeikräfte 
Myanmars und stellvertretender Minister für Sport und Jugendangelegenheiten ist er Teil 
des Militärregimes, das durch einen Militärputsch die Macht ergriffen und die 
rechtmäßig gewählte Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat und ist somit eine 
natürliche Person, deren Handlungen, politische Maßnahmen oder Tätigkeiten die 
Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben oder die an 
Handlungen beteiligt ist, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität in 
Myanmar/Birma bedrohen, oder solche Handlungen unterstützt. Zudem haben 
Polizeikräfte unter seinem Befehl schwere Menschenrechtsverletzungen begangen und 
dabei die Versammlungs- und Meinungsfreiheit eingeschränkt und Oppositionsführer 
und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert. Zin Min Htet ist 
daher für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.
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95. Kyaw Swar Lin

(alias Kyaw Swar Linn)

Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsort: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich;

Position: Stabschef der Armee und Generalquar-
tiermeister der Streitkräfte Myanmars

Generalleutnant Kyaw Swar Lin wurde im Mai 2020 zum Generalquartiermeister 
ernannt. Dies ist der sechsthöchste Rang im Militär von Myanmar/Birma. Das Büro des 
Generalquartiermeisters ist eine Abteilung unter der Aufsicht des Verteidigungsminister-
iums, die an der Beschaffung von Waffen und Militärausrüstung für die Streitkräfte 
Myanmars beteiligt ist. Seit Oktober 2023 ist er außerdem Stabschef der Armee.

Darüber hinaus leitet Kyaw Swar Lin die Myanmar Economic Corporation (MEC), eine 
der beiden großen Konglomerate und Holdinggesellschaften, die vom Militär betrieben 
werden und Einnahmen für die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) erwirtschaften.

Als Stabschef der Armee und Generalquartiermeister ist er Teil des Militärregimes, das 
durch einen Militärputsch die Macht ergriffen und die rechtmäßig gewählte Führung 
Myanmars/Birmas gestürzt hat.

Kyaw Swar Lin ist daher eine natürliche Person, die durch ihre Handlungen, politischen 
Maßnahmen und Tätigkeiten die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/ 
Birma untergräbt und Handlungen unterstützt, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen.
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BESCHLUSS (GASP) 2024/1250 DES RATES

vom 26. April 2024

zur Änderung des Beschlusses 2013/184/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 
Myanmar/Birma

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29,

gestützt auf den Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 22. April 2013 den Beschluss 2013/184/GASP (1) angenommen.

(2) Nach einer Überprüfung des Beschlusses 2013/184/GASP und angesichts der anhaltend ernsten Lage in 
Myanmar/Birma, einschließlich Handlungen, die die Demokratie untergraben, sowie schwerwiegender Menschen-
rechtsverletzungen, sollten die geltenden restriktiven Maßnahmen bis zum 30. April 2025 verlängert werden.

(3) Auf der Grundlage der eingegangenen aktualisierten Informationen sollten die Einträge zu 19 Personen in der Liste 
der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen 
unterliegen, im Anhang des Beschlusses 2013/184/GASP geändert werden.

(4) Der Beschluss 2013/184/GASP sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss 2013/184/GASP wird wie folgt geändert:

1. Artikel 12 erhält folgende Fassung:

„Artikel 12

Dieser Beschluss gilt bis zum 30. April 2025. Er wird fortlaufend überprüft. Er wird verlängert oder gegebenenfalls 
geändert, wenn der Rat der Auffassung ist, dass seine Ziele nicht erreicht wurden.“

2. Der Anhang wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 26. April 2024.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

H. LAHBIB 

Amtsblatt 
der Europäischen Union

DE 
Reihe L

2024/1250 29.4.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1250/oj 1/20

(1) Beschluss 2013/184/GASP des Rates vom 22. April 2013 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Myanmar/Birma (ABl. 
L 111 vom 23.4.2013, S. 75).



ANHANG

Im Anhang des Beschlusses 2013/184/GASP erhalten die Einträge zu den folgenden 19 Personen auf der Liste unter Abschnitt „A. Natürliche Personen nach Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 
Absatz 1“ folgende Fassung:

Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
Liste

„20. Mya Tun Oo Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 4.5.1961 oder 5.5.1961;

Geschlecht: männlich

General Mya Tun Oo ist Angehöriger der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). Er war 
vom 1. Februar 2021 bis zum 3. August 2023 Verteidigungsminister und ist Mitglied 
des Staatsverwaltungsrates. Er wurde am 1. Februar 2023 auch zum stellvertretenden 
Premierminister ernannt. Am 1. August 2023 übernahm er ferner das Amt des 
Ministers für Verkehr und Kommunikation. Er beaufsichtigt außerdem von der Junta 
kontrollierte Aufsichtsgremien im Zusammenhang mit ausländischen Investitionen und 
Handel.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern. Mya Tun Oo hat an der Sitzung des Nationalen Rates für 
Verteidigung und Sicherheit vom 31. Januar 2022 teilgenommen, in der der Notstand bis 
zum 31. Juli 2022 verlängert wurde. Als Mitglied des Nationalen Rates für Verteidigung 
und Sicherheit sowie des Staatsverwaltungsrates war General Mya Tun Oo unmittelbar 
an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die Verantwortung für 
diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die Untergrabung der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

22.3.2021
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
Liste

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates ist General Mya Tun Oo unmittelbar für die 
repressiven Beschlüsse und für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. 
Darüber hinaus ist Mya Tun Oo als Verteidigungsminister für die Angriffe der 
Streitkräfte im Bundesstaat Kayah vom 25. Dezember 2021, bei denen mehr als 30 
Menschen, darunter Kinder und humanitäres Personal, getötet wurden, sowie für 
Massentötungen und Folterungen von Zivilisten in ganz Myanmar verantwortlich. Als 
Verteidigungsminister war General Mya Tun Oo außerdem verantwortlich für 
Bombardierungen, Luftangriffe und andere Fälle massiver Gewalt, die 2022 durch die 
Streitkräfte Myanmars verübt wurde. Er ist also für schwere Menschenrechtsverletzun-
gen in Myanmar/Birma verantwortlich.

2018 haben die Vereinten Nationen und internationale zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen über schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht berichtet, die seit 2011 von den Streitkräften und den 
Ordnungskräften in den Bundesstaaten Kachin, Rakhine und Shan verübt wurden und 
gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya gerichtet waren, wobei sie viele dieser 
Verstöße als schwerste Verbrechen nach dem Völkerrecht eingestuft haben. Mya Tun Oo 
war von August 2016 bis zu seiner Ernennung zum Verteidigungsminister 
stellvertretender Stabschef der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) und bekleidete damit 
den dritthöchsten Rang bei der Tatmadaw. In dieser Funktion hat er die im Bundesstaat 
Rakhine durchgeführten militärischen Operationen überwacht und die verschiedenen 
Streitkräfte, einschließlich Armee, Marine und Luftwaffe, und den Einsatz von Artillerie 
koordiniert. Er ist deshalb für diese an der Bevölkerungsgruppe der Rohingya verübten 
schweren Verstöße und Missbräuche verantwortlich.
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
Liste

25. Than Hlaing Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 1965;

Geschlecht: männlich

Generalleutnant Than Hlaing ist Angehöriger der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). 
Am 2. Februar 2021 wurde er zum stellvertretenden Minister für Inneres und zum 
Polizeichef ernannt und trat am 5. Mai 2022 von diesen Ämtern zurück.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Generalleutnant Than Hlaing, der vom Staatsverwaltungsrat ernannt wurde, hat an 
Handlungen und politischen Maßnahmen, mit denen die Demokratie und die 
Rechtstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben werden, sowie an Handlungen, die 
den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in Myanmar/Birma bedrohen, mitgewirkt.

Zudem haben Ordnungskräfte unter dem Befehl von Generalleutnant Than Hlaing seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, zivile und 
unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
eingeschränkt, Oppositionsführer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen 
und inhaftiert. Als stellvertretender Minister des Inneren und Polizeichef war 
Generalleutnant Than Hlaing unmittelbar für Entscheidungen über repressive 
Maßnahme und Gewalttätigkeiten gegen friedlich Demonstrierende verantwortlich, 
die von der Polizei durchgeführt wurden; er ist deshalb verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzungen in Myanmar/Birma.
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
Liste

27. Thein Nyunt Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 26.12.1944;

Geburtsort: Kawkareik (Staat Karen), Myanmar/ 
Birma;

Geschlecht: männlich;

Personalausweis-Nr.: 12/THAGAKA(NAING) 
012432;

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats; 
Vorsitzender der New National Democracy Party 
(NNDP);

Thein Nyunt ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Thein Nyunt unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und 
trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist 
Thein Nyunt unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich.

19.4.2021
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
Liste

28. Khin Maung Swe Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 24.7.1942;

Geburtsort: Ngathaingchaung, Bezirk Pathein, 
Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich;

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats; 
Vorsitzender der Partei National Democratic 
Force (NDF)

Khin Maung Swe ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Khin Maung Swe unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und 
trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist 
Khin Maung Swe unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
Liste

29. Aye Nu Sein Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 24.3.1957;

Geburtsort: Sittwe, Bundesstaat Rakhine, Myan-
mar/Birma;

Geschlecht: weiblich;

Mitglied des Staatsverwaltungsrats; Stellvertre-
tende Vorsitzende der Arakan National Party

Aye Nu Sein ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Aye Nu Sein unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und 
trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; sie ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist Aye 
Nu Sein unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich.

19.4.2021
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 
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30. Jeng Phang Naw Htaung Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats 
(SAC); Minister für ethnische Angelegenheiten

Jeng Phang Naw Htaung ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC). Seit dem 
1. Februar 2023 ist er zudem Minister der Union für ethnische Angelegenheiten.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und Minister für ethnische Angelegenheiten war 
Jeng Phang Naw Htaung unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter 
beteiligt und trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb 
verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in 
Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und Minister für ethnische Angelegenheiten ist 
Jeng Phang Naw Htaung unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.
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31. Maung Ha Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats 
(SAC); Mitglied des zentralen Beratungsgremiums 
des SAC

Maung Ha ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung General Min Aung Hlaing 
übertragen. Am 2. Februar 2021wurde der SAC eingesetzt, um diese drei Gewalten 
auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats 
zu hindern.

Als Mitglied des SAC und seines zentralen Beratungsgremiums war Maung Ha 
unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die 
Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des SAC stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit dem 1. Februar 2021 
schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile und unbewaffnete 
Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit auch durch 
Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositionsführer und 
Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem hat der 
SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den Streitkräften die 
vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der Justiz und der 
Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den unter Kriegsrecht 
stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten und friedliche 
Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf ein 
ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des SAC und seines zentralen Beratungsgremiums ist Maung Ha 
unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich.
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32. Sai Long Hseng Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 18.4.1947;

Geburtsort: Kengtung, Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich

Staatsbürgerschaftsnachweis: Katana (Naing) 
0052495;

Personalausweis-Nr.: 13/KATANA (N)-005249;

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats

Sai Long Hseng ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Sai Long Hseng unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und 
trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist Sai 
Long Hseng unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich.
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33. Saw Daniel Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 25.11.1957;

Geburtsort: Loikaw (Staat Karen), Myanmar/Bir-
ma;

Geschlecht: männlich

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats

Saw Daniel ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Saw Daniel unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt 
die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist Saw 
Daniel unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschenrechtsver-
letzungen verantwortlich.
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34. Dr. Banyar Aung Moe Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 14.8.1947;

Geschlecht: männlich;

Personalausweis-Nr.: 10RAMANAN202348

Funktion: Mitglied des Staatsverwaltungsrats

Banyar Aung Moe ist Mitglied des Staatsverwaltungsrats (SAC) und seines zentralen 
Beratungsgremiums.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums war 
Banyar Aung Moe unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt 
und trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für 
die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der SAC in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit den 
Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, der 
Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile 
und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositions-
führer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Zudem 
hat der Staatsverwaltungsrat in Teilen des Landes das Kriegsrecht verhängt und somit 
den Streitkräften die vollständige Kontrolle, einschließlich im Bereich der Verwaltung, 
der Justiz und der Strafverfolgung, über die betreffenden Gebiete übertragen. In den 
unter Kriegsrecht stehenden Gebieten werden Zivilpersonen, einschließlich Journalisten 
und friedliche Demonstranten, vor Militärgerichte gestellt, wodurch ihnen das Recht auf 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich auf einen wirksamen Rechtsbehelf, 
entzogen wird. In den Gebieten, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, haben 
Gewalttätigkeiten der Streit- und Polizeikräfte, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität bedrohen, erheblich zugenommen.

Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates und seines zentralen Beratungsgremiums ist 
Banyar Aung Moe unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.
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40. Tin Aung San Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 16.10.1960;

Geschlecht: männlich;

Personalausweis-Nr.: 12/La Ma Na (N) 89 489

Admiral Tin Aung San ist der Oberbefehlshaber der Marine von Myanmar/Birma. 
Außerdem amtiert er seit dem 3. Februar 2021 als Minister für Verkehr und 
Kommunikation. Seit dem 1. Februar 2023 ist er stellvertretender Premierminister und 
seit dem 3. August 2023 Verteidigungsminister. Er ist auch Mitglied des Staats-
verwaltungsrats (SAC).

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und 
damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die 
demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident 
Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen 
und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates 
dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, 
übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese 
drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung 
ihres Mandats zu hindern.

Als Minister der Regierung für Verkehr und Kommunikation war er für Kommunikation 
und Netze zuständig, das heißt, er hat Entscheidungen getroffen und politische 
Maßnahmen umgesetzt, die den freien Zugang zu Online-Daten bestimmt haben. 
Während er diese Funktion innehatte, gab es zahlreiche Abschaltungen und gezielte 
Verlangsamungen des Internets sowie Anordnungen an Internetanbieter zu verhindern, 
dass Facebook, Twitter und Instagram online zugänglich sind. Im Januar 2022 wurde 
ein Entwurf für ein neues Cybersicherheitsgesetz in Umlauf gebracht, wonach es zulässig 
ist, Überwachungstechnologie zur Überwachung und gezielten Beschattung von 
Personen zu missbrauchen und somit deren Recht auf freie Meinungsäußerung sowie 
den Zugang zu Informationen zu unterdrücken. Tin Aung San ist also unmittelbar für 
die Einschränkung der Pressefreiheit und des Online-Zugangs zu Informationen sowie 
für die Verletzung des Rechts auf Privatsphäre der Bevölkerung von Myanmar 
verantwortlich. Dadurch hat er die Demokratie und das Rechtsstaatsprinzip in 
Myanmar/Birma untergraben.

Als Mitglied des SAC und Verteidigungsminister war Tin Aung San unmittelbar an den 
Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die Verantwortung für diese 
Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und 
der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma. Er ist außerdem unmittelbar verantwortlich 
für die Beschlüsse des SAC über Repressionen, einschließlich Rechtsvorschriften, die die 
Menschenrechte verletzen und die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger Myanmars 
einschränken, sowie für die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, die von den 
Sicherheitskräften Myanmars begangen werden.
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46. Thet Thet Khine Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 19.8.1967;

Geburtsort: Mogok, Myanmar/Birma;

Geschlecht: weiblich

Anschrift:127A Dhamazadei Road, Kamayut, 
Yangon, Myanmar/Birma;

Reisepass-Nr.: MB132403 (Myanmar/Birma) 
ausgestellt am 7.5.2015, gültig bis 6.5.2020;

Personalausweis-Nr.: 9MAKANAN034200

Thet Thet Khine war vom 4. Februar 2021 bis zum 3. August 2023 Ministerin für 
Sozialfürsorge, Hilfe und Neuansiedlung und hat seit dem 3. August 2023 das Amt der 
Ministerin für Hotels und Tourismus inne. Sie wurde vom Staatsverwaltungsrat (SAC), 
der unter der Leitung von Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing steht und der am 
2. Februar 2021 die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt 
des Staates übernommen hat, ernannt.

Sie hat den Putsch wiederholt öffentlich unterstützt. Als Ministerin der Regierung ist sie 
Teil des Militärregimes, das durch einen Militärputsch die Macht ergriffen und die 
rechtmäßig gewählte Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat. In ihren Erklärungen und 
durch ihre Handlungen hat sie den Putsch und das Militärregime öffentlich befürwortet, 
unter anderem durch die Behauptung, dass das Militär den Putsch als Reaktion auf 
Wahlbetrug durchgeführt habe. Darüber hinaus hat sie dementiert, dass das Militär 
Völkermord an der Bevölkerungsgruppe der Rohingya verübt habe.

Sie wirkt daher an Handlungen und politischen Maßnahmen, mit denen die Demokratie 
und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben werden, sowie an 
Handlungen, die den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Myanmars/Birmas 
bedrohen, mit und befürwortet solche Handlungen und Maßnahmen.

21.2.2022

60. Nu Mya Zan

(alias Daw Nu Mya Zan, 
Daw Nu Mara Zan)

Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geschlecht: weiblich

Nu Mya Zan wurde am 26. Februar 2021 als Mitglied der Unionswahlkommission 
benannt. Durch die Annahme dieses Amtes in der Folge des Militärputsches vom 
1. Februar 2021 und durch ihre Handlungen als Mitglied der Unionswahl kommission, 
insbesondere die Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom November 2020, 
ohne dass Belege für Wahlbetrug vorgelegen hätten, die Erhebung von Anklagen wegen 
Wahlbetrugs bei derselben Wahl und die Repressionen gegen ehemalige Mitglieder der 
Unionswahlkommission, ist Nu Mya Zan unmittelbar an Handlungen beteiligt, durch 
die die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben werden.

Nu Mya Zan wurde am 2. Februar 2023 zur stellvertretenden Ministerin für religiöse 
Angelegenheiten und Kultur ernannt. Als Ministerin ist sie Teil des Militärregimes, das 
durch einen Militärputsch die Macht ergriffen und die rechtmäßig gewählte Führung 
Myanmars/Birmas gestürzt hat.

Nu Mya Zan ist daher verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma sowie für die Unterstützung von Handlungen, die 
den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen.
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63. Tayza Kyaw

(alias U Tayza Kyaw)

Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich

U Tayza Kyaw gehört den Streitkräften Myan-
mars (Tatmadaw) an und bekleidet mehrere 
hochrangige Positionen, einschließlich der Posi-
tion des Befehlshabers des Kommandobereichs 
Nord und der Position des Befehlshabers des 
Büros für Sondereinsätze Nr. 1 (Bureau of Special 
Operations, BSO 1). Seit dem 1. Januar 2024 ist 
er Befehlshaber des Büros für Sondereinsätze 
Nr. 3 (BSO 3), das für die Operationen des 
regionalen militärischen Hauptquartiers West 
und des regionalen militärischen Hauptquartiers 
Süd zuständig ist.

Vor dem Putsch vom 1. Februar 2021 überwachte U Tayza Kyaw Militäroperationen im 
Bundesstaat Kachin, die durch übermäßige Gewaltanwendung gegenüber ethnischen 
Minderheiten und die Ausübung willkürlicher Gewalt gekennzeichnet waren, die zur 
Verletzung der Rechte und zur Vertreibung von Zivilpersonen geführt hat.

Seit Februar 2021 beaufsichtigt U Tayza Kyaw das BSO 1, unter dessen Leitung mehrere 
groß angelegte Militäroperationen durchgeführt wurden, die in enger Zusammenarbeit 
mit U Than Hlaing erfolgten, dessen Verantwortung für die Ausübung übermäßiger 
Gewalt und die Verübung von Menschenrechtsverletzungen nachgewiesen worden ist. 
Bei der Vorbereitung und anschließenden Durchführung der sogenannten Säuberungen 
in den Regionen Sagaing und Magwe, die in den Zuständigkeitsbereich des Büros für 
Sondereinsätze Nr. 1 fallen, kam es zu besonders übermäßiger Gewaltanwendung und 
zur Ausübung geschlechtsspezifischer Gewalt.

Er ist daher für schwere Menschenrechtsverletzungen in Myanmar/Birma sowie für die 
Teilnahme an Handlungen verantwortlich, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen.
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64. Ni Lin Aung Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich

Generalmajor Ni Lin Aung arbeitet seit August 2022 im zentralen Kommandobereich 
Ost. Er ist der ehemalige Befehlshaber des Kommandobereichs Ost der Streitkräfte 
Myanmars (Tatmadaw). Der Staat Kayah fällt in den Zuständigkeitsbereich des 
Kommandobereichs Ost. Bei einem am 24. Dezember 2021 nahe des Dorfes Moso in 
der Gemeinde Phruso, Staat Karenni (Kayah), durchgeführten Angriff wurden 
mindestens 35 Personen getötet, darunter Zivilpersonen und Kinder sowie zwei 
humanitäre Helfer der NRO Save the Children. Tatmadaw wird für diesen Angriff 
verantwortlich gemacht. Als Befehlshaber des Kommandobereichs Ost befehligte 
Generalmajor (ehemaliger Brigadegeneral) Ni Lin Aung unmittelbar die Einheiten im 
Staat Kayah, einschließlich derer, die für dieses Massaker verantwortlich sind.

Am 21. Juli 2023 wurde Generalmajor Ni Lin Aung zum stellvertretenden Minister für 
Inneres ernannt und ihm wurde zugleich die Position des Polizeichefs übertragen. Als 
Minister ist er Teil des Militärregimes, das durch einen Militärputsch die Macht ergriffen 
und die rechtmäßig gewählte Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat.

Generalmajor Ni Lin Aung ist daher verantwortlich für die Untergrabung der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma und für schwere Menschen-
rechtsverletzungen sowie für die Durchführung von Handlungen, die den Frieden, die 
Sicherheit und die Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen.

21.2.2022
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Name Angaben zur Identität Begründung
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71. U Than Swe

(alias Than Swe)

Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsdatum: 1957 oder 1965;

Geschlecht: männlich

U Than Swe ist seit Februar 2023 Außenminister der Union. Als Minister ist er Teil des 
Militärregimes, das durch einen Militärputsch die Macht ergriffen und die rechtmäßig 
gewählte Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat.

Er ist daher verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaat-
lichkeit in Myanmar/Birma sowie für die Unterstützung von Handlungen, die den 
Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen.

Er war Vorsitzender der Kommission für Korruptionsbekämpfung vom 19. August 
2022 bis Februar 2023, ernannt durch den Staatsverwaltungsrat.

Die Kommission für Korruptionsbekämpfung hat dann unter der Leitung von U Than 
Swe politische Maßnahmen umgesetzt, die darauf abzielen, den Militärputsch zu 
legitimieren, unter anderem durch ihre Beteiligung an Verfahren gegen demokratisch 
gewählte Führer, darunter die Erhebung von Korruptionsvorwürfen gegen die Staats-
beraterin Daw Aung San Suu Kyi. Daher war U Than Swe in seiner Funktion als 
Vorsitzender der Kommission für Korruptionsbekämpfung an Tätigkeiten und 
politischen Maßnahmen beteiligt, die die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in 
Myanmar/Birma untergraben.

8.11.2022
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88. Moe Aung Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsort: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich;

Rang: Admiral

Admiral Moe Aung war der Oberbefehlshaber der Marine von Myanmar/Birma. Er ist 
einer der ranghöchsten Offiziere der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) und eng 
verbunden mit dem Staatsverwaltungsrat des Regimes, einschließlich des Oberbefehls-
habers Min Aung Hlaing und des stellvertretenden Oberbefehlshabers Soe Win sowie 
der Regierung. Seit dem 8. Januar 2024 hat er das Amt eines Ministers des Ministeriums 
Nr. 4 im Büro des Vorsitzenden des SAC inne und ist nationaler Sicherheitsberater.

Moe Aung ist auch an der Leitung der Myanmar Economic Holdings Public Company 
Ltd (MEHL) und der Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) beteiligt, bei denen 
es sich um zwei Konglomerate im Eigentum des Militärs handelt, die diesem 
wirtschaftliche und materielle Ressourcen für seine Handlungen zur Verfügung stellen. 
Unter seiner Aufsicht und in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Verkehr und 
Kommunikation wurden Soldaten und Waffen per Boot/Schiff auf dem Wasserweg in 
den nördlichen Teil des Landes befördert.

Als Minister ist er Teil des Militärregimes, das durch einen Militärputsch die Macht 
ergriffen und die rechtmäßig gewählte Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat.

Moe Aung ist somit eine natürliche Person, deren Handlungen, politische Maßnahmen 
oder Tätigkeiten die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma 
untergraben oder die an Handlungen beteiligt ist, die den Frieden, die Sicherheit oder die 
Stabilität in Myanmar/Birma bedrohen, oder solche Handlungen unterstützt. Er ist 
ferner verantwortlich für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen.

20.2.2023
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91. Zin Min Htet Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsort: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich;

Rang: Generalmajor

Generalmajor Zin Min Htet war stellvertretender Innenminister und Befehlshaber der 
Polizeikräfte Myanmars. Er war unmittelbar an der Entscheidungsfindung in der Region 
Yangon beteiligt und dafür verantwortlich.

ZIN Min Htet löste seinen Vorgänger Than Hlaing am 2. Mai 2022 als Leiter der 
Polizeikräfte Myanmars ab. Zuvor war er Gemeinsamer Generaladjutant des Militärs 
(2019-2022). Ferner diente er als Leiter der Computer- und Technologieuniversität der 
Verteidigungsdienste.

Seit dem 21. Juli 2023 ist er stellvertretender Minister für Sport und Jugendangelegen-
heiten.

Als ehemaliger stellvertretender Minister für Inneres, Befehlshaber der Polizeikräfte 
Myanmars und stellvertretender Minister für Sport und Jugendangelegenheiten ist er Teil 
des Militärregimes, das durch einen Militärputsch die Macht ergriffen und die 
rechtmäßig gewählte Führung Myanmars/Birmas gestürzt hat und ist somit eine 
natürliche Person, deren Handlungen, politische Maßnahmen oder Tätigkeiten die 
Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma untergraben oder die an 
Handlungen beteiligt ist, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität in 
Myanmar/Birma bedrohen, oder solche Handlungen unterstützt. Zudem haben 
Polizeikräfte unter seinem Befehl schwere Menschenrechtsverletzungen begangen und 
dabei die Versammlungs- und Meinungsfreiheit eingeschränkt und Oppositionsführer 
und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert. Zin Min Htet ist 
daher für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.

20.2.2023
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95. Kyaw Swar Lin

(alias Kyaw Swar Linn)

Staatsangehörigkeit: Myanmar/Birma;

Geburtsort: Myanmar/Birma;

Geschlecht: männlich;

Position: Stabschef der Armee und Generalquar-
tiermeister der Streitkräfte Myanmars

Generalleutnant Kyaw Swar Lin wurde im Mai 2020 zum Generalquartiermeister 
ernannt. Dies ist der sechsthöchste Rang im Militär von Myanmar/Birma. Das Büro des 
Generalquartiermeisters ist eine Abteilung unter der Aufsicht des Verteidigungsminister-
iums, die an der Beschaffung von Waffen und Militärausrüstung für die Streitkräfte 
Myanmars beteiligt ist. Seit Oktober 2023 ist er außerdem Stabschef der Armee.

Darüber hinaus leitet Kyaw Swar Lin die Myanmar Economic Corporation (MEC), eine 
der beiden großen Konglomerate und Holdinggesellschaften, die vom Militär betrieben 
werden und Einnahmen für die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) erwirtschaften.

Als Stabschef der Armee und Generalquartiermeister ist er Teil des Militärregimes, das 
durch einen Militärputsch die Macht ergriffen und die rechtmäßig gewählte Führung 
Myanmars/Birmas gestürzt hat.

Kyaw Swar Lin ist daher eine natürliche Person, die durch ihre Handlungen, politischen 
Maßnahmen und Tätigkeiten die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/ 
Birma untergräbt und Handlungen unterstützt, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität Myanmars/Birmas bedrohen.

20.7.2023“
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BESCHLUSS (EU) 2024/1253 DES RATES

vom 12. Juni 2023

über den im Namen der Europäischen Union im Weltforum für die Harmonisierung der Regelungen 
für Kraftfahrzeuge der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa zu Vorschlägen 

für Änderungen der UN-Regelungen Nr. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 
110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 und 155, sowie zu einem Vorschlag für eine Änderung von 
UN-GTR Nr. 13 und einem Vorschlag für eine neue UN-GTR zur Messung von Bremsemissionen von 

Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen im Prüfstand zu vertretenden Standpunkt

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 9,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit dem Beschluss 97/836/EG des Rates (1) ist die Union dem Übereinkommen der Wirtschaftskommission für 
Europa der Vereinten Nationen (UNECE) über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, 
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die 
Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden (im 
Folgenden „Geändertes Übereinkommen von 1958“), beigetreten. Das Geänderte Übereinkommen von 1958 ist am 
24. März 1998 in Kraft getreten.

(2) Mit dem Beschluss 2000/125/EG des Rates (2) ist die Union dem Übereinkommen über die Festlegung globaler 
technischer Regelungen für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut 
und/oder verwendet werden können (im Folgenden „Parallelübereinkommen“) beigetreten. Das Parallelüberein-
kommen ist am 15. Februar 2000 in Kraft getreten.

(3) In der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und Rates (3) sind die Verwaltungsvorschriften und 
technischen Anforderungen für die Typgenehmigung und das Inverkehrbringen aller neuen Fahrzeuge, Systeme, 
Bauteile und selbstständigen technischen Einheiten festgelegt. Mit dieser Verordnung wurden nach dem Geänderten 
Übereinkommen von 1958 erlassene Regelungen (im Folgenden „UN-Regelungen“) in das EU-Typgenehmigungs-
system als Anforderungen für die Typgenehmigung oder als Alternative zu Rechtsvorschriften der Union integriert.

(4) Nach Artikel 1 des Geänderten Übereinkommens von 1958 und Artikel 6 des Parallelübereinkommens kann das 
Weltforum für die Harmonisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge der UNECE (WP.29) Vorschläge für 
Anpassungen der UN-Regelungen, globalen technischen Regelungen der Vereinten Nationen (UN-GTR) und 
UN-Resolutionen sowie Vorschläge für neue UN-Regelungen, UN-GTR und UN-Resolutionen über die Genehmigung 
von Fahrzeugen annehmen. Darüber hinaus kann die UNECE-WP.29 gemäß diesen Bestimmungen Vorschläge für 
Genehmigungen der Ausarbeitung von Änderungen an UN-GTR oder für die Ausarbeitung von neuen UN-GTR 
sowie Vorschläge für die Erweiterung von Mandaten für UN-GTR annehmen.

(5) Auf ihrer 190. Tagung vom 20. bis zum 22. Juni 2023 kann die WP.29 Vorschläge für Anpassungen der 
UN-Regelungen Nr. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 
137, 153 und 155, einen Vorschlag für eine neue UN-Regelung zu globalen Emissionen im praktischen Fahrbetrieb, 
einen Vorschlag zur Änderung der UN-GTR Nr. 13 und einen Vorschlag für eine neue UN-GTR zur Messung von 
Bremsemissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen im Prüfstand annehmen.
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(1) Beschluss 97/836/EG des Rates vom 27. November 1997 über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zu dem Übereinkommen 
der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für 
Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die 
Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden („Geändertes 
Übereinkommen von 1958“) (ABl. L 346 vom 17.12.1997, S. 78).

(2) Beschluss 2000/125/EG des Rates vom 31. Januar 2000 betreffend den Abschluss des Übereinkommens über die Festlegung globaler 
technischer Regelungen für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet 
werden können („Parallelübereinkommen“) (ABl. L 35 vom 10.2.2000, S. 12).

(3) Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die 
Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).



(6) Die UN-Regelungen werden für die Union verbindlich sein. Zusammen mit den UN-GTR werden sie den Inhalt von 
Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Typgenehmigung von Fahrzeugen maßgeblich beeinflussen. Es ist daher 
zweckmäßig, den in der WP.29 im Namen der Union zu vertretenden Standpunkt zur Annahme dieser Vorschläge 
festzulegen.

(7) Die Anforderungen der UN-Regelungen Nr. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 
117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 und 155, sowie UN-GTR Nr. 13 an bestimmte Aspekte oder Merkmale müssen 
zwecks Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen und des technischen Fortschritts geändert oder ergänzt werden.

(8) Um den technischen Fortschritt zu ermöglichen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu senken, müssen eine neue 
UN-Regelung zu globalen Emissionen im praktischen Fahrbetrieb und eine neue UN-GTR zur Messung von 
Bremsemissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen im Prüfstand angenommen werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Standpunkt, der im Namen der Union auf der für den 20. bis zum 22. Juni 2023 anberaumten 190. Tagung des 
Weltforums für die Harmonisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge der UNECE zu vertreten ist, besteht darin, für die im 
Anhang dieses Beschlusses aufgeführten Vorschläge zu stimmen.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Luxemburg am 12. Juni 2023.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. PEHRSON 
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ANHANG

Regelung 
Nr. Tagesordnungspunkt — Titel Dokumentennummer (1)

13 Vorschlag für die Änderungsserie 13 zu UN-Regelung Nr. 13 (Bremsen 
schwerer Nutzfahrzeuge) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/15, auf Grundlage von 
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2023/2, geändert durch GRVA-15-56)

ECE/TRANS/WP.29/2023/66

16 Vorschlag für die Ergänzung 4 der Änderungsserie 08 zu UN-Regelung Nr. 16 
(Sicherheitsgurte) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absätze 11 und 13, auf 
Grundlage von ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/20, geändert durch Anhang III 
des Berichts, und von ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/25, nicht geändert)

ECE/TRANS/WP.29/2023/46

24 Vorschlag für die Ergänzung 10 der Änderungsserie 03 zu UN-Regelung Nr. 24 
(luftverunreinigende Stoffe, Messung der Leistung von Motoren mit Selbst-
zündung (Emissionen von Dieselmotoren)) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/87, 
Absatz 20, auf Grundlage von GRPE-87-07-Rev.1, geändert durch An-
hang VIII)

ECE/TRANS/WP.29/2023/58

41 Vorschlag für die Ergänzung 2 der Änderungsserie 05 zu UN-Regelung Nr. 41 
(Geräuschemissionen von Krafträdern) (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/75, Ab-
satz 3, auf Grundlage von ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2023/6)

ECE/TRANS/WP.29/2023/72

49 Vorschlag für die Ergänzung 8 der Änderungsserie 06 zu UN-Regelung Nr. 49 
(Emissionen aus Selbstzündungs- und aus Fremdzündungsmotoren (LPG- und 
CNG-Motoren)) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/87, Absatz 49, auf Grundlage von 
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2023/5)

ECE/TRANS/WP.29/2023/59

49 Vorschlag für die Ergänzung 2 der Änderungsserie 07 zu UN-Regelung Nr. 49 
(Emissionen aus Selbstzündungs- und aus Fremdzündungsmotoren (LPG- und 
CNG-Motoren)) (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/87, Absatz 54, auf Grundlage von 
ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2023/6, GRPE-87-30 und GRPE-87-53, geändert 
durch Anhang X)

ECE/TRANS/WP.29/2023/60

51 Vorschlag für die Ergänzung 9 der Änderungsserie 03 zu UN-Regelung Nr. 51 
(Geräuschemissionen von Fahrzeugen der Klassen M und N) (ECE/ 
TRANS/WP.29/GRBP/75, Absatz 9, auf Grundlage von GRBP-77-13-Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2023/71

54 Vorschlag für die Ergänzung 26 der UN-Regelung Nr. 54. (Reifen für 
Nutzfahrzeuge und ihre Anhänger) (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/75, auf 
Grundlage von GRBP77-24, geändert durch ECE/TRANS/WP.29/GRBP/75)

ECE/TRANS/WP.29/2023/73

75 Vorschlag für die Ergänzung 20 der UN-Regelung Nr. 75 (Reifen für Fahrzeuge 
der Klasse L) (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/75, auf Grundlage von ECE/ 
TRANS/WP.29/GRBP/2023/7, geändert durch GRBP-77-21)

ECE/TRANS/WP.29/2023/74

78 Vorschlag für die Änderungsserie 06 zu UN-Regelung Nr. 78 (Bremsen von 
Fahrzeugen der Klasse L) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/15, auf Grundlage von 
ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2023/4, geändert durch GRVA-15-57)

ECE/TRANS/WP.29/2023/67

79 Vorschlag für die Ergänzung 9 der Änderungsserie 03 zu UN-Regelung Nr. 79 
(Lenkanlage) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/15, auf Grundlage von ECE/TRANS/ 
WP.29/GRVA/2023/6, geändert durch GRVA-15-54)

ECE/TRANS/WP.29/2023/68
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(1) Alle in der Tabelle genannten Dokumente sind unter folgendem Link abrufbar: (WP.29) Weltforum für die Harmonisierung der 
Regelungen für Kraftfahrzeuge (190. Tagung) | UNECE.
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Regelung 
Nr. Tagesordnungspunkt — Titel Dokumentennummer (1)

79 Vorschlag für die Ergänzung 4 der Änderungsserie 04 zu UN-Regelung Nr. 79 
(Lenkanlage) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/15, auf Grundlage von ECE/TRANS/ 
WP.29/GRVA/2023/6, geändert durch GRVA-15-54)

ECE/TRANS/WP.29/2023/69

83 Vorschlag für eine neue Änderungsserie 08 zu UN-Regelung Nr. 83 
(Emissionen leichter Nutzfahrzeuge) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/87, Absatz 35, 
auf Grundlage von ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2023/2 und GRPE-87-26-Rev.1, 
geändert durch Beiblatt 1)

ECE/TRANS/WP.29/2023/57

83 Vorschlag für die Ergänzung 17 der Änderungsserie 05 zu UN-Regelung Nr. 83 
(Emissionen von Fahrzeugen der Klassen M1 und N1) (ECE/ 
TRANS/WP.29/GRPE/87, Absatz 14, auf Grundlage von GRPE-87-13-Rev.2, 
geändert durch Anhang IV)

ECE/TRANS/WP.29/2023/61

83 Vorschlag für die Ergänzung 19 der Änderungsserie 06 zu UN-Regelung Nr. 83 
(Emissionen von Fahrzeugen der Klassen M1 und N1) (ECE/TRANS/ 
WP.29/GRPE/87, Absatz 15, auf Grundlage von ECE/TRANS/ 
WP.29/GRPE/2023/10 und GRPE-87-13-Rev.2, geändert durch Anhang V)

ECE/TRANS/WP.29/2023/62

83 Vorschlag für die Ergänzung 16 der Änderungsserie 07 zu UN-Regelung Nr. 83 
(Emissionen von Fahrzeugen der Klassen M1 und N1) (ECE/ 
TRANS/WP.29/GRPE/87, Absatz 16, auf Grundlage von ECE/ 
TRANS/WP.29/GRPE/2023/10 und GRPE-87-13-Rev.2, geändert durch An-
hang VI)

ECE/TRANS/WP.29/2023/63

85 Vorschlag für die Ergänzung 12 der UN-Regelung Nr. 85 (Messung der 
Nutzleistung und der 30-Minuten-Leistung) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/87, 
Absatz 60, auf Grundlage von ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2023/7, geändert 
durch GRPE-87-16-Rev.1, wie in Anhang XI wiedergegeben)

ECE/TRANS/WP.29/2023/64

94 Vorschlag für die Ergänzung 2 der Änderungsserie 04 zu UN-Regelung Nr. 94 
(Frontalaufprall) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absatz 43, auf Grundlage von 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/22, nicht geändert)

ECE/TRANS/WP.29/2023/47

95 Vorschlag für die Ergänzung 3 der Änderungsserie 05 zu UN-Regelung Nr. 95 
(Seitenaufprall) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absatz 43, auf Grundlage von 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/23, nicht geändert)

ECE/TRANS/WP.29/2023/48

101 Vorschlag für die Ergänzung 12 der Änderungsserie 01 zu UN-Regelung 
Nr. 101 (Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch) (ECE/ 
TRANS/WP.29/GRPE/87, Absatz 19, auf Grundlage von ECE/ 
TRANS/WP.29/GRPE/2023/11, ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2023/13 und 
GRPE-87-07-Rev.1, geändert durch Anhang VII)

ECE/TRANS/WP.29/2023/65

109 Vorschlag für die Ergänzung 12 der UN-Regelung Nr. 109 (runderneuerte 
Luftreifen für Nutzfahrzeuge und ihre Anhänger) (ECE/TRANS/ 
WP.29/GRBP/75, auf Grundlage von ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2023/4 und 
GRBP-77-22, geändert durch ECE/TRANS/WP.29/GRBP/75)

ECE/TRANS/WP.29/2023/75

110 Vorschlag für die Ergänzung 4 der Änderungsserie 04 zu UN-Regelung Nr. 110 
(CNG- und LNG-Fahrzeuge,) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/103, Absatz 21, auf 
Grundlage von GRSG-124-32, wie in Anhang II des Berichts wiedergegeben)

ECE/TRANS/WP.29/2023/78
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Regelung 
Nr. Tagesordnungspunkt — Titel Dokumentennummer (1)

117 Vorschlag für die Ergänzung 1 der Änderungsserie 04 zu UN-Regelung Nr. 117 
(Rollwiderstand, Rollgeräuschemissionen und Haftung auf nassen Oberflächen) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRBP/75, auf Grundlage von ECE/TRANS/ 
WP.29/GRBP/2023/5, geändert durch GRBP-77-32 und ECE/ 
TRANS/WP.29/GRBP/2023/8)

ECE/TRANS/WP.29/2023/76

127 Vorschlag für die Ergänzung 2 der Änderungsserie 03 zu UN-Regelung Nr. 127 
(Fußgängersicherheit) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absatz 26, auf Grundlage 
von ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/18, geändert durch Anhang IV des 
Berichts)

ECE/TRANS/WP.29/2023/49

127 Vorschlag für die Ergänzung 1 der Änderungsserie 04 zu UN-Regelung Nr. 127 
(Fußgängersicherheit) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absatz 26, auf Grundlage 
von ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/19, geändert durch Anhang IV des 
Berichts)

ECE/TRANS/WP.29/2023/50

129 Vorschlag für die Ergänzung 9 der Änderungsserie 03 zu UN-Regelung Nr. 129 
(verbesserte Kinderrückhaltesysteme) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absät-
ze 27 bis 29, auf Grundlage von GRSP-72-01 und GRSP-72-16, wie in 
Anhang V des Berichts wiedergegeben, ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/26, 
geändert durch Anhang V des Berichts und ECE/ 
TRANS/WP.29/GRSP/2022/25, nicht geändert)

ECE/TRANS/WP.29/2023/51

134 Vorschlag für die Ergänzung 5 der ursprünglichen Fassung der UN-Regelung 
Nr. 134 (mit Wasserstoff und Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absatz 32, auf Grundlage von ECE/ 
TRANS/WP.29/GRSP/2022/15, nicht geändert)

ECE/TRANS/WP.29/2023/52

134 Vorschlag für die Ergänzung 2 der Änderungsserie 01 zu UN-Regelung Nr. 134 
(mit Wasserstoff und Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge) (ECE/ 
TRANS/WP.29/GRSP/72, Absatz 32, auf Grundlage von ECE/ 
TRANS/WP.29/GRSP/2022/15, nicht geändert)

ECE/TRANS/WP.29/2023/53

135 Vorschlag für die Ergänzung 1 der Änderungsserie 02 zu UN-Regelung Nr. 135 
(Pfahl-Seitenaufprall) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absatz 43, auf Grundlage 
von GRSP-72-46, wie in Anhang VII des Berichts wiedergegeben)

ECE/TRANS/WP.29/2023/54

137 Vorschlag für die Ergänzung 4 der Änderungsserie 02 zu UN-Regelung Nr. 137 
(Frontalaufprall unter besonderer Berücksichtigung der Rückhaltesysteme) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absatz 43, auf Grundlage von ECE/ 
TRANS/WP.29/GRSP/2022/24, nicht geändert)

ECE/TRANS/WP.29/2023/55

153 Vorschlag für die Ergänzung 3 der ursprünglichen Fassung der UN-Regelung 
Nr. 153 (Integrität des Kraftstoffsystems und der Sicherheit des Elektroantriebs 
bei einem Heckaufprall) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absatz 40, auf 
Grundlage von ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/29, geändert durch Anhang VI 
des Berichts)

ECE/TRANS/WP.29/2023/56
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Regelung 
Nr. Tagesordnungspunkt — Titel Dokumentennummer (1)

155 Vorschlag für die Ergänzung 2 der ursprünglichen Fassung der UN-Regelung 
Nr. 155 (Cybersicherheit und Cybersicherheitsmanagementsystem) (ECE/ 
TRANS/WP.29/GRVA/15, Anhang III, auf Grundlage von GRVA-15-05)

ECE/TRANS/WP.29/2023/70

Neue Re-
gelung

Vorschlag für eine neue UN-Regelung zu globalen Emissionen im praktischen 
Fahrbetrieb (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/87, Absatz 45, auf Grundlage von 
ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2023/3 und GRPE-87-49, geändert durch Beiblatt 2)

ECE/TRANS/WP.29/2023/77

GTR Tagesordnungspunkt — Titel Dokumentennummer

13 Vorschlag für Änderung 1 zu UN-GTR Nr. 13 (mit Wasserstoff und 
Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Ab-
satz 8, auf Grundlage von ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/16, geändert durch 
Anhang II des Berichts)

ECE/TRANS/WP.29/2023/81

Neue GTR Vorschlag für eine neue UN-GTR zur Messung von Bremsemissionen von 
Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen im Prüfstand (ECE/ 
TRANS/WP.29/GRPE/87, Absatz 66, auf Grundlage von ECE/ 
TRANS/WP.29/GRPE/2023/4 und GRPE-87-40, geändert durch Beiblatt 3)

ECE/TRANS/WP.29/2023/79

Sonstiges Tagesordnungspunkt — Titel Dokumentennummer

Vorschlag für eine überarbeitete Genehmigung zur Ausarbeitung einer UN-GTR 
über globale Emissionen im praktischen Fahrbetrieb (ECE/TRANS/WP.29/ 
GRPE/87, Absatz 47, auf Grundlage von GRPE-87-51, geändert durch 
Anhang IX)

ECE/TRANS/WP.29/2023/84

Antrag auf eine Genehmigung zur Ausarbeitung einer neuen UN-GTR zur 
Dauerhaltbarkeit von bordeigenen Batterien für elektrische schwere Nutzfahr-
zeuge (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/87, Absatz 75, auf Grundlage von ECE/ 
TRANS/WP.29/GRPE/2023/8)

ECE/TRANS/WP.29/2023/85

Änderung von ECE/TRANS/WP.29/2022/58 mit dem Titel „New Assess-
ment/Test Method for Automated Driving (NATM) Guidelines for Validating 
Automated Driving System (ADS)“ (Vorschlag für die neue Bewertungs-/ 
Prüfmethode für die Leitlinien für das automatisierte Fahren zur Validierung 
automatisierter Fahrsysteme)

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/1171, Absatz 23)

ECE/TRANS/-
WP.29/2023/44/Rev.1

Vorschlag für das Auslegungsdokument zur UN-Regelung Nr. 155 (ECE/ 
TRANS/WP.29/GRVA/15, auf Grundlage von ECE/TRANS/ 
WP.29/GRVA/2023/5, geändert durch GRVA-15-21 und GRVA-15-06)

ECE/TRANS/WP.29/2023/45

Vorschlag für einen Abschlussbericht über die Entwicklung einer neuen 
globalen technischen Regelung der Vereinten Nationen zur Messung von 
Bremsemissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen im 
Prüfstand (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/87, Absatz 66, auf Grundlage von 
GRPE-87-41, geändert durch Anhang XII)

ECE/TRANS/WP.29/2023/80
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Sonstiges Tagesordnungspunkt — Titel Dokumentennummer

Vorschlag für einen Abschlussbericht über die Fortschritte zu Änderung 1 zu 
UN-GTR Nr. 13 (mit Wasserstoff und Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/72, Absatz 8, auf Grundlage von ECE/ 
TRANS/WP.29/GRSP/2022/17, geändert durch Anhang II des Berichts)

ECE/TRANS/WP.29/2023/82

Methodik Japans zur Prüfung der Emissionen im praktischen Fahrbetrieb 
(erneute Bestätigung)

ECE/TRANS/WP.29/2023/83
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